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Antrag für eine Internationale Haftpflicht- und
 Unfallversicherung
 Bitte senden Sie Ihren ausgefüllten undunterschriebenen Antrag sowie die Erklärung
 per Fax an: +49 7628 803 336
 oder per Mail an:[email protected]
 oder per Post an: OSD International GmbH & Co. KG
 Im Martelacker 8D-79588 Efringen-Kirchen
 Germany
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1
 Stand: 01.05.2015
 59 Euro 67 Euro
 84 Euro 92 Euro
 EXPAT HAFTPFLICHT - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG IMAUSLAND (LEISTUNGSBESCHREIBUNG)
 Die private Haftpflichtversicherung gilt als die wichtigste freiwillige private Versicherung überhaupt – ohne diesenSchutz können Unachtsamkeiten im Alltag den finanziellen Ruin bedeuten. Das betrifft Situationen die Personen-schäden, Sachschäden und Vermögensschäden nach sich ziehen. In Deutschland gilt laut Gesetz: Jeder, der ei-nem Dritten einen Schaden zufügt, ist zu Schadensersatz verpflichtet. Dies gilt in der Regel auch im Ausland –mit zum Teil noch rigoroseren Konsequenzen.
 Die meisten privaten Haftpflichtversicherungen gelten nur bei vorübergehenden Aufenthalten im Ausland unddas oft auch nur für maximal ein Jahr. Der Tarif EXPAT HAFTPFLICHT leistet auch bei längerfristigen Auslands-aufenthalten außerhalb Europas für bis zu fünf Jahre, innerhalb Europas sogar unbegrenzt.
 Mit dem Tarif EXPAT HAFTPFLICHT sind Sie auch im Ausland für denErnstfall gewappnet – mit Deckungssummen bis zu zehn Millionen Euro.
 Wer kennt sie nicht,die Horrorgeschichtenüber exorbitante Scha-densersatzforderungenwie beispielsweise inden USA.
 VARIO 1VERSICHERUNGSUMFANG VARIO 2VARIO 1VARIO 2
 Deckungssumme Personenschäden
 Deckungssumme Sachschäden
 5 Mio. Euro 10 Mio. Euro5 Mio. Euro10 Mio. Euro
 5 Mio. Euro 10 Mio. Euro5 Mio. Euro10 Mio. Euro
 Deckungssumme Vermögensschäden
 Selbstbeteiligung*
 5 Mio. Euro 50.000 Euro50.000 Euro10 Mio. Euro
 150 Euro 150 Euro150 Euro150 Euro
 Weltweiter Versicherungsschutz für max. 5 Jahre 1 Jahr1 Jahr5 Jahre
 l BDAE HOLDING GMBH l
 KÜHNEHÖFE 3 l D-22761 HAMBURGFON +49-40-30 68 74-0 l FAX +49-40-30 68 74-91
 [email protected] l www.bdae.comSITZ DER GESELLSCHAFT: HAMBURG l HRB 79790 l AMTSGERICHT HAMBURG l GESCHÄFTSFÜHRER: SILVIA OPITZ
 Wir haben für jeden das passende Konzept.
 Sie können aus zwei verschiedenen Konzepten wählen: Exklusiv und Basis Beträge und Selbstbeteiligungen (SB) in Euro, soweit nicht anders angegeben.
 PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG EXKLUSIV BASIS
 Jahresbeitrag (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%) 42 Euro37 Euro
 Jahresbeitrag (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%) 60 Euro53 Euro
 SINGLE (ALLEINSTEHEND OHNE KINDER)
 FAMILIE
 *Sofern für mitversicherte Risiken eine separate Selbstbeteiligung vereinbart ist, so gilt diese generelle Selbstbeteiligung zusätzlich.
  Jonas
 Stempel
 
  OSDI
 Typewritten Text
 M59069.17230
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2
 Deckungssummenmaximierung (pro Jahr)
 Vermögensschäden
 Vorsorgeversicherung
 Gewässerschäden - Restrisiko
 Mietsachschäden
 Gewässerschäden - Anlagenrisiko
 Partner in eheähnlicher Gemeinschaft (und Kinder)
 in häuslicher Gemeinschaft lebende (Groß-)Eltern
 Kinder während freiwilligem Wehrdienst, Wartezeiten usw.
 Regressansprüche der Sozialversicherungsträger
 Vorsorgeversicherung, z.B. nach der Scheidung
 Nutzung von Kfz bis 6 km/h
 Gebrauch von ferngelenkten Modellflugzeugen bis 15 km/h
 Reiter fremder Pferde, Fahrer fremder Fuhrwerke (private Nutzung)
 Kinder während der Berufsausbildung, Studium
 Kinder, deren Betreuung gerichtlich angeordnet ist
 alleinstehende Personen in häuslicher Gemeinschaft
 Nutzung von Kraftfahrzeugen (Kfz) auf nicht öffentlichen Wegen
 Nutzung von Krankenfahrstühlen, Arbeitsmaschinen etc. bis 20 km/h
 Benutzung von Flugmodellen bis 5 kg
 vorübergehenden Gebrauch von fremden Segelbooten (bis 10m² Segelfläche)
 Hüter fremder Hunde (nicht gewerbl., ohne Kampfhunde)
 Benutzung von Surfbrettern
 VERSICHERUNGSUMFANG
 DECKUNGSSUMME (DS)
 EXKLUSIV BASIS
 SIE KÖNNEN AUS ZWEI VERSCHIEDENEN KONZEPTEN WÄHLEN: BASIS UND EXKLUSIV
 Stand: 01.05.2015
 max. 12 Monate
 max. 3 Monate
 max. 12 Monate
 max. 3 Monate
 pauschale DS
 3-fach 2-fach
 3.000.000 Euro
 300.000 Euro
 1.000.000 Euro
 pauschale DS 50.000 Euro
 3.000.000 Euro
 pauschale DS 300.000 Euro
 Tätigkeit als Tagesmutter, bis zu 6 betreute Kinder
 Verlust privater Wohnungsschlüssel/beruflicher Schlüssel
 Teilnahme an fachpraktischem Unterricht
 Schäden an fremden geliehenen, gemieteten etc. Sachen
 Schäden aus dem Gefälligkeitsverhältnis
 Forderungs-Ausfalldeckung (ab 2.500 Euro Schadenshöhe)
 vorübergehender Auslandsaufenthalt innerhalb Europas
 vorübergehender Auslandsaufenthalt außerhalb Europas
 Leistungsgarantie ggü. GDV-Standard (AHB)
 künftige Bedingungsverbesserungen (AHB)
 erlaubter Waffenbesitz
 Schäden durch deliktunfähige Kinder
 Kautionsstellung innerhalb Europas
 30.000 Euro/SB 500 Euro
 30.000 Euro/SB 150 Euro
 6.000 Euro/SB 125 Euro
 5.000 Euro/SB 150 Euro
 bis zu fünf Jahre
 3.000 Euro/SB 500 Euro
 bis zu einem Jahr
 30.000 Euro
 zeitlich unbegrenzt bis zu einem Jahr
 MITVERSICHERTE PERSONEN
 KRAFTFAHRZEUGE VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI DEM/DER:
 TIERE
 SONSTIGES
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SINGLE FAMILIE
 10 Mio. Euro
 Euro (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%)Jahresbeitrag:*
 Straße und Hausnummer:*
 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR PERSONEN MIT VORÜBERGEHENDEM WOHNSITZ IM AUSLAND
 Anschrift im Aufenthaltsland (Ausland):*
 ANTRAGSTELLER(IN)/VERSICHERUNGSNEHMER(IN):
 Name:* Vorname(n):*
 Telefon (privat):* Telefon (geschäftlich): E-Mail:*
 ANTRAG EXPAT HAFTPFLICHT
 l BDAE HOLDING GMBH lKÜHNEHÖFE 3 l D-22761 HAMBURG
 FON +49-40-30 68 74-0 l FAX +49-40-30 68 [email protected] l www.bdae.com
 SITZ DER GESELLSCHAFT: HAMBURG l HRB 79790 l AMTSGERICHT HAMBURG l GESCHÄFTSFÜHRER: SILVIA OPITZ
 1
 Stand: 01.11.2015
 Geschlecht:* männlich weiblich
 Geburtsdatum:*
 ausgeübter Beruf:*
 PLZ:* Wohnort in Deutschland:*
 Aufenthaltsland:* Seit wann im Ausland:*
 Datum:* 00.00 Uhr (MEZ)
 *Pflichtfeld**Abschluss der Versicherung muss vor Beginn des Auslandsaufenthaltes erfolgen. Versicherungsbeginn frühestens mit Antragseingangbeim Versicherer. Das Vertragsverhältnis verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligeAblauf, der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.
 VERSICHERUNGSBEGINN:**
 Mitversicherte Personen (Vorname, Nachname, Geburtsdatum)
 VARIO 1VERSICHERUNGSUMFANG VARIO 2VARIO 1VARIO 2
 Deckungssumme Personenschäden
 Deckungssumme Sachschäden
 5 Mio. Euro 5 Mio. Euro10 Mio. Euro
 5 Mio. Euro 10 Mio. Euro5 Mio. Euro10 Mio. Euro
 Deckungssumme Vermögensschäden 5 Mio. Euro 50.000 Euro50.000 Euro10 Mio. Euro
 PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG EXKLUSIV BASIS
 59 Euro 67 Euro
 84 Euro 92 Euro
 Jahresbeitrag (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%) 42 Euro37 Euro
 Jahresbeitrag (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%) 60 Euro53 Euro
 SINGLE (ALLEINSTEHEND OHNE KINDER)
 FAMILIE
 EXKLUSIV/VARIO 1 EXKLUSIV/VARIO 2 BASIS/VARIO 1 BASIS/VARIO 2
 Ort, Datum:* Unterschriften des Antragstellers/der versicherten Person(en):*
 TARIFAUSWAHL:*
  Jonas
 Stempel
 
  OSDI
 Typewritten Text
 M59069.17230
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Als Versicherungsunternehmen benötigt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Schweigepflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdatenoder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen,z.B. Rückversicherer weiterleiten zu dürfen. Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowiedie Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages in der Würzburger Versicherungs-AG unentbehrlich. SolltenSie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.
 Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten bei der Weiterga-be an Stellen außerhalb der Würzburger Versicherungs-AG. Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wieIhre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.
 1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die Würzburger Versicherungs-AGIch willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt,speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertra-ges erforderlich ist.
 Würzburger Versicherungs-AGBahnhofstr. 11D-97070 Wü[email protected] www.wuerzburger.com
 BIC*
 Name und Ort des Kreditinstituts:*
 Ort, Datum:* Unterschrift des Kontoinhabers:*
 Stand: 01.11.2015
 VERSICHERER:
 ANGABEN ZUM ZAHLUNGSVERKEHR:SEPA-Lastschriftmandat:Ich ermächtige die Würzburger Versicherungs-AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinKreditinstitut an, die von der Würzburger Versicherungs-AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
 Hinweis:Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es geltendabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der SEPA-Basislastschrifteinzug wird mir spätestens einen Kalendertag imVoraus unter Angabe der Fälligkeitstermine angekündigt. Zahlungsempfänger: Würzburger Versicherungs-AG, Gläubiger-Identifikations-nummer: DE30ZZZ00000030954, die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
 Name, Vorname des Kontoinhabers:* Straße und Hausnummer:* PLZ und Ort:*
 IBAN*
 2
 Für den Vertrag gelten die unter dem Begriff „Vertragsgrundlagen“ aufgeführten Bedingungen, soweit die entsprechenden Leistungenhier beantragt wurden. Sie erklären mit Ihrer Unterschrift, dass Ihnen rechtzeitig vor Antragstellung alle Vertragsbestimmungen einschließ-lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, dem Produktinformationsblatt und den Kundeninformationen nach der Verordnung überdie Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) in Textform zur Verfügung gestellt wurden. Sie können innerhalb von14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins Ihre Vertragserklärung widerrufen. Über das Widerrufsrecht werden Sie im Versicherungs-schein ausführlich informiert. Bewusst unwahre Angaben können den Versicherer gem. § 19 Versicherungsvertragsgesetz zum Vertragsrücktritt berechti-gen. Bitte lesen Sie unbedingt „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflicht-entbindungserklärung“. Sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages, deren Geltung Sie mit der nachfolgenden Unterschriftebenfalls bestätigen.
 VERTRAGSGRUNDLAGEN:Maßgebend sind der Antrag, der Versicherungsschein sowie je nach Deckungsumfang
 l Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB BDAE)
 l Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung BDAE EXKLUSIV
 l Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung BDAE BASIS
 WICHTIGE HINWEISE:
 EINWILLIGUNG IN DIE ERHEBUNG UND VERWENDUNG VON GESUNDHEITSDATEN UND SCHWEIGEPFLICHTENTBIN-DUNGSERKLÄRUNG:
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2. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an Stellen außerhalb der Würzburger Versicherungs-AGDie Würzburger Versicherungs-AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung des Datenschutzes und der Daten-sicherheit.
 2.1 Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)Die Würzburger Versicherungs-AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder dietelefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nichtselbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach §203 StGBgeschützten Daten weitergegeben, benötigt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erfor-derlich für die anderen Stellen. Die Würzburger Versicherungs-AG führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorienvon Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die Würzburger Versicherungs-AG erheben, verarbeiten oder nutzen unterAngabe der übertragenen Aufgaben.
 Eine aktuelle Liste kann im Internet unter www.wuerzburger.com eingesehen oder bei dem Datenschutzbeauftragen der Würzburger Ver-sicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburger, email: [email protected] angefordert werden. Für dieWeitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Würzburger Versiche-rungs-AG Ihre Einwilligung.
 Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten an die in der Liste genannten Stellen übermittelt und dassdie Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Würzbur-ger Versicherungs-AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Würzburger Versicherungs-AG und sonstigerStellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
 2.2 Datenweitergabe an RückversicherungenUm die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Würzburger Versicherungs-AG Rückversicherungen einschalten, die das Risikoganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sieebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machenkann, ist es möglich, dass die Würzburger Versicherungs-AG Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vor-legt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendesRisiko handelt.
 Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Würzburger Versicherungs-AG aufgrund ihrer besonderen Sachkunde beider Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben Rückversicherungen die Absiche-rung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Würzburger Versicherungs-AG das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtigeingeschätzt hat. Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherun-gen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnungvon Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden.Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogeneGesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zweckenverwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch die Würzburger Versicherungs-AGunterrichtet.
 3
 Ort, Datum:* Unterschriften des Antragstellers/der versicherten Person(en):* Stand: 01.11.2015
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Sie haben bei der Würzburger Versicherungs-AG eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen. Für diesen Beweis Ihres Vertrauens in unsere Gesellschaft bedanken wir uns.
 Das vorliegende Heft enthält neben einer Zusammenstellung aller Versicherungsbedingungen, die in der Haftpflichtversicherung vereinbart werden können, die Kundeninformationen nach der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) und das Merkblatt zur Datenverarbeitung.
 Der konkret zwischen Ihnen und uns vereinbarte Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.
 Welcher Teil der vorliegenden Versicherungsbedingungen in dem von Ihnen gewählten Produkt Gültigkeit hat, ist im Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert.
 Es gilt für unser Vertragsverhältnis nur der Teil der vorliegenden Bedingungen, der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich aufgeführt ist.
 Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem Versicherungsschein auf, dies sind wichtige Vertragsunterlagen.
 Wir freuen uns auf eine gute und dauerhafte Partnerschaft mit Ihnen.
 Herzliche Grüße aus Würzburg
 Der Vorstand
 Würzburger Versicherungs-AG
 Bedingungen zur BDAE-Privat- haftpflicht- versicherung
 INHALT
 01/3
 7/76
 5/01
 /02.
 15/0
 47
 Produktinformationsblatt für die BDAE-Privathaftpflichtversicherung
 Kundeninformationen nach der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB BDAE)
 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung BDAE BASIS (sofern vereinbart)
 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung BDAE EXKLUSIV (sofern vereinbart)
 Merkblatt zur Datenverarbeitung
 Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz
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Produktinformationsblatt für dieBDAE-Privathaftpflichtversicherung
 WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtver-sicherung (AHB BDAE) sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen und Vereinbarungen.
 2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und anderen daher Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadens-ersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.a) Was ist vom Versicherungsschutz umfasst? Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen Bereiche
 Ihres Privatlebens. So deckt sie beispielsweise Ihre Haftungsrisiken im Straßenverkehr außerhalb des Kfz, im Sport einschließlich der Schäden durch kleine Wasserfahrzeuge, wie Ruderboote, Kanus, Paddelboot oder durch kleine zahme Haustiere, soweit sie nicht durch Tierhalterhaftpflicht gesondert zu versichern sind. Gleichermaßen sind Sie in Ihrem häuslichen Rahmen geschützt bei Schäden, die von der Wohnung oder dem Haus ausgehen in dem Sie wohnen – egal, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind. Dies gilt auch für kleinere Bauvorhaben, bei deren Bautätigkeit Sie für entstehende Schäden als Bauherr haften.
 Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Wer im Urlaub, im Feri- enhaus oder während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts von bis zu einem Jahr einen Haftpflichtschaden verursacht, ist geschützt. Bei längerer Abwesenheit müssen gegebenenfalls besondere Vereinbarun-gen mit uns getroffen werden.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 1 der AHB BDAE und den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtver-sicherung für Privatpersonen BDAE BASIS bzw. EXKLUSIV.
 b) Wer ist mitversichert? Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere Personen Ihres Um-
 felds erstrecken. Im Rahmen der Familien-Privathaftpflicht sind z. B. auch Ihre Familien- und Haushaltsmitglieder unmittelbar mitversichert. So sind zunächst Ehepartner, vertraglich benannte Lebenspartner und Kinder bis zum Abschluss der Berufsausbildung bzw. bis zur Heirat in den Vertrag einbezogen. Gleiches gilt für Ihre Haushalts- und Gartenhilfen oder den Babysitter, sofern sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einen Schaden verursachen. Der Versicherungsschutz besteht über den Tod hinaus bis zur nächsten Prämienfälligkeit. Zahlt der überlebende Ehepartner die nächste Prämie, wird er automatisch Vertragspartner und führt den bestehenden Versicherungsvertrag weiter.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 2 und 4 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen BDAE BASIS bzw. EXKLUSIV. Die Einschränkung des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses Produktinformationsblattes.
 3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?
 Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungs- schutz und der Art der Zahlungsweise.Die Höhe des Versicherungsbeitrages können Sie dem Antrag entnehmen.Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu den Fälligkeitsterminen zu zahlen. Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat ertei-len, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.Wenn Sie den ersten oder einmaligen Betrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht zahlen. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Betrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versiche- rungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen.Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziffern 9 bis 12 der AHB BDAE.4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Hand- lung hervorgehen, Ihnen gegenüber durch Angehörige bzw. Mitversicherte entstehen oder aus beim Gebrauch eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahr-zeuganhängers verursacht wurden. Es können darüber hinaus auch solche
 Schäden nicht reguliert werden, die entstehen bei Gefahren aus Betrieb und Beruf oder Gefahren eines Dienstes, Amtes oder einer verantwortlichen Be-tätigung in einer Vereinigung aller Art sowie Schäden durch ungewöhnliche oder gefährliche Beschäftigung.Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entneh-men Sie bitte der Ziffer 7 der AHB BDAE.
 5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche Fol-gen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der AHB BDAE.
 6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
 Immer einmal im Jahr bekommen Sie Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten sind. So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Veränderungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten können wir nachträg-lich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1, 24 und 26 der AHB BDAE.
 7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
 Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits- gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlichen oder behördlichen Ver- fahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z.B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streit- verkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die in Ziffer 5 dieses Blattes beschriebenen Rechtsfol- gen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der AHB BDAE.
 8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauffolgenden Jahres zugehen muss.Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffern 8 und 16 der AHB BDAE.
 9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög- lichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispielsweise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls ergeben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der AHB BDAE.
 Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Über-blick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungs-bedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.
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 Kundeninformationen nach der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
 Informationen zum Versicherungsunternehmen
 1. Identität, ladungsfähige Anschrift des Versicherers und zuständige Aufsichts-behörde
 Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG, eine Aktiengesellschaft deut-schen Rechts.Würzburger Versicherungs-AGBahnhofstraße 1197070 Würzburg, DeutschlandTelefon: +49 931 2795-0Telefax: +49 931 2795-291www.wuerzburger.comHandelsregister: Sitz Würzburg, HR Würzburg B 3500Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ronald FrohneVorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vorsitzender), Timo Hertweck
 Die Würzburger Versicherungs-AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesan-stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel. +49 (0) 228 4108-0, Internet: www.bafin.de. Sollten Sie mit einer Entscheidung oder Verhaltensweise unsererseits nicht einverstanden sein und hat auch eine Beschwerde an unseren Vorstand keine Abhilfe geschaffen, können Sie sich über eine Petition an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem Rechtsweg geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.
 2. Hauptgeschäftstätigkeit des VersicherersDie Hauptgeschäftstätigkeit der Würzburger Versicherungs-AG ist der Betrieb der Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte.
 3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o. ä.Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o. ä.
 Informationen zur angebotenen Leistung
 4. Wesentliche Merkmale der VertragsbestimmungenGrundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatzbe-dingungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getrof-fene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den Geltungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, Versicherungsschein und eventueller Nachträge. Einzelheiten zu den Vertrags-grundlagen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
 5. Wesentliche Merkmale der VersicherungsleistungDie versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschä-digung erfolgt danach binnen zwei Wochen. Einzelheiten zu den versicherten Leistungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
 6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen ge-wählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge. Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Pro-duktinformationsblatt.
 7. Zusätzlich anfallende KostenEs fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahnge-bühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekom-munikations- oder Mobilfunkanbieters.
 8. Zahlung und ErfüllungDer erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Wider-rufrechts sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie (Erstprämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbe-ginns. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
 9. Gültigkeitsdauer des Angebots- bzw. AntragsdokumentsDie zur Verfügung gestellten Angebots- und Antragsdokumente sind zeitlich unbefristet gültig.
 Informationen zum Versicherungsvertrag
 10. Zustandekommen des VertragesDer Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklä-rungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im Wege des Fernabsatzgesetzes (per Telefon, per Internet) zustande kommt, Ihre diesbezügliche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versicherungs-schein. Sie sind 14 Tage an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist). Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.
 Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG11. WiderrufsrechtSie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels eindeutiger Erklärung in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenordnung und diese Belehrung jeweils in Text-form erhalten haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.Der Widerruf ist zu richten an: WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg. Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 0931/2795-290.Einen Widerruf per E-Mail richten Sie bitte an folgende Adresse: [email protected] Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
 Besondere HinweiseIhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Ende der Widerrufsbelehrung.
 12. VertragslaufzeitDie mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der Versiche-rungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns späte-stens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsvertrages die Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer mit Ablauf des letzten Tages der Vertragszeit endet.13. Beendigung des VertragesDer beantragte Versicherungsschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nachstehend auf:Kündigung nach SchadenNach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit den vom Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zu kündigen. Sie können nicht für einen späteren Zeitpunkt als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.Kündigung durch unsAuch wir können unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsvertrag kündigen. Bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten, nach Risikoerhö-hung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften, bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie, bei Verletzung einer Obliegenheit, nach Eintritt eines Versicherungsfalles oder bei Gefahrerhöhung können wir den Vertrag kündigen.Kündigung bei Beitragserhöhungen oder Minderung des Versicherungsschutzes ohne AusgleichErhöhen wir aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, können Sie den be-treffenden Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. Gleiches gilt, wenn wir aufgrund einer Anpassungsklausel den Umfang des Versicherungsschutzes vermindern, ohne die Prämie entspre-chend herabzusetzen. Bitte beachten Sie für die oben genannten Punkte, dass eine etwaige Kündigung grundsätzlich in Schriftform gegenüber der Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291; E-Mail: [email protected] zu erfolgen hat. Entscheidend für die Rechtzeitig-keit ist das Datum des Poststempels.14. Anwendbares RechtDer betreffende Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.15. SpracheFür die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie für die während der Laufzeit dieses Vertrages zu führende vertragliche Kommunikation gilt die deutsche Sprache.16. Beschwerde- und RechtsbehelfsverfahrenDie Würzburger Versicherungs-AG ist Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. Sie können deshalb das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
 Anschriften:Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: [email protected], Web: www.versicherungsombudsmann.de
 Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22,10052 Berlin, Web: www.pkv-ombudsmann.de
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Umfang des Versicherungsschutzes
 1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
 für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs-fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund
 gesetzlicherHaftpflichtbestimmungenprivatrechtlichenInhalts
 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.
 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
 1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;
 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung ge-schuldeten Erfolges;
 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-nungsgemäße Vertragserfüllung;
 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzlei-stungen.
 2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung
 erweitert werden auf Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts wegen
 2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-schäden entstanden sind;
 2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.
 3. Versichertes Risiko3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen an-
 gegebenen Risiken, (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
 schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsor-gepflicht unterliegen,
 (3) aus Risiken, die für Sie nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.
 3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Wir können den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.
 4. Vorsorgeversicherung4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-
 stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort bis längstens zur nächsten Hauptfälligkeit Ihres Vertrages versichert.
 (1) Sie sind verpflichtet, nach Aufforderung durch uns jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
 (2) Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungs-schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
 4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 300.000,– EUR für Personenschäden und 300.000,– EUR für Sach-schäden und – soweit vereinbart – 50.000,– EUR für Vermögens-schäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein und seinen Nachträgen geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. Die angegebenen Deckungssummen stehen je Versicherungsjahr nur einmal zur Verfügung.
 4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft-
 oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; (3) die der Versicherungspflicht oder Deckungsvorsorgepflicht un-
 terliegen; (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen
 von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.
 5. Leistungen der Versicherung5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
 die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und Ihre Frei-stellung von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.
 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Ihnen ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geschlossen worden sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Ihr Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
 Ist Ihre Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.
 5.2 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erschei-nenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben.
 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen Sie, sind wir zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.
 Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versi-cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung. Umfang des Versicherungsschutzes1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen3. Versichertes Risiko4. Vorsorgeversicherung5. Leistungen der Versicherung6. Begrenzung der Leistungen7. Ausschlüsse Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung8. Beginn des Versicherungsschutzes9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung /
 erster oder einmaliger Beitrag10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung13. Beitragsregulierung14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung15. Beitragsangleichung Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung16. Dauer und Ende des Vertrages17. Wegfall des versicherten Risikos18. Kündigung nach Beitragsangleichung19. Kündigung nach Versicherungsfall20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder
 Erlass von Rechtsvorschriften22. Mehrfachversicherung Ihre Obliegenheiten23. Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten Weitere Bestimmungen27. Mitversicherte Personen28. Abtretungsverbot29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung30. Verjährung31. Zuständiges Gericht32. Anzuwendendes Recht
 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB BDAE)
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5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-spruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für Sie von uns gewünscht oder genehmigt, so tragen wir die gebüh-renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
 5.4 Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.
 6. Begrenzung der Leistungen6.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungs-
 fall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
 6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Entschä-digungsleistungen für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-jahres auf das Doppelte der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
 6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
 – auf derselben Ursache, – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem
 und zeitlichem, Zusammenhang oder – auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versiche-
 rungsfall mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachträ-gen festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbe-teiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind wir auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz-ansprüche verpflichtet.
 6.5 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versiche-rungssummen angerechnet.
 6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-sicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die Prozessko-sten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
 6.7 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet.
 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden Rentenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.
 6.8 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherten scheitert, haben wir für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.
 7. Ausschlüsse Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht aus-
 drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:
 7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-lich herbeigeführt haben.
 7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrag oder Zusagen
 über den Umfang Ihrer gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.7.4 Haftpflichtansprüche (1) Ihrer selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die
 Mitversicherten, (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
 rungsvertrages, (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungs-
 vertrages.
 7.5 Haftpflichtansprüche gegen Sie (1) aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häus-
 licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-vertrag mitversicherten Personen gehören;
 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner-schaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stief-eltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähn-liches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).
 (2) von Ihren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person sind;
 (3) von Ihren gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs-nehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
 (4) von Ihren unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-schaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
 (5) von Ihren Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
 (6) von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken
 sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
 7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt haben oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.
 7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
 (1) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
 (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese Sachen zur Durchführung Ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) be-nutzt haben; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
 (3) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-schluss gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatten.
 zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer
 7.7 in der Person Ihrer Angestellten, Ihrer Arbeiter, Ihrer Bedienste-ten, Ihrer Bevollmächtigten oder Ihrer Beauftragten gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für Sie als auch für die durch den Versicherungsvertrag mitversicher-ten Personen.
 7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen in-folge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
 Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangel-haften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Lei-stung führt.
 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte in Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung die Herstellung oder Lie-ferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.
 7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadener-eignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.
 7.10 a) Ansprüche, die gegen Sie wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-
 schadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen gel-
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tend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn Sie von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschä-den entstandenen Kosten in Anspruch genommen werden.
 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal-ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ba-sierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetz-licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen Sie geltend gemacht werden können.
 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.
 b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. Dieser Ausschluss gilt nicht (1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder (2) für Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder gelieferte
 Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leis-tungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
 – Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzu-stellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
 – Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);
 – Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;
 – Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt
 sind.7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal-
 tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
 mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-renden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-genstrahlen).
 7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf (1) gentechnische Arbeiten, (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), (3) Erzeugnisse, die – Bestandteile aus GVO enthalten, – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
 Übermittlung oder der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus
 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-derung von Daten,
 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
 Namensrechtsverletzungen.7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
 Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminie-rungen.
 7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-tragung einer Krankheit von Ihnen entstehen. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der Ihnen gehörenden, von Ih-nen gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie beweisen, dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben.
 Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
 8. Beginn des Versicherungsschutzes Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
 angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlen. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.
 9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag
 9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
 9.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht haben.
 9.3 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
 10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
 am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
 schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
 Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
 Wir werden Sie schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zah-lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Wir sind berech-tigt, Ersatz für den uns durch den Verzug entstandenen Schaden zu verlangen.
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlt, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.
 10.3 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-rungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden.
 10.4 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen haben.
 Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Mo-nats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Ver-sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
 11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
 die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
 Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht ein- gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungs-aufforderung erfolgt.
 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind.
 12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
 noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate im Verzug sind.
 Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung ver-langen.
 13. Beitragsregulierung13.1 Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Ände-
 rungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin- weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf unseren Wunsch nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil können wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.
 13.2 Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststel-lungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung be-richtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei uns.
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Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen oder Ermäßi-gungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.
 13.3 Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nach-zahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Anga-ben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten.
 13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.
 14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch
 Gesetz nicht etwas anders bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-schutz bestanden hat.
 15. Beitragsangleichung15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung.
 Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berech-net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.
 15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenem Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu gemeldeten Schadenfälle.
 15.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer Vermin-derung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird Ihnen mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.
 Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.
 15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.
 Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
 16. Dauer und Ende des Vertrages16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
 abgeschlossen.16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
 der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
 16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
 16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.
 17. Wegfall des versicherten Risikos Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so
 erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Uns steht der Beitrag zu, den wir hätten erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall Kenntnis erlangen.
 18. Kündigung nach Beitragsangleichung Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
 Ziffer 15.3 ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschut-zes ändert, können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitrags-erhöhung wirksam werden sollte.
 Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuwei-sen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragerhöhung zugehen.
 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-gungsrecht.
 19. Kündigung nach Versicherungsfall19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn – von uns eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder – Ihnen eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz
 fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spä-
 testens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
 19.2 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
 Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
 20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung be-
 steht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Ihrer Stelle in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-verhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines Nieß-brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.
 20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Fall – durch uns dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem
 Monat, – durch den Dritten uns gegenüber mit sofortiger Wirkung oder
 auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Schrift-form gekündigt werden.
 20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn – wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt
 an ausüben, in welchem wir vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangen;
 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Mo-nats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.
 20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften Sie als bisheriger Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamt-schuldner.
 20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist uns durch Sie als bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.
 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen und wir den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten.
 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Ver-sicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem wir von der Veräußerung Kenntnis erlangen. Dies gilt nur, wenn wir in diesem Monat von unserem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht haben.
 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn uns die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen.
 21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften
 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben.
 22. Mehrfachversicherung22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren
 Versicherungsverträgen versichert ist.
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22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies wussten, können Sie die Aufhebung des später ge-schlossenen Vertrages verlangen.
 22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nachdem Sie von der Mehrfach-versicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, uns zugeht.
 Ihre Obliegenheiten
 23. Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
 Umstände Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen
 bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-ßen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des S. 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss aus-zuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
 Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrer-heblichen Umstände und die Beantwortung der an Sie gestellten Fragen verantwortlich.
 Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arg-listig verschwiegen.
 23.2 Rücktritt (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb-
 lichen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil Sie sich der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen haben.
 Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hinge-wiesen haben.
 Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-pflicht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen.
 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. (2) Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn
 wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-keit der Anzeige kannten.
 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Anga-ben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
 Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dür-
 fen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
 Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-spricht.
 23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer
 Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
 Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
 Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeige-pflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-sen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver-trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestand-teil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-zung hingewiesen haben.
 Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schrift-lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Ver-tragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
 Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform kündigen
 23.4 Anfechtung Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-
 ten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-klärung angelaufenen Vertragszeit entspricht.
 24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlan-
 gen innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interes-sen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.
 25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles25.1 Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch
 wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden. Das Gleiche gilt, wenn gegen Sie Haftpflichtansprüche geltend ge-macht werden.
 25.2 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind dabei zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-stände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.
 25.3 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsan-waltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren einge-leitet, ein Mahnbescheid erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.
 25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-behörden auf Schadensersatz müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Unserer Weisung bedarf es nicht.
 25.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend ge-macht, haben Sie die Führung des Verfahrens uns zu überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
 26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten26.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag , die Sie vor
 Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen haben, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheits-verletzung fristlos kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grobe Fahrlässigkeit beruhte.
 26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-letzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
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Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-setzung, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
 Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachwei-sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausüben.
 Weitere Bestimmungen
 27. Mitversicherte Personen27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
 gegen andere Personen als Sie selbst, sind alle für Sie geltenden Be-stimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicher-ten entsteht.
 27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.
 28. Abtretungsverbot Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung
 ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch verpfändet wer-den. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.
 29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung29.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an un-
 sere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
 29.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-nügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall Ihrer Namensänderung.
 29.3 Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlos-sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.
 30. Verjährung30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
 30.2 Ist Ihr Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemel-det worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem Anspruch-steller in Textform zugeht.
 31. Zuständiges Gericht31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich
 die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz un-serer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Ge-richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
 31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person müssen Kla-gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmer. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragenen Partnergesellschaft ist.
 31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherer oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
 32. Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.
 Besondere Bedingungen und Risiko- beschreibungen zur Privathaftpflicht- versicherung BDAE BASIS
 Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Ver-sicherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.
 1. Was ist versichert?2. Wer ist mitversichert?3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?4. Was gilt außerdem für:4.1 Mietsachschäden?4.2 Auslandsaufenthalte?4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus dem
 Rückstau des Straßenkanals?4.4 die Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach Ihrem
 Tod?4.5 die Mitversicherung von Vermögensschäden?4.6 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige Kinder?4.7 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen des
 GDV?4.8 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von
 Umweltschäden gem. Umweltschadensgesetz (USchadG)?5. BesondereBedingungenfürdieVersicherungderHaftpflichtaus
 Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im Rah-menderHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEBASIS)
 6. Besondere Vertragsform: Single-Versicherung (sofern vereinbart)7. Generelle Selbstbeteiligung
 1. Was ist versichert? Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
 gungenfürdieHaftpflichtversicherung(AHBBDAE) und der nach-stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen –IhregesetzlicheHaftpflichtals
 Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Ge-
 fahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehren-amtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung – insbesondere
 1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-pflichtüberMinderjährige);
 1.2 alsDienstherrderinIhremHaushalttätigenPersonen(vgl.Ziffer2.3);1.3 alsInhaber 1.3.1 einerinEuropaundindenaußereuropäischenGebieten,
 die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Euro-päische Union gehören, gelegenen Wohnung (bei Woh-nungseigentum als Sondereigentümer),
 1.3.2 einesinEuropaundindenaußereuropäischenGebieten,die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Euro-päische Union gehören, gelegenen Ferien-/Wochenend-hauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung in EuropaundindenaußereuropäischenGebieten,diezumGeltungsbereichdesVertragesüberdieEuropäischeUniongehören, fest installierten Wohnwagens,
 1.3.3 einesinEuropaundindenaußereuropäischenGebieten,diezumGeltungsbereichdesVertragesüberdieEuropä-ischeUniongehören,gelegenenEinfamilienhauses(Dop-pelhaushälfte, Reihenhaus),
 sofern sie von Ihnen ausschließlich zu Wohnzwecken genutztund verwendet werden, einschließlich der dazugehörigen Garagen, Carports, Kraftfahrzeug-Stellplätze und Gärten sowie eines Schrebergartens.
 ZuZiffer1.3.1gilt: Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der Gemein-
 schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentumsversichert.DieErsatzpflichterstrecktsichjedochnichtaufdenMiteigentumsanteilandemgemein-schaftlichenEigentumundallesichdarausergebendenVermö-gensschäden.
 ZuZiffer1.3.2undZiffer1.3.3gilt: EingeschlossenistdiegesetzlicheHaftpflichtausdemMiteigen-
 tumanzueinemEinfamilienhaus(Doppelhaushälfte,Reihenhaus)sowie zu einem Wochenend-/Ferienhaus gehörenden Gemein-schaftsanlagen (z. B. Wege der öffentlichen Straße, Wege zu einem gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz und dieser selbst, son-
 stige Wohnwege, Garagenhöfe und Stellplätze für Müllbehälter). DieErsatzpflichterstrecktsichbeiSchädenamGemeinschaftsei-gentumnichtaufIhrenMiteigentumsanteil.
 ZuZiffer1.3.1bisZiffer1.3.3gilt: MitversichertistdiegesetzlicheHaftpflicht – ausderVerletzungvonPflichten,dieIhnenindenobengenann-
 tenEigenschaftenobliegen(z. B.baulicheInstandhaltung,Be-leuchtung,Streu-undReinigungspflichtenundSchneeräumenaufGehwegen);
 – als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu ei-nerBausummevon50.000,–EURjeBauvorhaben.WirddieserBetragüberschritten,soentfälltdieMitversicherung.EsgeltendanndieBestimmungenüberdieVorsorgeversicherung(Ziffer3.1 (3) AHBBDAEundZiffer4AHBBDAE). Die Bestimmungen zurzeitlichenBefristungnachZiffer4.3(4)AHBBDAEentfallen;
 – als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches Gesetz-buch (BGB), wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;
 – derZwangs-oderInsolvenzverwalterindieserEigenschaft. 1.3.4 vonKleingebindenbis 50 l/kg je Einzelgebindeundmit
 einem Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Klein-gebinde bis 500 l/kg und aus der dortigen Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen nach den Bestimmungen der Besonderen Bedingungen für die Versicherung der HaftpflichtausGewässerschäden (außerAnlagenrisiko):MitversicherungimRahmenderHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEBASIS),vgl.Ziffer5.
 Alle anderen und/oder über die vorstehend genannten Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur versichert, wenn sie im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen aufgeführtundmiteinemTarifbeitragversehensind.Eserlischt dann abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB BDAE dieMitversicherungdergesetzlichenHaftpflichtausderLagerung und Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
 DieBestimmungenderZiffer3.1(3)AHBBDAEundderZiffer4AHB BDAE–Vorsorgeversicherung–findenkeineAnwendung.
 Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Ver-einbarung.
 1.4 ausderVermietungeinerEinliegerwohnung–unddazugehörigenGaragen, Carports und Kraftfahrzeug-Stellplätzen im von Ihnenselbst bewohntenAnwesen (Risikoanschrift) – nicht jedoch vonRäumen oder Plätzen zu gewerblichen Zwecken – bis zu einerBruttojahresmieteinnahmevon6.000,– EUR.WirddieserBetragüberschritten,soentfälltdieMitversicherung.EsgeltendanndieBestimmungenüberdieVorsorgeversicherung(Ziffer3.1(3)AHB BDAEundZiffer4AHBBDAE ). Gegebenenfalls zusätzlich bestehen-de Versicherungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.
 1.5 ausdemBesitzunddemGebrauchvonFahrrädern;1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haft-
 pflichtansprüche aus Schäden in Folge Teilnahme an Pferde-,Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorbereitungenhierzu(Training);
 1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nichtjedochzuJagdzweckenoderzustrafbarenHandlungen;
 1.8 als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und Fuhr-werkezuprivatenZwecken(HaftpflichtansprüchederHalterundEigentümervonTierenundFuhrwerkensindnichtversichert);
 1.9 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden,sonstigenReit-undZugtieren,wildenTierensowievonTieren,diezugewerblichenoderlandwirtschaftlichenZweckengehaltenwerden;
 1.10 – abweichend von Ziffer 1.9 – aus der nicht gewerbsmäßigenHütung fremder Hunde, die nicht von mitversicherten Personen gehaltenwerden;
 Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben gemäßZiffer7.6AHBBDAE vom Versicherungsschutz ausgeschlos-sen.
 Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrück-lich nichts anderes vereinbart und dokumentiert wurde, besteht kein Versicherungsschutz für das Hüten von als gefährlich einge-stuften Hunden/Kampfhunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unter-liegen. Gefährliche Hunde/Kampfhunde im Sinne dieser Bedin-gungen sind insbesondere Hunde der Rassen oder Gruppen:
 American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier, Pitbull Terrier, Pitbull), American Stafford Terrier (American Staffordshire Terrier, Staf-fordshireTerrier),AmericanBulldog(OldCountryBulldog,OldEn-glish White), Bandog, Bordeaux Dogge (Bordeauxdogge, Dogue de Bordeaux, Bordeaux Mastiff), Bullmastiff, Bullterrier (Bull Terrier, Miniature Bull Terrier), Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-
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Hund, Cane Corso, Corso-Hund, Cane Di Maccelaio), Coban Köpegi (Kangal, Anatolischer Hirtenhund, Karabash, Sivas-Kangal), Dogo Argentino (Dog Argentino, Argentinische Dogge), Dogo Canario (Perro de Presa Canario, Canary Dog, Alano), Fila Brasileiro (Brasilia-nischer Mastiff), Kaukasischer Owtscharka (Caucasian Owtscharka, Kaukasischer Schäferhund, Kawkasky Owtscharka, Kavkazskaia Ovtcharka),Mastiff ((Old)EnglishMastiff),MastinEspanol (Spa-nischer Mastiff, Spanische Dogge, Mastin leonés, Mastin extreme-no, Mastin manchego), Mastino Napoletano, Perro dogo mallor-quín (Ca de Bou, Mallorca-Dogge, Perro de Presa mallorquín, Presa mallorquín), Staffordshire Bullterrier (Staffordshire Bull Terrier), RhodesianRidgeback,Tosa-Inu(JapanischerKampfhund,TosaKen,TosaToken),Rottweiler,Dobermann;
 sowie alle Kreuzungen mit mindestens einer dieser Rassen oder Gruppen.
 DieBestimmungenderZiffer3.1(2)AHBBDAE–ErhöhungoderErweiterung–sowiederZiffer3.1(3)AHBBDAEundZiffer4AHB BDAE – Vorsorgeversicherung – AHBBDAEfindenaufdiegenann-ten Risiken keine Anwendung.
 ZuZiffer1.8bisZiffer1.10gilt: EinebestehendeTierhalterhaftpflichtversicherungdesTierhalters
 geht diesem Versicherungsschutz vor.
 2. Wer ist mitversichert? Mitversichert ist2.1 diegleichartigegesetzlicheHaftpflicht 2.1.1 IhresEhegatten; 2.1.2 IhreseingetragenenLebenspartnersimSinnedesLebens-
 partnerschaftsgesetzes; Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer
 eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-schaft nach dem Recht anderer Staaten lebt.
 2.1.3 IhrerunverheiratetenundnichtineingetragenenLeben-spartnerschaften lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur,solange
 2.1.3.1 sie sich noch in einer Schul- oder in einer sich innerhalb von 12 Monaten daran anschließenden Berufsausbildungbefinden(beruflicheErstausbil-dung – Lehre und/oder Studium, auch Bachelor und unmittelbar angeschlossener Masterstudi-engang –, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaß-nahmen und dergleichen). Eine sich innerhalbvon 12 Monaten daran anschließende zweite Ausbildung (Lehre oder Studium) ist ebenfalls mitversichert. Bei Ableistung des Bundesfrei-willigendienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt derVersicherungsschutzbestehen;
 2.1.3.2 ein Vormundschaftsgericht aufgrund einer Behin-derung die Betreuung angeordnet hat und sie in IhremgemeinsamenHaushaltleben.
 FürmitversicherteEhegattenundgegebenenfallsmitversicherteKinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle einer Scheidung noch für weitere drei Monate fort. Das Gleiche gilt für eingetragene Lebenspartner und gegebenenfalls mitversicherte Kinder im Falle einer Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft.
 2.2 sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrück-lich vereinbart und dokumentiert – gemäß der nachfolgenden Voraussetzungen–diegleichartigegesetzlicheHaftpflichtdesinhäuslicherGemeinschaftmit Ihnen lebendenPartnerseinernicht- ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entspre-chendZiffer2.1.3:
 2.2.1 Sie und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein.
 2.2.2 Der mitversicherte Partner muss bei Ihnen polizeilichgemeldet und in der Police namentlich benannt sein.
 2.2.3 AusgeschlossenvomVersicherungsschutzsind–inErgän-zungzudeninZiffer7.4(1)AHBBDAE genannten – Haft-pflichtansprüchedermitversichertenPersonengegenSie.
 2.2.4 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nichtauchIhreKindersind,endetdreiMonatenachAuf-hebungderhäuslichenGemeinschaftzwischenIhnenunddem Partner. Sie haben uns diese unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen, anzuzeigen.
 2.2.5 ImFalleIhresTodesgiltfürdenüberlebendenPartnerunddessenKinderZiffer4.4.
 AusgeschlossenbleibenHaftpflichtansprüchederversichertenPer-sonen und deren Kinder, auch untereinander, wobei auch die nach
 § 116 Absatz 1 SGB X und § 86 Absatz 1 Versicherungsvertragsge-setz (VVG) übergegangenen Regressansprüche der Sozialversiche-rungsträger, Träger der Sozialhilfe und privaten Krankenversiche-rungsträger sowie etwaiger übergangsfähiger Regressansprüche von öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschä-den nicht mitversichert sind.
 2.3 die gesetzlicheHaftpflicht der in IhremHaushalt beschäftigtenPersonen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Woh-nung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
 AusgeschlossensindHaftpflichtansprüche 2.3.1 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
 und Berufskrankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VIIhandelt.
 2.3.2 gegenSieaus§110Absatz1aSozialgesetzbuchVII(Re-gress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit).
 3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?
 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers,Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie eines versicherungspflichtigen Anhängers wegen Schäden, diedurch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.
 Versichert–wobeidiepersönlichegesetzlicheHaftpflichtdesver-antwortlichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs berechtigtenPersonenmitversichertist–istjedochdieHaftpflichtwegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
 3.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-fahrzeugen (Kfz) und Kfz-Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;
 3.2 nichtversicherungspflichtigenKraftfahrzeugenmiteinerdurchdieBauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h.
 FürdieseKfzgeltennichtdieAusschlüsseinZiffer3.1(2)AHBBDAE undZiffer4.3(1)AHBBDAEbzw.Ziffer21AHBBDAE.
 WirsindvonderVerpflichtungzurLeistungfrei, – wennderFahrereinesKfzbeiEintrittdesVersicherungsfalles
 auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnishat;
 – wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat. IhnengegenüberbleibtdieVerpflichtungzurLeistungbestehen,
 wenn Sie das Vorliegen der Fahrerlaubnis beim verantwortlichen Fahrer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst ermöglicht haben.
 3.3 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 3.3.1 die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben
 werden und 3.3.2 deren Fluggewicht fünf Kilogramm (5 kg) nicht übersteigt
 und 3.3.3 fürdiekeineVersicherungspflichtbesteht.3.4 Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter), ausgenommen
 eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treib-sätzen.
 MitversichertistjedochdieHaftpflichtwegenSchäden,dieentste-hen durch den Gebrauch eigener Windsurfgeräte.
 NichtversichertsindHaftpflichtansprüchederHalteroderEigen-tümer selbst und Ansprüche wegen Schäden an den Wassersport-fahrzeugen / -geräten selbst. Anderweitig bestehende Versiche-rungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.
 IstfürdasFühreneinesWassersportfahrzeugseinebehördlicheEr-laubniserforderlich,bleibenwirvonderVerpflichtungzurLeistungfrei, wenn der verantwortliche Führer bei Eintritt desVersiche-rungsfallesnichtdiebehördlichvorgeschriebeneErlaubnisbesitzt.
 IhnengegenüberbleibtdieVerpflichtungzurLeistungbestehen,wennSiedasVorliegenderErlaubnisbeimverantwortlichenFührerohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den Gebrauch des Wassersportfahrzeugs durch den unberechtigten Führer nicht bewusst ermöglicht haben.
 3.5 Ferngelenkten Modellfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchst-geschwindigkeit und ferngelenktenModellflugzeugenmit einerdurch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 15 km/h.
 4. Was gilt außerdem für:4.1 Mietsachschäden? 4.1.1 Eingeschlossenist–abweichendvonZiffer7.6AHBBDAE –
 diegesetzlicheHaftpflichtausderBeschädigungvonWohn-räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemietetenRäumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
 4.1.2 Ausgeschlossen sind 4.1.2.1 Haftpflichtansprüchewegen
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(1) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;
 (2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie anElektro-undGasgeräten;
 (3) Glasschäden (z. B. auch Plexiglas, Cerankoch-felder), soweit Sie sich hiergegen besonders versichern können.
 4.1.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-men der Feuerversicherer bei übergreifenden Ver-sicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche (auf Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregress-verzichtsabkommens ausgehändigt).
 4.1.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versi-cherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sachschaden-bzw.PauschaldeckungssummejeSchaden-ereignisauf300.000,–EURbegrenzt.DieGesamtleistungfüralleVersicherungsfälleeinesVersicherungsjahresbe-trägt das Doppelte dieser Höchstersatzleistung.
 4.2 Auslandsaufenthalte? FürAuslandsaufenthalteinnerhalbEuropasundindenaußer-
 europäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Ver-tragesüberdieEuropäischeUniongehören,sowiefürsonstigevorübergehendeAuslandsaufenthalte–jeweilsbiszuhöchstenseinem Jahr – gilt:
 4.2.1 Eingeschlossenist–abweichendvonZiffer7.9AHBBDAE – diegesetzlicheHaftpflichtausimAuslandvorkommendenVersicherungsfällen.
 4.2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vo-rübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenenWohnungen undHäuserngemäßZiffer1.3.1bisZiffer1.3.3dieserBeson-deren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-pflichtversicherungfürPrivatpersonen.
 4.2.3 Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zah-lungsort außerhalb der Staaten, die der EuropäischenWährungsunionangehören,liegt,geltenunsereVerpflich-tungenmit demZeitpunkt als erfüllt, in demder Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsuniongelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
 4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals? 4.3.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1)
 AHB BDAE – Haftpflichtansprüche wegen Sachschädendurch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (keine industriellen oder gewerblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüchewegen Sachschäden, die aus demRückstau des Straßenkanals auftreten.
 4.3.2 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe-rungsleitungen durch Verschmutzung und Verstopfung und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
 4.4 dieFortsetzungderPrivathaftpflichtversicherungnachIhremTod? 4.4.1 FürIhrenmitversichertenEhegattenoderIhreneingetra-
 genen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-gesetzesund/oder Ihreunverheiratetenundnicht inei-ner eingetragenen Lebensgemeinschaft lebenden Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle Ihres Todes bis zum nächsten Beitragshauptfällig-keitstermin fort.
 4.4.2 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überle-bendenEhegattenodereingetragenenLebenspartnerimSinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.
 4.4.3 DieseRegelungengeltenauchfüreinennachZiffer2.2dieserBesonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur HaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEBASIS) mitversicherten Partner einer nichtehelichen Lebensge-meinschaft und dessen Kinder.
 4.5 die Mitversicherung von Vermögensschäden? 4.5.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche
 HaftpflichtwegenVermögensschädenimSinnederZiffer2.1 AHBBDAE aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
 4.5.2 AusgeschlossensindHaftpflichtansprücheaus 4.5.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem
 AuftragoderfürIhreRechnungvonDritten)her-gestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeitenentstehen;
 4.5.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Ge-räusche,Gerüche,Erschütterungen);
 4.5.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleiten-der,prüfenderodergutachterlicherTätigkeit;
 4.5.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kre-
 dit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichenwirtschaftlichenGeschäften,ausZah-lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung so-wieausUntreueundUnterschlagung;
 4.5.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-werbsrechts;
 4.5.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-voranschlägen;
 4.5.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oderWeisungen anwirtschaftlichverbundeneUnternehmen;
 4.5.2.8 Tätigkeiten imZusammenhangmitDatenverar-beitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermitt-lungundReiseveranstaltung;
 4.5.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstigervorsätzlicherPflichtverletzung;
 4.5.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.
 4.5.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Vermö-gensschaden-bzw.PauschaldeckungssummejeSchadene-reignisauf50.000,–EURbegrenzt.DieGesamtleistungfüralleVersicherungsfälleeinesVersicherungsjahresbeträgtdas Doppelte dieser Höchstersatzleistung.
 4.6 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige Kinder? 4.6.1 Schäden Dritter, die von deliktsunfähigen Kindern verur-
 sachtwerden,sindimRahmenderPrivathaftpflichtversi-cherung mitversichert. Wir werden uns nicht auf eine De-liktsunfähigkeitnachZiffer2.1.3undnachZiffer2.2inVer-bindungmitZiffer2.1.3dieserBesonderenBedingungenundRisikobeschreibungenzurHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEBASIS)mitversichertenKindernbe-rufen, soweit Sie dies wünschen und ein anderer Versiche-rer(z. B.Sozialversicherungsträger)nichtleistungspflichtigist. EigenschädenDritter, die die Aufsichtspflicht gegenEntgeltübernehmen,sindvomVersicherungsschutzaus-geschlossen. Wir behalten uns Rückgriffsansprüche (Re-gresse) wegen unserer Aufwendungen gegen schadens-ersatzpflichtigeDritte(z. B.Aufsichtspflichtige),soweitsienicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor.
 4.6.2 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pau-schaldeckungssumme je Schadenereignis und Versiche-rungsjahrauf5.000,–EURbegrenzt.
 VonjedemSchadendieserArthabenSie150,–EURselbstzu tragen (Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung er-höht sich um den Betrag einer gegebenenfalls im Ver-sicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbeteiligung. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. der entsprechend erhöhten SelbstbeteiligungbestehtkeineErsatzpflicht.
 4.7 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen des GDV? Wirgarantieren,dassdiediesemPrivathaftpflichtversicherungs-
 vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-gungenfürdieHaftpflichtversicherung(AHBBDAE) während der Wirksamkeit des Vertrages ausschließlich zu Ihrem Vorteil vonden durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen (Stand 10/2010) abweichen.
 4.8 Öffentlich-rechtlichePflichtenoderAnsprüchezurSanierungvonUmweltschäden gem. Umweltschadensgesetz (USchadG)?
 4.8.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB BDAE öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versiche-rungsvertrages
 – dieschadenverursachendenEmissionenplötzlich,unfall-artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
 – die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.
 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung be-steht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, VerwendungoderanderenUmgangvonodermitErzeugnissenDritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf ei-nenKonstruktions-,Produktions-oderInstruktionsfehlerdieserErzeugnissezurückzuführenist.JedochbestehtkeinVersiche-rungsschutz,wennderFehlerimZeitpunktdesInverkehrbrin-gensderErzeugnissenachdemStandvonWissenschaftundTechniknichthätteerkanntwerdenkönnen(Entwicklungsrisiko). Umweltschaden ist eine
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– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le-bensräumen,
 – Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, – Schädigung des Bodens. Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6AHB
 BDAE, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden aneigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungs-schutz dieses Vertrages erfasst sind.
 4.8.2 Nicht versichert sind 4.8.2.1 PflichtenoderAnsprüchesoweitsichdiesegegen
 Personen (Sie oder eine mitversicherte Person) richten, die den Schaden dadurch verursacht ha-ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
 4.8.2.2 PflichtenoderAnsprüchewegenSchäden a) die durch unvermeidbare, notwendige oder
 in Kauf genommene Einwirkungen auf dieUmwelt entstehen.
 b) für die Sie aus einem anderen Versicherungs-vertrag(z. B.Gewässerschadenhaftpflichtver-sicherung) Versicherungsschutz haben oder hätten erlangen können.
 4.8.2.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ver-einbarten Sachschaden- bzw. Pauschaldeckungs-summe je Schadenereignis auf 3.000.000,– EURbegrenzt. Die Gesamtleistung für alle Versiche-rungsfälleeinesVersicherungsjahresbeträgtdasEinfachedieserHöchstersatzleistung.
 4.8.3 Ausland Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB BDAE
 im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungs-bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)eintretende Versicherungsfälle.
 VersicherungsschutzbestehtinsoweitabweichendvonZif-fer 7.9 AHBBDAEauchfürPflichtenundAnsprüchegem.nationalenUmsetzungsgesetzenandererEU-Mitgliedstaa-ten,soferndiesePflichtenoderAnsprüchedenUmfangdero.g.EU-Richtlinie(2004/35/EG)nichtüberschreiten.
 5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im Rah-men der Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BDAE BASIS)
 5.1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages wobei VermögensschädenwieSachschädenbehandeltwerden,Ihrege-setzlicheHaftpflichtfürmittelbareoderunmittelbareFolgenvonVeränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden)
 mit Ausnahme der Haftpflicht als InhabervonAnlagenzurLagerungvongewässerschädlichen
 Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Ver-
 einbarung.5.2 Für Rettungskosten und außergerichtliche Gutachterkosten gilt: 5.2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungs-
 fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durften (Rettungskosten), sowie außer-gerichtliche Gutachterkosten, werden von uns insoweit übernommen,alssiezusammenmitderEntschädigungs-leistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fürdieHaftpflichtversicherung(AHBBDAE).
 5.2.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und au-ßergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammenmit der Entschädigung dieVersicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Un-sere Billigung von Maßnahmen, die Sie oder Dritte zur Ab-wendung oder Minderung des Schadens ergriffen haben, gilt ausdrücklich nicht als unsere Weisung.
 5.2.3 Rettungskostenentstehenbereitsdann,wennderEintrittdes Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungs-maßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. FürdieErstattungvonRettungskostenistesunerheblich,aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder pri-vatrechtlich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtetsind.
 Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederher-stellungdesZustandesvonGrundstücks-undGebäudetei-
 len–auchsoweitSieEigentümersind–,wieervorBeginnderRettungsmaßnahmenbestand.EintretendeWertver-besserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparaturoder ErneuerungderAnlage selbstohnehinentstandenwären, sind abzuziehen.
 5.3 NichtgedecktsindHaftpflichtansprüchegegendiePersonen(SieoderjedenMitversicherten),diedenSchadendurchvorsätzlichesAbweichen von den Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-ordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
 5.4 DerVersicherungsschutzbeziehtsichnichtaufHaftpflichtansprü-che wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegs-ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schä-den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
 5.5 Kleingebindebis50l/kgjeEinzelgebindeundmiteinemGesamt-fassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde bis 500 l/kg gelten nicht als Anlagen.
 Überschreiten die Kleingebinde dieses Einzel- oder Gesamtfas-sungsvermögen,erlischtabweichendvonZiffer3.1(2)AHBBDAE dieMitversicherungdergesetzlichenHaftpflichtausderLagerungund Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
 DieBestimmungenderZiffer3.1(3)AHBBDAEundderZiffer4AHB BDAE–Vorsorgeversicherung–findenkeineAnwendung.
 Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinba-rung.
 5.6 Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetz-lichen Haftpflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko)ist im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträ-gen vereinbarten Pauschaldeckungssumme je SchadenereignisundVersicherungsjahrauf1.000.000,–EURbegrenzt. Sofern imVersicherungsschein und seinen Nachträgen eine abweichende Höchstersatzleistung festgesetzt ist, gilt diese.
 Die folgenden Zusatzbedingungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind
 6. Besondere Vertragsform Sofern diese Vertragsform im Versicherungsschein und seinen
 Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert ist, gilt für die
 Single-Versicherung:6.1 Es entfallen folgende Bestimmungen dieser Besonderen Bedin-
 gungenundRisikobeschreibungenzurHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEBASIS):
 6.1.1 Ziffer1.1(Familien-/Haushaltungsvorstand)6.1.2 Ziffer2.1undZiffer2.2(MitversichertePersonen)6.1.3 Ziffer4.4(FortsetzungderPrivathaftpflichtversicherungimTodes-
 fall).6.2 Änderungen des Familienstandes müssen Sie uns mitteilen.6.2.1 Heiraten Sie, erweitert sich der Versicherungsschutz auf die in
 Ziffer2.1.1undZiffer2.1.3dieserBesonderenBedingungenundRisikobeschreibungen für dieHaftpflichtversicherung für Privat-personen (BDAEBASIS)genanntenPersonen,wennunsdieEhe-schließung innerhalb eines Monats angezeigt wird.
 6.2.2 FürdieEintragungeinerLebenspartnerschaftimSinnedesLeben-spartnerschaftsgesetzesgiltdieErweiterungdesVersicherungs-schutzesaufdieinZiffer2.1.2undZiffer2.1.3dieserBesonderenBedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtver-sicherung für Privatpersonen (BDAEBASIS) genanntenPersonenentsprechend,sofernunsdieEintragungderLebenspartnerschaftbinnen eines Monats angezeigt wird.
 6.2.3 EineErweiterungdesVersicherungsschutzesaufdie inZiffer2.2dieser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für dieHaftpflichtversicherung für Privatpersonen (BDAEBASIS) ge-nannten Personen infolge Aufnahme einer eheähnlichen Lebens-gemeinschaft bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung mit uns.
 6.3 FürdiejeweilsmitversichertenPersonenistabVersicherungsbe-ginnderimzudiesemZeitpunktgültigenTarifhierfürvorgeseheneBeitrag zu zahlen.
 7. Generelle Selbstbeteiligung BeijedemSchadenhabenSie150,–EURselbstzutragen. Sofern für mitversicherte Risiken eine separate Selbstbeteiligung
 vereinbart ist, so gilt diese generelle Selbstbeteiligung zusätzlich, d.h. es werden alle vereinbarten Selbstbeteiligungen in Anrech-nung gebracht.
 Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. der erhöhten SelbstbeteiligungbestehtkeineErsatzpflicht.
 4|BBRBDAEBasis
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Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.
 Besondere Bedingungen und Risiko- beschreibungen zur Privathaftpflicht-versicherung BDAE EXKLUSIV
 Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versi-cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.
 1. Was ist versichert?2. Wer ist mitversichert?3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?4. Was gilt außerdem für:4.1 Mietsachschäden?4.2 Auslandsaufenthalte?4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus dem
 Rückstau des Straßenkanals?4.4 dieFortsetzungderPrivathaftpflichtversicherungnachIhremTod?4.5 die Begrenzung der Leistungen?4.6 die Mitversicherung von Vermögensschäden?4.7 die Mitversicherung des Schlüsselverlustrisikos?4.8 die Vorsorgeversicherung?4.9 die Mitversicherung der Forderungsausfall-Deckung?4.10 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige Kinder?4.11 die Mitversicherung von Schäden aus der Tätigkeit als Tages-
 mutter/Tageseltern/Leihoma?4.12 dieMitversicherungvonSchädenausderTeilnahmeanfachprak-
 tischemUnterrichtbzw.ausderTeilnahmeanPraktika?4.13 die Mitversicherung von Schäden aus dem Gefälligkeitsverhältnis?4.14 die Mitversicherung von Schäden aus der Beschädigung fremder,
 gemieteter, geliehener oder gepachteter Sachen?4.15 die Mitversicherung von Schäden aus einem Ehrenamt?4.16 die Mitversicherung von Kautionsleistungen bei Schäden aufgrund
 gesetzlicherHaftpflichtimeuropäischenAusland?4.17 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen des GDV?4.18 künftige Bedingungsverbesserungen?4.19 Öffentlich-rechtlichePflichtenoderAnsprüchezurSanierungvon
 Umweltschäden gem. Umweltschadensgesetz (USchadG)?5. BesondereBedingungenfürdieVersicherungderHaftpflichtausGe-
 wässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im Rahmen derHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen (BDAEEXKLUSIV)
 6. Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Privatper-sonen(BDAEEXKLUSIV)fürdieHaftpflichtausGewässerschäden(Anlagenrisiko)
 7. Besondere Vertragsformen (sofern jeweils vereinbart)7.1 Single-Versicherung8. Generelle Selbstbeteiligung
 1. Was ist versichert? Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
 gungenfürdieHaftpflichtversicherung(AHB BDAE) und der nach-stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen –IhregesetzlicheHaftpflichtals
 Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der
 Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehren-amtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung – insbesondere
 1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-pflichtüberMinderjährige);
 1.2 alsDienstherrderinIhremHaushalttätigenPersonen(vgl.Ziffer2.3);1.3 alsInhaber 1.3.1 einer oder mehrerer in Europa und in den außereuropä-
 ischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, gelegener Woh-nungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferien-/Wochenendwohnungen,
 1.3.2 eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Euro-päische Union gehören, gelegenen Ferien-/Wochenend-hauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, fest installierten Wohnwagens,
 1.3.3 eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europä-ische Union gehören, gelegenen Einfamilienhauses (Dop-pelhaushälfte, Reihenhaus),
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 sofernsievonIhnenausschließlichzuWohnzweckengenutztundverwendet werden, einschließlich der dazugehörigen Garagen, Carports, Kraftfahrzeug-Stellplätze und Gärten sowie eines Schre-bergartens.
 Zu Ziffer 1.3.1 gilt: Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der Gemein-
 schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums versichert. Die Ersatzpflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemein-schaftlichen Eigentum und alle sich daraus ergebenden Vermö-gensschäden.
 Zu Ziffer 1.3.2 und Ziffer 1.3.3 gilt: EingeschlossenistdiegesetzlicheHaftpflichtausdemMiteigen-
 tum an zu einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte, Reihenhaus) sowie zu einem Wochenend-/Ferienhaus gehörenden Gemein-schaftsanlagen (z. B. Wege der öffentlichen Straße, Wege zu einem gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz und dieser selbst, son-stige Wohnwege, Garagenhöfe und Stellplätze für Müllbehälter). DieErsatzpflichterstrecktsichbeiSchädenamGemeinschaftsei-gentumnichtaufIhrenMiteigentumsanteil.
 Zu Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 gilt: MitversichertistdiegesetzlicheHaftpflicht – ausderVerletzungvonPflichten,dieIhnenindenobengenann-
 tenEigenschaftenobliegen(z. B.baulicheInstandhaltung,Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);
 – als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 150.000,– EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und Ziffer 4 AHB BDAE). Die Bestimmungen zur zeitlichen Befristung nach Ziffer 4.3 (4) AHB BDAEentfallen;
 – als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),wenndieVersicherungbiszumBesitzwechselbestand;
 – derZwangs-oderInsolvenzverwalterindieserEigenschaft; 1.3.4 von Kleingebinden bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit
 einem Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Klein-gebinde bis 500 l/kg und aus der dortigen Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen nach den Bestimmungen der Besonderen Bedingungen für die Versicherung der HaftpflichtausGewässerschäden (außerAnlagenrisiko):MitversicherungimRahmenderHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEEXKLUSIV),vgl.Ziffer5.
 Alle anderen und/oder über die vorstehend genannten Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur versichert, wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen aufgeführt und mit einem Tarifbeitrag versehen sindoder sofern Versicherungsschutz nach Ziffer 1.3.5 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur HaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEEXKLU-SIV) undZiffer 6.1.1.2 der Zusatzbedingungen zurHaft-pflichtversicherung für Privatpersonen (BDAE EXKLUSIV)fürdieHaftpflichtausGewässerschäden(Anlagenrisiko)besteht.Trifftdiesnichtzu,erlischtabweichendvonZiffer3.1 (2) AHB BDAE die Mitversicherung der gesetzlichen HaftpflichtausderLagerungundVerwendunggewässer-schädlicher Stoffe vollständig.
 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und der Ziffer 4 AHB BDAE–Vorsorgeversicherung–findenkeineAnwendung.
 Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Ver-einbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbedin-gungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).
 1.3.5 einesoberirdischenHeizöltanksausschließlichimvonIh-nen selbst genutzten Anwesen (Risikoanschrift) mit einem Einzelfassungsvermögen von maximal 5.000 l/kg und aus der Verwendung dieser dort gelagerten gewässerschäd-lichen Stoffe. Der Versicherungsschutz wird näher geregelt durchdieZusatzbedingungenzurHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonenfürdieHaftpflichtausGewässerschä-den (Anlagenrisiko), vgl. Ziffer 6.
 Alle anderen und/oder über die vorstehend genannten Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur versichert, wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen aufgeführtundmiteinemTarifbeitragversehensind.Eserlischt dann abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB BDAE dieMitversicherungdergesetzlichenHaftpflichtausderLagerung und Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und der Ziffer 4 AHB BDAE–Vorsorgeversicherung–findenkeineAnwendung.
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Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonde-rer Vereinbarung, vgl. Ziffer 6.
 1.3.6 einesunbebautenGrundstücksbiszueinerGesamtflächevon 1.500 m2;
 HierbeiistmitversichertdiegesetzlicheHaftpflichtausderVerletzungvonPflichten,dieIhneninderobengenann-ten Eigenschaft obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung,Beleuchtung,Streu-undReinigungspflichtenundSchnee-räumen auf Gehwegen).
 1.4 aus der Vermietung von Wohnraum – auch Einliegerwohnung – und dazugehörigen Garagen, Carports und Kraftfahrzeug-Stellplätzen imvonIhnenselbstbewohntenAnwesen(Risikoanschrift)–nichtjedoch von Räumen oder Plätzen zu gewerblichen Zwecken – bis zu einer Bruttojahresmieteinnahme von 6.000,– EUR. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und Ziffer 4 AHB BDAE).
 1.5 ausderVermietungeinerimInlandgelegenenEigentumswohnungmit dazugehörigen Garagen, Carports und Kraftfahrzeug-Stellplätzen, nicht jedoch von Räumen oder Plätzen zu gewerblichen Zwecken.
 1.6 ausdergelegentlichenVermietungvonimInlandgelegenenFerien-/ Wochenendhäusern oder Ferien-/Wochenendwohnungen mit dazugehörigen Garagen, Carports und Kraftfahrzeug-Stellplätzen, nicht jedoch von Räumen oder Plätzen zu gewerblichen Zwecken. Zu Ziffer 1.4 bis Ziffer 1.6 gilt:
 Gegebenenfalls zusätzlich bestehende Versicherungen gehen die-sem Versicherungsschutz vor.
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegenVermögens-schäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB BDAE wegen Versicherungs-fällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Verwen-dung oder Weitergabe personenbezogener Daten.
 1.7 ausdemBesitzunddemGebrauchvonFahrrädern;1.8 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haft-
 pflichtansprüche aus Schäden in Folge Teilnahme an Pferde-,Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorbereitungenhierzu(Training);
 1.9 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nichtjedochzuJagdzweckenoderzustrafbarenHandlungen;
 1.10 Elektronischer Datenaustausch 1.10.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.15 AHB BDAE
 – Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus demAustausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elek-tronischerDaten,z.B.imInternet,perE-MailodermittelsDatenträger, soweit es sich handelt um Schäden aus
 1.10.1.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computerviren und/oder ande-reSchadprogramme;
 1.10.1.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
 (1) sich daraus ergebender Personen- und Sach-schäden, nicht jedoch weiterer Datenverän-derungen sowie
 (2) der Kosten zur Wiederherstellung der ver-änderten Daten bzw. zur Erfassung oder korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfassterDaten;
 (3) Störung des Zugangs Dritter zum elektro-nischen Datenaustausch.
 1.10.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie Prüfungen und Sicherungen der auszutauschenden, zu übermittelnden oder bereitgestellten Daten durch Sicher-heitsmaßnahmen und -techniken, die dem jeweils aktu-ellen Stand der Technik und Entwicklung entsprechen,regelmäßig durchführen (z.B. Virenscanner, Firewall). Diese Maßnahmen können auch durch Dritte (z.B. Serviceprovi-der) erfolgen. Bei Verstoß gegen diese in Ziffer 1.10.2 ge-nanntenObliegenheitenkönnenSieIhrenVersicherungs-schutz nach Maßgabe von Ziffer 26.1 AHB BDAE verlieren.
 1.10.3 Ergänzend zu Ziffer 6.3 AHB BDAE gelten mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-rungsfälle als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
 1.10.3.1 auf derselben Ursache, 1.10.3.2 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
 sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 1.10.3.3 auf dem Austausch, der Übermittlung und Be-
 reitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen.
 1.10.4 Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9 AHB BDAE – für Versicherungsfälle im Ausland.
 1.10.5 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genann-tenTätigkeitenundLeistungen:
 1.10.5.1Software-Herstellung,-Handel,-Implementierung, -Pflege;
 1.10.5.2IT-Beratung,-Analyse,-Organisation,-Einweisung, -Schulung;
 1.10.5.3Netzwerkplanung,-Installation,-Integration,-Be-trieb,-Wartung,-Pflege;
 1.10.5.4 Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-,Host-,Full-Service-Providing;
 1.10.5.5 Betrieb von Datenbanken. 1.10.6 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 1.10.6.1 wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie
 bewusst (1) unbefugt in fremde Datenverarbeitungs-
 systeme/Datennetzwerke eingreifen (z. B.Hacker-Attacke, Denial-of-Service-Attacks),
 (2) Software einsetzen, die geeignet ist, die Da-tenordnung zu zerstören oder zu verändern (z. B.Software-Viren,TrojanischePferde).
 1.10.6.2 die in engem Zusammenhang stehen mit (1) massenhaft versandten, vom Empfänger un-
 gewollten elektronisch übertragenen Infor-mationen (z. B. Spamming),
 (2) Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrecht-lichbestimmteInformationenüberInternet-Nutzer gesammelt werden sollen.
 1.10.6.3 gegen Personen (Sie oder jeden Mitversicher-ten), soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigenOnline-Tauschbörsen) oder durch sonstige be-wusstePflichtverletzungenherbeigeführthaben.
 1.11 als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und Fuhr-werkezuprivatenZwecken(HaftpflichtansprüchederHalterundEigentümervonTierenundFuhrwerkensindnichtversichert).
 1.12 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren,die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.
 1.13 – abweichend von Ziffer 1.12 – aus der nicht gewerbsmäßigen Hütung fremder Hunde, die nicht von mitversicherten Personen gehalten werden.
 Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tierenbleiben gemäß Ziffer 7.6 AHB BDAE vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
 Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich nichts anderes vereinbart und dokumentiert wurde, besteht kein Versicherungsschutz für das Halten oder Hüten von als gefährlich eingestuften Hunden/Kampfhunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht un-terliegen. Gefährliche Hunde/Kampfhunde im Sinne dieser Bedin-gungen sind insbesondere Hunde der Rassen oder Gruppen:
 AmericanPitBullTerrier(PitBullTerrier,PitbullTerrier,Pitbull),Ame-ricanStaffordTerrier(AmericanStaffordshireTerrier,StaffordshireTerrier),AmericanBulldog(OldCountryBulldog,OldEnglishWhite),Bandog, Bordeaux Dogge (Bordeauxdogge, Dogue de Bordeaux, Bordeaux Mastiff), Bullmastiff, Bullterrier (Bull Terrier, MiniatureBull Terrier), Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-Hund, CaneCorso, Corso-Hund, Cane Di Maccelaio), Coban Köpegi (Kangal, Anatolischer Hirtenhund, Karabash, Sivas-Kangal), Dogo Argentino (Dog Argentino, Argentinische Dogge), Dogo Canario (Perro de Presa Canario, Canary Dog, Alano), Fila Brasileiro (BrasilianischerMastiff), Kaukasischer Owtscharka (Caucasian Owtscharka, Kau-kasischer Schäferhund, Kawkasky Owtscharka, Kavkazskaia Ovt-charka), Mastiff ((Old) English Mastiff), Mastin Espanol (Spanischer Mastiff, Spanische Dogge, Mastin leonés, Mastin extremeno, Mastin manchego), Mastino Napoletano, Perro dogo mallorquín (Ca de Bou, Mallorca-Dogge, Perro de Presa mallorquín, Presa mallorquín), Staf-fordshireBullterrier(StaffordshireBullTerrier),RhodesianRidgeback,Tosa-Inu(JapanischerKampfhund,TosaKen,TosaToken),Rottweiler,Dobermann;
 sowie alle Kreuzungen mit mindestens einer dieser Rassen oder Gruppen.
 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (2) AHB BDAE – Erhöhung oder Erweiterung – sowie der Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und Ziffer 4 AHB BDAE – Vorsorgeversicherung – AHB BDAEfindenaufdiegenann-ten Risiken keine Anwendung.
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Zu Ziffer 1.11 bis Ziffer 1.13 gilt: EinebestehendeTierhalter-HaftpflichtversicherungdesTierhalters
 geht diesem Versicherungsschutz vor.
 2. Wer ist mitversichert? Mitversichert ist2.1 diegleichartigegesetzlicheHaftpflicht 2.1.1 IhresEhegatten. 2.1.2 IhreseingetragenenLebenspartnersimSinnedesLebens-
 partnerschaftsgesetzes. Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer
 eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-schaftnachdemRechtandererStaatenlebt;
 2.1.3 IhrerunverheiratetenundnichtineingetragenenLeben-spartnerschaften lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur,solange
 2.1.3.1 sie sich noch in einer Schul- oder in einer sich innerhalb von 12 Monaten daran anschließenden Berufsausbildungbefinden(beruflicheErstausbil-dung – Lehre und/oder Studium –, nicht Referen-darzeit, Fortbildungsmaßnahmen und derglei-chen). Eine sich innerhalb von 12 Monaten daran anschließende zweite Ausbildung Lehre und/oder Studium, auch Bachelor und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang ist eben- falls mitversichert. Bei Ableistung des Bundesfrei-willigendienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung, bleibt derVersicherungsschutzbestehen;
 2.1.3.2 ein Vormundschaftsgericht aufgrund einer Behin-derung die Betreuung angeordnet hat und sie in IhremgemeinsamenHaushaltleben.
 Für mitversicherte Ehegatten und gegebenenfalls mitversicherte Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle einer Scheidung noch für weitere drei Monate fort. Das Gleiche gilt für eingetragene Lebenspartner und gegebenenfalls mitversicherte Kinder im Falle einer Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft.
 2.1.4 IhrerElternoderGroßeltern,soweitsiemitIhneninhäus- licherGemeinschaftlebenundsiebeiIhnenpolizeilichgemeldet sind.
 2.1.5 aller unverheirateten, nicht in eingetragenen Lebenspart-nerschaften und nicht in eheähnlichen Lebenspartner-schaftenlebendenPersonen,diemitIhneninhäuslicherGemeinschaft leben und dort polizeilich gemeldet sind (außer Wohngemeinschaften).
 2.2 sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrück-lich vereinbart und dokumentiert – gemäß der nachfolgenden Voraussetzungen–diegleichartigegesetzlicheHaftpflichtdes inhäuslicherGemeinschaftmitIhnenlebendenPartnerseinernicht- ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entspre-chend Ziffer 2.1.3:
 2.2.1 Sie und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein.
 2.2.2 Der mitversicherte Partner muss bei Ihnen polizeilichgemeldet und in der Police namentlich benannt sein.
 2.2.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind – in Ergän-zung zu den in Ziffer 7.4 (1) AHB BDAE genannten – Haft-pflichtansprüchedermitversichertenPersonengegenSie.
 2.2.4 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nichtauchIhreKindersind,endetdreiMonatenachAuf-hebungderhäuslichenGemeinschaftzwischenIhnenunddem Partner. Sie haben uns diese unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen, anzuzeigen.
 2.2.5 ImFalleIhresTodesgiltfürdenüberlebendenPartnerunddessen Kinder Ziffer 4.4 dieser Besonderen Bedingungen undRisikobeschreibungenzurHaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen.
 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche der versi-cherten Personen und deren Kinder, auch untereinan-der, mit Ausnahme der nach § 116 Absatz 1 SGB Xund § 86 Absatz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) übergegangenen Regressansprüche der Sozialversiche-rungsträger,TrägerderSozialhilfeundprivatenKranken-versicherungsträger sowie etwaiger übergangsfähiger Regress ansprüche von öffentlichen und privaten Arbeit-gebern wegen Personenschäden.
 2.3 diegesetzlicheHaftpflichtder in IhremHaushaltbeschäftigtenPersonengegenüberDrittenausdieserTätigkeit.DasGleichegilt
 für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Woh-nung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
 AusgeschlossensindHaftpflichtansprüche 2.3.1 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfäl-
 leundBerufskrankheitennachdemSozialgesetzbuchVIIhandelt.
 2.3.2 gegenSieaus§110Absatz1aSozialgesetzbuchVII(Re-gress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit).
 3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge? Nicht versichert istdieHaftpflichtdesEigentümers,Besitzers,
 Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs so-wieeinesversicherungspflichtigenAnhängerswegenSchäden,die durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.
 Versichert – wobei die persönliche gesetzliche Haftpflicht desverantwortlichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahr-zeugs berechtigten Personen mitversichert ist – ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch denGebrauch von
 3.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-fahrzeugen (Kfz) und Kfz-Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;
 3.2 nichtversicherungspflichtigenKraftfahrzeugenmiteinerdurchdieBauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h;
 3.3 nicht versicherungspflichtigen, motorgetriebenen Krankenfahr-stühlen /-fahrzeugen, Golfwagen, Aufsitzrasenmähern, Schnee-räum-/Kehrgerätenundsonstigennichtversicherungspflichtigen,selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h. Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB BDAE und Ziffer 4.3 (1) AHB BDAE bzw. Ziffer 21 AHB BDAE.
 WirsindvonderVerpflichtungzurLeistungfrei, – wenn der Fahrer eines Kfz bei Eintritt des Versicherungsfalles
 auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnishat;
 – wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat. IhnengegenüberbleibtdieVerpflichtungzurLeistungbeste-
 hen, wenn Sie das Vorliegen der Fahrerlaubnis beim verant-wortlichen Fahrer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst ermöglicht haben.
 3.4 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 3.4.1 die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben
 werden und 3.4.2 deren Fluggewicht fünf Kilogramm (5 kg) nicht übersteigt
 und 3.4.3 fürdiekeineVersicherungspflichtbesteht.3.5 Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter), ausgenommen
 eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mitMotoren–auchHilfs-oderAußenbordmotoren–oderTreib-sätzen.
 MitversichertistjedochdieHaftpflichtwegenSchäden,dieentste-hen durch
 3.5.1 denGebraucheigenerWindsurfgeräte; 3.5.2 den gelegentlichen und jeweils nur vorübergehenden Ge-
 brauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren (auchSegelbootenmitHilfsmotorbiszueinerSegelflächevon höchstens 10 m2), soweit für das Führen keine behörd-liche Erlaubnis erforderlich ist. Nutzungszeiträume von mehr als vier Wochen gelten nicht als vorübergehend. Nicht versichert bleibt der Gebrauch von Wassersport-fahrzeugen, die von Ihnen oder versicherten PersonengehaltenwerdenoderinIhrem/derenEigentumstehen.
 NichtversichertsindHaftpflichtansprüchederHalteroderEigentümer selbst und Ansprüche wegen Schäden an den Wassersportfahrzeugen/-geräten selbst. Anderweitig bestehende Versicherungen gehen diesem Versicherungs-schutz vor.
 Ist für das Führen einesWassersportfahrzeugs eine be-hördliche Erlaubnis erforderlich, bleiben wir von der Ver-pflichtung zur Leistung frei, wenn der verantwortlicheFührer bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht die be-hördlich vorgeschriebene Erlaubnis besitzt.
 IhnengegenüberbleibtdieVerpflichtungzurLeistungbe-stehen, wenn Sie das Vorliegen der Erlaubnis beim verant-wortlichen Führer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den Gebrauch des Wassersportfahrzeugs durch den unberechtigten Führer nicht bewusst ermögli-cht haben.
 3.6 ferngelenkten Modellfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchst-geschwindigkeit und ferngelenktenModellflugzeugenmit einer
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durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 15 km/h.
 4. Was gilt außerdem für:4.1 Mietsachschäden? 4.1.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB
 BDAE–diegesetzlicheHaftpflichtausderBeschädigungvon Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
 4.1.2 Ausgeschlossen sind 4.1.2.1 Haftpflichtansprüchewegen (1) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger
 Beanspruchung; (2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel-
 und Warmwasserbereitungsanlagen sowie anElektro-undGasgeräten;
 (3) Glasschäden (z. B. auch Plexiglas, Cerankoch-felder), soweit Sie sich hiergegen besonders versichern können.
 4.1.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-men der Feuerversicherer bei übergreifenden Ver-sicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche (auf Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregress-verzichtsabkommens ausgehändigt).
 4.1.3 Die Höchstersatzleistung ist je Schadenereignis auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarte Sachschaden- bzw. Pauschaldeckungssumme begrenzt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver - si cherungsjahres beträgt das Dreifache der vereinbarten Deckungssumme.
 4.2 Auslandsaufenthalte? Für zeitlich unbegrenzte Auslandsaufenthalte innerhalb Europas
 und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, sowie für son-stige vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu höchstens fünf Jahren gilt:
 4.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB BDAE – diegesetzlicheHaftpflichtausimAuslandvorkommendenVersicherungsfällen.
 4.2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vo-rübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 dieser Beson-deren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-pflichtversicherungfürPrivatpersonen.
 4.2.3 Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zah-lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunionangehören,liegt,geltenunsereVerpflich-tungen mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
 4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals?
 4.3.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB BDAE – Haftpflichtansprüche wegen Sachschädendurch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (keine industriellen oder gewerblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüchewegen Sachschäden, die aus demRückstau des Straßenkanals auftreten.
 4.3.2 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe-rungsleitungen durch Verschmutzung und Verstopfung und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
 4.4 dieFortsetzungderPrivathaftpflicht-VersicherungnachIhremTod? 4.4.1 FürIhrenmitversichertenEhegattenoderIhreneingetra-
 genen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-gesetzesund/oder Ihreunverheiratetenundnicht inei-ner eingetragenen Lebensgemeinschaft lebenden Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle Ihres Todes bis zum nächsten Beitragshauptfällig-keitstermin fort.
 4.4.2 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überle-benden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.
 4.4.3 Diese Regelungen gelten auch für einen nach Ziffer 2.2 die-ser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BDAEEXKLUSIV)mitversicherten Partner einer nichtehelichenLebensgemeinschaft und dessen Kinder.
 4.5 die Begrenzung der Leistungen? Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde (z. B. innerhalb
 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur
 HaftpflichtversicherungfürPrivatpersonen),sindunsereEntschä-digungsleistungen abweichend von Ziffer 6.2 AHB BDAE für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Dreifache der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
 4.6 die Mitversicherung von Vermögensschäden? 4.6.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche
 HaftpflichtwegenVermögensschädenimSinnederZiffer2.1 AHB BDAE aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
 4.6.2 AusgeschlossensindHaftpflichtansprücheaus 4.6.2.1 Schäden,diedurchvonIhnen(oderinIhremAuftrag
 oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellteoder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-stehen;
 4.6.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Ge-räusche,Gerüche,Erschütterungen);
 4.6.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleiten-der,prüfenderodergutachterlicherTätigkeit;
 4.6.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kre-dit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung so-wieausUntreueundUnterschlagung;
 4.6.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-bewerbsrechts;
 4.6.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Ko-stenvoranschlägen;
 4.6.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlichverbundeneUnternehmen;
 4.6.2.8 Tätigkeiten imZusammenhangmitDatenverar-beitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermitt-lungundReiseveranstaltung;
 4.6.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstigervorsätzlicherPflichtverletzung;
 4.6.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.
 4.6.3 Die Höchstersatzleistung ist je Schadenereignis auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarte Vermögensschaden- bzw. Pauschaldeckungssumme be-grenzt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Dreifache der ver-einbarten Deckungssumme.
 4.7 die Mitversicherung des Schlüsselverlustrisikos? 4.7.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB
 BDAE und abweichend von Ziffer 7.6 AHB BDAE – Ih-re gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommenvon fremden privaten Wohnungsschlüsseln und vom Arbeitgeber/Dienstherrn im Rahmen einer beruflichenTätigkeit überlassenen Schlüsseln (auch für General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage sowie für elektronische Zugangsberechtigungskarten), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben.
 Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwen-dige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – falls erforderlich–einenObjektschutzbiszu14Tagen,gerechnetabdem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
 4.7.2 Ausgeschlossen bleiben 4.7.2.1 Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust
 ergeben(z. B.Einbruch); 4.7.2.2 bei Wohnungseigentümern die Kosten für die
 Auswechslung der im Sondereigentum stehen-den Schlösser und den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum (Eigenscha-den);
 Versichert sind jedoch bei Sondereigentümern Haft-pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungsei-gentümer, die wegen des Verlustes von Schlüsseln der im Gemeinschaftseigentum stehenden Sch lös ser bzw. Schließanlagen gegen den Versicherten erhoben werden.
 4.7.2.3 die Haftungen aus dem Verlust von Schlüsseln zu beweglichen Sachen (auchTresor- undMö-belschlüssel);
 4.7.2.4 Schäden, die sich ergeben aus dem Verlust von Schlüsseln zu
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(1) Gebäuden, die der Versicherte im Ganzen für eigene – auch eigene gewerbliche, betrieb-licheoderfreiberufliche–Zweckenutztoderbesitzt(sonstigeEigenschäden);
 (2) Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Gara-gen, deren Betreuung (z. B. Verwaltung, Be-wachung, Objektschutz, Reinigung) Gegen-stand der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichenTätigkeitdesVersichertenist.
 4.7.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereig-nis und Versicherungsjahr auf 30.000,– EUR begrenzt.
 Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 500,– EUR selbst zu tragen (Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung erhöht sich um den Betrag einer gegebenenfalls im Versicherungsschein und seinenNachträgenvereinbartentariflichenSelbstbeteiligung. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. der entsprechend erhöhten Selbstbeteiligung bestehtkeineErsatzpflicht.
 4.8 die Vorsorgeversicherung? Abweichend von Ziffer 4.2 AHB BDAE gilt für die Vorsorgeversiche-
 rung (Ziffer 3.1 (3) und Ziffer 4 AHB BDAE) die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarte Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
 4.9 die Mitversicherung der Forderungsausfall-Deckung? Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreckbaren
 Forderungen gegenüber Dritten gilt Folgendes: 4.9.1 WirgewährenIhnenundder/denversichertenPerson/
 en gemäß Ziffer 2.1.1 bis Ziffer 2.1.3 und Ziffer 2.2 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen Versiche-rungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandenen Schadensersatzforderungen gegen den Schädiger nicht oder nicht vollständig durchgesetzt werden können. InhaltundUmfangderSchadensersatzansprücherich-ten sich in entsprechender Anwendung nach dem De-ckungsumfang der Privathaftpflichtversicherung dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadensersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädigers (des Dritten) zugrunde liegt und für Schadensersatzansprüche, die aus der Eigen-schaftdesSchädigers(Dritten)alsTierhalteroder-hüterentstanden sind.
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Verzugs-zinsen, Vertragsstrafen und Kosten der Rechtsverfolgung (z. B. Prozess- und Anwaltskosten), einschließlich der Ko-sten der Zwangsvollstreckung.
 Nicht versichert sind Forderungsausfälle aus Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklearen und genetischen Schäden, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.
 4.9.2 Haftpflichtschaden imSinnedieserBedingungenistdasSchadenereignis,dasdenTod,dieVerletzungoderGesund-heitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sach-schaden) zur Folge hatte und für dessen Folgen Sie den DrittenaufgrundgesetzlicherHaftpflichtbestimmungenprivatrechtlichenInhaltsaufSchadensersatzinAnspruchgenommen haben.
 4.9.3 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenver-ursacher, der ausweislich des rechtskräftig vollstreckbaren UrteilsvonIhnenbzw.der/denmitversichertenPerson/enwegeneinesHaftpflichtschadensaufLeistungvonScha-densersatz in Anspruch genommen wurde.
 4.9.4 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versi-cherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pauschaldeckungssumme, soweit die Schadensersatz-forderung 2.500,– EUR oder mehr beträgt.
 4.9.5 Sie erhalten die Entschädigungsleistung auf Antrag. Sie haben uns den Forderungsausfall unverzüglich schriftlich anzuzeigen.Siesindverpflichtet,wahrheitsgemäßeundausführliche Angaben zum Versicherungsfall zu machen undalleTatumständehierzumitzuteilen.Wirsindberech-tigt,weiterefürdieBeurteilungdesHaftpflichtschadenserheblicheSchriftstückevonIhnenzuverlangen.
 4.9.6 Bei Verstoß gegen die in Ziffer 4.9.5 genannten Oblie-genheiten können Sie Ihren Versicherungsschutz nachMaßgabe von Ziffer 26.2 AHB BDAE verlieren.
 4.9.7 Unsere Leistungspflicht tritt ein, wenn Sie und/oder die mitversicherte/n Person/en gegen den Dritten vor
 einem Gericht eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder der außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, ein rechtskräftig vollstreckbares Urteil wegen eines Haftpflichtschadens erstritten haben und Vollstreckungsversuche gescheitert sind.
 4.9.7.1 Rechtskräftiges vollstreckbares Urteil im Sinne dieser Bedingungen ist auch ein Versäumnis- oder Anerkennungsurteil, ein Vollstreckungsbe-scheid, ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich oder ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Un-terwerfungsklausel, aus dem hervorgeht, dass sich der Dritte persönlich der sofortigen Zwangs-vollstreckung in sein gesamtes Vermögen unter-wirft.
 4.9.7.2 Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn Sie nachweisen, dass eine Zwangsvollstreckung (Sach oder Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des Schadensersatzan-spruchs geführt hat oder eine selbst teilweise Befriedigung wegen nachgewiesener Umstände aussichtslos erscheint, z. B. weil der Dritte die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder in der örtlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichts geführt wird.
 4.9.8 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung haben Sie uns das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosig-keit) der Zwangsvollstreckung ergibt, bzw., auf Verlangen, das örtliche Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts sowie eine beglaubigte Kopie des vollstreckbaren Urteils-Voll-streckungsbescheides bzw. des notariellen Schuldaner-kenntnisses.
 4.9.9 WirsindzurLeistungnurverpflichtet,wennderNachweisder gescheiterten Vollstreckung erbracht ist.
 4.9.10 NichtversichertsindAnsprüchevonIhnenbzw.derversi-cherten Person/en, für die ein Sozialversicherungsträger bzw.SozialhilfeträgerleistungspflichtigistsowieRegres-sansprüche eines Arbeitgebers.
 4.9.11 Leistungen aus einer für Sie bzw. die versicherte/n Person/en bestehenden Schadenversicherung (z.B. Hausratver-sicherung) oder für den Dritten bestehenden Privathaft-pflichtversicherung sind zunächst geltend zu machen.Deckendie Leistungenaus jenenVerträgen Ihren Scha-densersatzanspruch bzw. denjenigen der versicherten Person/en nicht ab, leisten wir nach der Maßgabe dieser Bedingungen den verbleibenden Restanspruch aus diesem Versicherungsvertrag.
 4.9.12 Sie bzw. die versicherte/n Person/en sind verpflichtet,Ihre Ansprüche gegen den Dritten bei der Regulierungdes Schadens in Höhe unserer Entschädigungsleistung an uns abzutreten. Hierfür ist auf Verlangen eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben.
 4.9.13 Dritte können aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.4.10 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige Kinder? 4.10.1 Schäden Dritter, die von deliktsunfähigen Kindern ver-
 ursacht werden, sind im Rahmen der Privathaftpflicht-Versicherung mitversichert. Wir werden uns nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von nach Ziffer 2.1.3 und nach Ziffer 2.2 in Verbindung mit Ziffer 2.1.3 dieser Besonderen BedingungenundRisikobeschreibungen zurHaftpflicht-versicherung für Privatpersonen (BDAE EXKLUSIV) mit-versicherten Kindern berufen, soweit Sie dies wünschen und ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungs-träger)nicht leistungspflichtig ist.EigenschädenDritter,diedieAufsichtspflichtgegenEntgeltübernehmen,sindvom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Wir behalten uns Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen unserer Auf-wendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B.Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte diesesVertrages sind, vor.
 4.10.2 die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pau-schaldeckungssumme je Schadenereignis und Versiche-rungsjahr auf 30.000,– EUR begrenzt.
 Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 150,– EUR selbst zu tragen (Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung erhöht sich um den Betrag einer gegebenenfalls im Versicherungsschein und seinenNachträgenvereinbartentariflichenSelbstbeteiligung. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. der entsprechend erhöhten SelbstbeteiligungbestehtkeineErsatzpflicht.
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4.11 die Mitversicherung von Schäden aus der Tätigkeit als Tages-mutter/Tageseltern/Leihoma?
 4.11.1 VersichertistdiegesetzlicheHaftpflichtausderTätigkeitalsTagesmutter/TageselternoderLeihoma,insbesondereaus der Beaufsichtigung von bis zu sechs tagsüber zur Betreuung übernommenen minderjährigen Kindern im eigenen Haushalt oder im Haushalt der betreuten Kinder, auchaußerhalbderWohnung,z. B.beiSpielen,Ausflügenusw.
 4.11.2 Voraussetzungen sind, dass der Verdienst aus einer ent-geltlichenTätigkeitalsTagesmutter/Tageseltern/Leihomadie Geringfügigkeitsgrenze der Sozialversicherung nicht übersteigt und dass eine berufsmäßige Ausübung dieser TätigkeitnichtinBetriebenundInstitutionen,z. B.Kinder-gärten, -horten oder -tagesstätten erfolgt.
 4.11.3 MitversichertsindgesetzlicheHaftpflichtansprüchederKinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden.
 4.11.4 Nicht versichert sind die persönliche gesetzliche Haft-pflichtderKindersowiedieHaftpflichtwegenAbhanden-kommens von Sachen (insbesondere der Verlust von Geld) der zu betreuenden Kinder.
 4.12 dieMitversicherungvonSchädenausderTeilnahmeanfachprak-tischemUnterrichtbzw.ausderTeilnahmeanPraktika?
 4.12.1 Bei Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, wie z.B.Laborarbeiten, auf dem Gelände einer Fach-, Gesamt-, Hochschule, einer Universität oder einer Fach- oder Be-rufsakademie im Sin ne des jeweiligen Landesgesetzes gelten Sachschäden an Lehr geräten (auch Maschinen) der Fach-, Gesamt-, Hochschule, der Universität oder der Fach-/Berufsakademie mitver sichert.
 4.12.2 Mitversichert gelten auch Regressansprüche des Arbeit-gebers aus einerTätigkeit der versicherten Person imRahmen eines Praktikums wegen eines Sachschadens infolge Fahrlässigkeit. Kein Versicherungsschutz besteht für vorsätzlich herbeigeführte Schäden.
 4.12.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereig-nis und Versicherungsjahr auf 10.000,– EUR begrenzt.
 Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 125,– EUR selbst zu tragen (Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung erhöht sich um den Betrag einer gegebenenfalls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbeteiligung. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. des entsprechend erhöhten Selbstbeteiligung bestehtkeineErsatzpflicht.
 4.13 die Mitversicherung von Schäden aus dem Gefälligkeitsverhältnis? 4.13.1 MitversichertistdiegesetzlicheHaftpflichtausGefällig-
 keitshandlungen. Wir werden bei Personen- und Sach-schäden aus einer Gefälligkeitshandlung gegenüber dem Geschädigten keinen Haftungsverzicht für einfache Fahr-lässigkeit einwenden, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtigist.DiesgiltnichtbeiSchadenfällen,diesich bei Gefälligkeitshandlungen im Zusammenhang mit Umzügen (Umzugshilfe) ereignen.
 4.13.2 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pau-schaldeckungssumme je Schadenereignis und Versiche-rungsjahr auf 30.000,– EUR begrenzt.
 4.14 die Mitversicherung von Schäden aus der Beschädigung fremder gemieteter, geliehener oder gepachteter Sachen? 4.14.1 Eingeschlossen ist abweichend von Ziffer 7.6 AHB BDAE die
 gesetzlicheHaftpflichtausderBeschädigungvonfremdenSachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet oder geliehen wurden.
 4.14.2 AusgeschlossensindHaftpflichtansprüchewegen 4.14.2.1SchädenanSachen,dieIhnenoderMitversicher-
 ten für mehr als drei Monate überlassen wurden oder deren Überlassung für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten geplant war, gleichgültig wie lange die Überlassung dann tatsächlich an-dauert;
 4.14.2.2SchädenanSachen,dieIhrerberuflichen,betrieb-lichen oder gewerblichen Nutzung dienen oder derMitversicherter;
 4.14.2.3 Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-spruchung;
 4.14.2.4 Glasschäden, soweit Sie sich hiergegen besonders versichernkönnen;
 4.14.2.5 Schäden an Schmuck- und/oder Wertsachen, Urkunden,GeldoderWertpapieren;
 4.14.2.6SchädendurchAbhandenkommen(Verlust);
 4.14.2.7Vermögensfolgeschäden; 4.14.2.8 Schäden an Land-, Luft- (auch Raum-) und Was-
 serfahrzeugen aller Art. 4.14.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
 rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereig-nis und Versicherungsjahr auf 3.000,– EUR begrenzt.
 Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 500,– EUR selbst zu tragen (Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung er-höht sich um den Betrag einer gegebenenfalls im Ver-sicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbeteiligung. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. des entsprechend erhöhten Selbstbeteiligung bestehtkeineErsatzpflicht.
 4.15 die Mitversicherung von Schäden aus einem Ehrenamt? 4.15.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schä-
 den, die bei der Ausübung eines Ehrenamtes entstehen. EhrenamtlichisteineTätigkeitdann,wennsiefreiwillig,unentgeltlich und kontinuierlich für andere Menschen oderInstitutionen(z. B.Vereine)ineinemorganisatorischfestgelegten Rahmen durchgeführt wird.
 4.15.2 Sofern Versicherungsleistung von einer anderen Versi-cherung (z. B. Sozialversicherungsträger) erlangt werden kann,entfälltunsereEintrittspflicht.
 4.15.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ehrenäm-ter, bei denen öffentliche Funktionen ausgeübt werden (z. B. Gemeinderat, Schöffe bei Gericht) oder die nach den einschlägigen Gesetzen als Ehrenamt bezeichnet werden (z. B. Betriebsrat). Kein Versicherungsschutz besteht auch fürehrenamtlichTätige,dieinInstitutioneneineleitendeoder verantwortliche Stellung einnehmen.
 4.15.4 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versi-cherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schaden-ereignis und Versicherungsjahr auf 30.000,– EUR begrenzt.
 Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 500,– EUR selbst zu tragen (Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung er-höht sich um den Betrag einer gegebenenfalls im Ver-sicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbeteiligung. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. des entsprechend erhöhten Selbstbeteiligung bestehtkeineErsatzpflicht.
 4.16 die Mitversicherung von Kautionsleistungen bei Schäden aufgrund gesetzlicherHaftpflichtimeuropäischenAusland?
 4.16.1 Haben Sie bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Gel-tungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, durch behördliche Anordnung eine Kaution zur SicherstellungvonLeistungenaufgrundIhrergesetzlichenHaftpflichtzuhinterlegen,stellenwirIhnendenerforder-lichen Betrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung. Abweichend von Ziffer 7.9 AHB BDAE ergibt sich die zeitliche und örtliche Geltung des Versicherungsschutzes im europäischen Ausland und den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, aus Ziffer 4.2 dieser Beson-deren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-pflichtversicherungfürPrivatpersonen(BDAEEXKLUSIV).
 4.16.2 Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Schadensersatzleistungangerechnet. IstdieKautionhö-heralsderzuleistendeSchadensersatz,sindSieverpflich-tet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durch-setzung nicht versicherter Schadensersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.
 4.16.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereig-nis und Versicherungsjahr auf 50.000,– EUR begrenzt.
 4.17 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen des GDV? Wirgarantieren,dassdiediesemPrivathaftpflichtversicherungs-
 vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-gungenfürdieHaftpflichtversicherung(AHB BDAE) während der Wirksamkeit des Vertrages ausschließlich zu Ihrem Vorteil vonden durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen (Stand 10/2010) abweichen.
 4.18 künftige Bedingungsverbesserungen? WerdendiediesemPrivathaftpflichtversicherungsvertragzugrun-
 de liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB BDAE) während der Wirksamkeit desVertragesvonunsausschließlichzuIhremVorteilgeändertund ineinemTarifohneMehrbeitragangeboten, sogeltendie
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geänderten Bedingungen ohne besondere Vereinbarung auch für diesen Vertrag.
 4.19 Öffentlich-rechtlichePflichtenoderAnsprüchezurSanierungvonUmweltschäden gem. Umweltschadensgesetz (USchadG)?
 4.19.1 Mitversichert sind, abweichend von Ziffer 1.1 AHB BDAE, öffentlich-rechtlichePflichtenoderAnsprüchezurSanie-rung von Umwelt schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Ver-sicherungsvertrages
 – die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Um-welt gelangt sind oder
 – die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.
 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oderInstruktionsfehlerdieserErzeugnissezurückzuführenist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der FehlerimZeitpunktdesInverkehrbringensderErzeugnissenachdemStandvonWissenschaftundTechniknichthätteerkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
 Umweltschaden ist eine – Schädigung von geschützten Arten und natür-
 lichen Lebensräumen, – Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
 wasser, – Schädigung des Bodens. Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6
 AHB BDAE,PflichtenoderAnsprüchewegenUmweltschä-den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.
 4.19.2 Nicht versichert sind 4.19.2.1PflichtenoderAnsprüchesoweitsichdiesegegen
 Personen (Sie oder eine mitversicherte Person) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-nungen oder an Sie gerichtete behördliche An-ordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-schutz dienen, abweichen.
 4.19.2.2PflichtenoderAnsprüchewegenSchäden a) die durch unvermeidbare, notwendige oder
 in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
 b) für die Sie aus einem anderen Versicherungs-vertrag(z.B.Gewässerschadenhaftpflichtver-sicherung) Versicherungsschutz haben oder hätten erlangen können.
 4.19.2.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ver-einbarten Sachschaden- bzw. Pauschaldeckungs-summe je Schadenereignis auf 3.000.000,– EUR begrenzt. Die Gesamtleistung für alle Versiche-rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Einfache dieser Höchstersatzleistung.
 4.19.3 Ausland Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB BDAE im
 Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe-reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AHB BDAE auch für Pflichten und Ansprüchegem. nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mit-gliedstaaten, soferndiesePflichtenoderAnsprüchedenUmfang der o. g. EU-Richtlinie (2004/35/EG) nicht über-schreiten.
 5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im Rahmen der Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BDAE EXKLUSIV)
 5.1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei VermögensschädenwieSachschädenbehandeltwerden,Ihrege-setzlicheHaftpflichtfürmittelbareoderunmittelbareFolgenvonVeränderungenderphysikalischen,chemischenoderbiologischenBeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden)
 mit Ausnahme der Haftpflicht als InhabervonAnlagenzurLagerungvongewässerschädlichen
 Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Ver-
 einbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbedin-gungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).
 5.2 Für Rettungskosten und außergerichtliche Gutachterkosten gilt: 5.2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungs-
 fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durften (Rettungskosten), sowie außer-gerichtliche Gutachterkosten, werden von uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-leistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fürdieHaftpflichtversicherung(AHB BDAE).
 5.2.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außer-gerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versiche rungssumme für Sachschäden übersteigen. Un-sere Billigung von Maßnahmen, die Sie oder Dritte zur Ab-wendung oder Minderung des Schadens ergriffen haben, gilt ausdrücklich nicht als unsere Weisung.
 5.2.3 Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungs-maßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheb-lich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflich-tet sind. Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wieder herstellung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch soweit Sie Eigen tümer sind –, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintre-tende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen.
 5.3 NichtgedecktsindHaftpflichtansprüchegegendiePersonen(Sieoder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-ordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
 5.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtan-sprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutsch-land oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfü-gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
 5.5 Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamt-fassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde bis 500 l/kg gelten nicht als Anlagen.
 Überschreiten die Kleingebinde dieses Einzel- oder Gesamtfas-sungsvermögen, erlischt abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB BDAE dieMitversicherungdergesetzlichenHaftpflichtausderLagerungund Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und der Ziffer 4 AHB BDAE–Vorsorgeversicherung–findenkeineAnwendung.
 Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbedingungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).
 5.6 Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetz-lichen Haftpflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko)ist im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträ-gen vereinbarten Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis und Versicherungsjahr auf 3.000.000,– EUR begrenzt. Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen eine abweichende Höchstersatzleistung festgesetzt ist, gilt diese.
 6. Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BDAE EXKLUSIV) für die Haftpflicht aus Gewässerschäden (Anlagenrisiko)
 6.1 Gegenstand der Versicherung 6.1.1 VersichertistIhregesetzlicheHaftpflichtalsInhaber 6.1.1.1 eines oberirdischen Heizöltanks im von Ihnen
 selbst genutzten Anwesen (Risikoanschrift) mit einem Einzelfassungsvermögen von maximal 5.000 l/kg.
 Alle anderen und/oder über die vorstehend genannten Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur versichert, wenn sie im Versicherungs-schein und seinen Nachträgen aufgeführt und miteinemTarifbeitragversehensind.Eserlischtdann abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB BDAE die
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MitversicherungdergesetzlichenHaftpflichtausder Lagerung und Verwendung gewässerschäd-licher Stoffe vollständig.
 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und der Ziffer 4 AHB BDAE – Vorsorgeversiche-rung–findenkeineAnwendung.
 Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Vereinbarung, vgl. Ziffer 6.1.1.2.
 6.1.1.2 der im Versicherungsschein und seinen Nach-trägen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen
 und aus der Verwendung dieser dort gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen,chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewäs ser schäden).
 6.1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowieimFolgendennichtsanderesbestimmtist,findendie Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-pflichtversicherung(AHB BDAE) Anwendung.
 6.1.3 Mitversichert sind die Personen, die Sie durch Arbeits-vertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt haben für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in An-spruch genommen werden. Das Gleiche gilt für Personen, diedieseTätigkeitgefälligkeitshalberdurchführen.
 AusgeschlossensindHaftpflichtansprücheausPersonen-schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-krankheiteninIhremBetriebnachdemSozialgesetzbuchVII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfällegemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.
 6.1.4 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie Prüfungen nach Maßgabe gültiger gesetzlicher Vorschrif-ten regelmäßig durchführen lassen und dabei festgestellte Mängel unverzüglich beseitigen lassen (siehe hierzu auch Ziffer 6.4 dieser Zusatzbedingungen für die Gewässer-schaden-Haftpflichtversicherung(Anlagenrisiko)).
 6.2 Versicherungsleistungen Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der Einheitsdeckungs-
 summe von 3.000.000,– EUR (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Ge-samtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme.
 6.3 Rettungskosten 6.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungs-
 fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durften (Rettungskosten), sowie außer-gerichtliche Gutachterkosten werden von uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-leistung die Deckungssumme nicht übersteigen. Für Ge-richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungs bedingungen für die Haft-pflichtversicherung(AHB BDAE).
 6.3.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außer-gerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Deckungs-summe übersteigen. Unsere Billigung von Maßnahmen, die Sie oder Dritte zur Abwendung oder Min derung des Schadens ergreifen, gilt ausdrücklich nicht als unsere Weisung.
 6.4 Vorsätzliche Verstöße AusgeschlossensindHaftpflichtansprüchegegendiePersonen(Sie
 oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von den Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-ordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
 6.5 Vorsorgeversicherung Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB BDAE und der Ziffer 4
 AHB BDAE–Vorsorgeversicherung–findenkeineAnwendung.6.6 Gemeingefahren Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
 unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
 6.7 Eingeschlossene Schäden 6.7.1 Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB BDAE,
 Ziffer 2 AHB BDAE, Ziffer 3 AHB BDAE und Ziffer 21 AHB BDAE – auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – SchädenanIhrenunbeweglichenSachen,diedadurchverursachtwerden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswid-rig aus der Anlage nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbedin gun gen fürdieGewässerschaden-Haftpflichtversicherung(Anlagenrisiko)ausgetreten sind. Wir ersetzen die Aufwendungen zur Wiederher-stellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
 6.7.2 Ausgeschlossen bleiben Schäden 6.7.2.1 an der Anlage nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbe-
 dingungenfürdieGewässerschaden-Haftpflicht-versicherung(Anlagenrisiko)selbst;
 6.7.2.2 aufgrund vorsätzlicher Verstöße nach Ziffer 6.4 dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerscha-den-Haftpflichtversicherung(Anlagenrisiko);
 6.7.2.3 aufgrund von Gemeingefahren nach Ziffer 6.6 dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerscha-den-Haftpflichtversicherung(Anlagenrisiko);
 6.7.2.4 durch Naturereignisse (z. B. Überschwemmun-gen).
 6.7.3 Von jedem Schaden haben Sie 250,– EUR selbst zu tragen (Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung erhöht sich um den Betrag einer gegebenenfalls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbe-teiligung. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. des entsprechend erhöhten Selbstbeteiligung be-stehtkeineErsatzpflicht.
 6.8 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-) und Wasserfahrzeuge
 NichtversichertistdieHaftpflichtdesEigentümers,Besitzers,Hal-ters oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahr-zeugs sowie eines Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.
 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Sie oder einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle Versicherten.
 6.9 Vermögensschäden 6.9.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche
 HaftpflichtwegenVermögensschädenimSinnederZiffer2.1 AHB BDAE aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
 6.9.2 AusgeschlossensindHaftpflichtansprücheaus 6.9.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem
 AuftragoderfürIhreRechnungvonDritten)her-gestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeitenentstehen;
 6.9.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Ge-räusche,Gerüche,Erschütterungen);
 6.9.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleiten-der,prüfenderodergutachterlicherTätigkeit;
 6.9.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhangmit Geld-, Kre-dit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung so-wieausUntreueundUnterschlagung;
 6.9.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
 6.9.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, TerminenundKo-stenvoranschlägen;
 6.9.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlichverbundeneUnternehmen;
 6.9.2.8 TätigkeitenimZusammenhangmitDatenverar-beitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermitt-lungundReiseveranstaltung;
 6.9.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstigervorsätzlicherPflichtverletzung;
 6.9.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.
 6.10 ErläuterungenzurGewässerschaden-Haftpflichtversicherung 6.10.1 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht
 sichnichtnuraufdieHaftpflichtaus§22desWasserhaus-haltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen HaftpflichtbestimmungenprivatrechtlichenInhalts.
 6.10.2 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht aus-drücklich im Antrag angegeben ist, oder nach Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedin-gungen mitversichert gilt.
 8 | BBR BDAE Exklusiv

Page 28
                        

6.10.3 Rettungskosten im Sinne von Ziffer 6.3 dieser Zusatzbedin-gungenfürdieGewässerschaden-Haftpflichtversicherung(Anlagenrisiko) entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungs-maßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheb-lich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflich-tet sind. Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintre-tende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen.
 6.11 Selbstbeteiligung DieHöhedervonIhnenimSchadensfallzutragendenSelbstbe-
 teiligung ergibt sich Ziffer 6.7.3 dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung(Anlagenrisiko).
 7. Besondere Vertragsformen Sofern die entsprechende Vertragsform im Versicherungsschein
 und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert ist, gilt für die
 7.1 Single-Versicherung 7.1.1 Es entfallen folgende Bestimmungen dieser Besonderen
 BedingungenundRisikobeschreibungen zurHaftpflicht-versicherungfürPrivatpersonen(BDAEEXKLUSIV):
 7.1.1.1 Ziffer 1.1 (Familien-/Haushaltungsvorstand) 7.1.1.2 Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2 (Mitversicherte Personen) 7.1.1.3 Ziffer4.4(FortsetzungderPrivathaftpflichtversi-
 cherungimTodesfall). 7.1.2 Änderungen des Familienstandes müssen Sie uns mittei-
 len. 7.1.2.1 Heiraten Sie, erweitert sich der Versicherungs-
 schutz auf die in Ziffer 2.1.1, Ziffer 2.1.3, Ziffer 2.1.4 und Ziffer 2.1.5 dieser Besonderen Bedin-gungen und Risikobeschreibung für die Haft-pflichtversicherungen für Privatpersonen (BDAEEXKLUSIV) genannten Personen, wenn uns dieEheschließung innerhalb eines Monats angezeigt wird.
 7.1.2.2 Für die Eintragung einer Lebenspartnerschaft in Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf die in Ziffer 2.1.2, Ziffer 2.1.3, Ziffer 2.1.4 und Ziffer 2.1.5 dieser Besonderen Bedingungen und Risiko-beschreibungen für die Haftpflichtversicherungfür Privatpersonen genannten Personen entspre-chend, sofern uns die Eintragung der Lebenspart-nerschaft binnen eines Monats angezeigt wird.
 7.1.2.3 Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes auf die in Ziffer 2.2 dieser Besonderen Bedingungen undRisikobeschreibungenfürdieHaftpflichtver-sicherung für Privatpersonen (BDAE EXKLUSIV)genannten Personen infolge Aufnahme einer eheähnlichen Lebens gemeinschaft bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung mit uns.
 7.1.3 Für die jeweils mitversicherten Personen ist ab Versiche-rungsbeginn der im zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarifhierfür vorgesehene Beitrag zu zahlen.
 8. Generelle Selbstbeteiligung Bei jedem Schaden haben Sie 150,– EUR selbst zu tragen. Sofern für mitversicherte Risiken eine separate Selbstbeteiligung
 vereinbart ist, so gilt diese generelle Selbstbeteiligung zusätzlich, d.h. es werden alle vereinbarten Selbstbeteiligungen in Anrech-nung gebracht.
 Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung bzw. der erhöhten SelbstbeteiligungbestehtkeineErsatzpflicht.
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3. Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-AGUm eine effiziente, kostengünstige und dem höchsten Stand der Technik entsprechende Abwicklung der Datenverarbeitung zu gewährleisten, ist die Würzburger Versicherungs-AG auch berechtigt, externe und nicht in Deutschland beheimatete Dienstleister mit der Sicherung oder der Verwaltung der Daten zu beauftragen oder deren Leistungen einzube-ziehen. Die Würzburger Versicherungs-AG ist dafür verantwortlich, dass die Vorschriften des BDSG und auch die oben skizzierten Regelungen eingehalten werden. Die externen Dienstleister werden bezüglich der Vorschriften und Vorgaben entsprechend geschult und deren Einhaltung wird überwacht.
 4. Betreuung durch VertriebspartnerIn Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots der Würzburger Versicherungs-AG bzw. ihrer Kooperationspartner werden Sie durch einen Vertriebspartner betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzangelegenheiten berät oder den Sie als Versicherungsmakler mit der Betreuung beauf-tragt haben, bei Finanzdienstleistungen auch die betreffenden Koope-rationspartner. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-triebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Bera-tung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsda- ten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-rungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vertriebspartner auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vertriebspartner ist grundsätzlich und vertraglich verpflichtet, die Be-stimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitsver-pflichtungen (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige Vertriebspartner wird Ihnen mitge-teilt. Endet seine Tätigkeit (z.B. durch Kündigung des Vertriebspartner-vertrags), regelt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht selbst einen anderen Vertriebspartner bestimmen; Sie werden darüber informiert.
 5. Ihre Datenschutzrechte Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf unent-geltliche Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und deren Verwendung, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.Nach dem Teledienstedatenschutzgesetz haben Sie außerdem das Recht, eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nut- zung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen sowie eventuell zu Ihrer Person oder unter einem Pseudo-nym gespeicherte Internet-Nutzungsdaten jederzeit einzusehen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte stets an unseren betrieblichen Daten-schutzbeauftragten.
 Merkblatt zur Datenverarbeitung
 Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektro nischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie betreuenden Vermittlers. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse kor-rekt, schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeichnen wir im folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. Diese Datenverarbeitung ist zulässig, wenn das Bundesdatenschutzge-setz (BDSG) oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie eingewilligt haben.
 Bedeutung Ihrer EinwilligungserklärungDie Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hi-naus bedarf Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versicherungs-antrag eine „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ aufgenom-men. Das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Einwilligung entgegenbringen, wissen wir zu schätzen. Wir werden mit Ihren Daten sorgfältig umgehen. Die Einwilligung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus. Bei einer Antragsablehnung endet sie jedoch sofort – außer in der Kranken- und Unfallversicherung.
 SchweigepflichtentbindungDie Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z.B. der ärztlichen Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis voraus, die „Schweigepflichtentbindung“. Für die Antragsprüfung wer-den solche Daten in der Regel nicht benötigt. Sollten wir diese Daten im Ausnahmefall dennoch brauchen, werden wir Sie direkt um Ihre Erlaubnis fragen. Im Leistungsfall werden wir Sie um die Entbindung von der Schweigepflicht bitten, wenn dies zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich wird.
 Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Da-tenverarbeitung und -nutzung nennen.
 1. Datenspeicherung bei Ihrem VersichererWir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, die für den Ver sicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Anga-ben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versiche-rungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versi-cherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Sachschaden oder bei erfolgter Schadenregulierung den Auszah-lungsbetrag (Leistungsdaten).
 2. Datenübermittlung an Rückversicherer, andere Versicherer und externe Dienstleister
 Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen Aus-gleich der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Versicherer und Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese benötigen im Einzelfall versicherungstech-nische Angaben von uns wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall ggf. auch Ihre Personalien.
 Darüber hinaus bedienen wir uns im Leistungsfall qualifizierter externer Dienstleister um Sie – z.B. bei einem Schadenereignis im Ausland – un-terstützen zu können. Hierzu werden Ihre Personalien und die nötigen Daten zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weitergegeben.
 | Merkblatt zur Datenverarbeitung
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 Auszug aus dem Versicherungs- vertragsgesetz
 § 19 Anzeigepflicht(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-rung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragser-klärung des Ver sicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-letzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. (5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.
 § 23 Gefahrerhöhung(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Ein-willigung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Ge-fahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
 § 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungs-nehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahr-lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
 (4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.
 § 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Ver trag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. (2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungs-falles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versiche-rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
 § 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-rungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. (3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Be-stimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirk-sam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.
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 Stand: 01.11.2015
 103,68 Euro
 EXPAT ACCIDENT - UNFALLVERSICHERUNG IM IN- UNDAUSLAND (LEISTUNGSBESCHREIBUNG)
 Allein in Deutschland ereignen sich jedes Jahr mehr als neun Millionen Unfälle – davon 70 Prozent in der Freizeit.Im schlimmsten Fall haben Verunfallte ein Leben lang mit Folgeschäden zu kämpfen, die oftmals hohe finanzielleBelastungen nach sich ziehen. Eine Unfallversicherung kann zumindest den finanziellen Schaden mildern.
 Die weltweit gültige Unfallversicherung EXPAT ACCIDENT zahlt Ihnen eine vorher vereinbarte Summe, wennSie durch ein Unfallereignis unfreiwillig eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung erlitten haben – und zwaregal in welchem Land, ob zu Hause oder bei der Arbeit.
 Wozu eine Unfallversicherung fürs Ausland? Sofern Sie nicht von Ihrem Arbeitgeber im sozialversicherungsrechtlichen Sinneentsandt worden sind, strahlt die deutsche gesetzliche Unfallversicherung(DGUV) nicht auf das Aufenthaltsland aus. Somit haben Sie keinerlei Versiche-rungsschutz im Falle eines Unfalls während der Arbeitszeit. Als Privatperson, dienicht entsandt wurde, sind Sie ebenfalls nicht mehr in der DGUV abgesichert. Grundsätzlich gilt ohnehin: Die gesetzliche Unfallversicherung kommt nichtfür Unfälle auf, die außerhalb der Arbeitszeit passieren.
 Die Versicherungs-leistung ermöglicht beispielsweise denUmbau der Wohnung,wenn diese rollstuhlge-recht sein muss oderfinanziert den Umzugin eine behindertenge-rechte Wohnanlage.
 VERSICHERUNGSUMFANG HAUPTLEISTUNGEN VARIO 1 KINDVARIO 3VARIO 2
 Invalidität Grundsumme
 Progression
 50.000 Euro 60.000 Euro100.000 Euro75.000 Euro
 500 % 500 %500 %500 %
 Leistung bei Vollinvalidität (100%)
 Tod durch Unfall
 250.000 Euro 300.000 Euro500.000 Euro375.000 Euro
 2.000 Euro 3.000 Euro3.000 Euro3.000 Euro
 Unfall-Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld
 Zuschlag für Personen der Gefahrengruppe B (Gruppenbeschreibung siehe Seite 5)
 10 Euro 10 Euro20 Euro15 Euro
 40% auf die unten aufgeführten Beiträge
 Alterszuschlag ab dem Eintrittsalter 55 Jahre und zusätzlichab dem Eintrittsalter 60 Jahre.
 unabhängig von der Berufstätigkeit jeweils 10%
 Jahresbeitrag (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%) 69,12 Euro 45,12 Euro137,73 Euro
 Jahresbeitrag (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%) 83,12 Euro 54,03 Euro165,63 Euro124,68 Euro
 Jahresbeitrag (zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19%) 92,16 Euro 60,15 Euro183,64 Euro138,24 Euro
 l BDAE HOLDING GMBH l
 KÜHNEHÖFE 3 l D-22761 HAMBURGFON +49-40-30 68 74-0 l FAX +49-40-30 68 74-91
 [email protected] l www.bdae.comSITZ DER GESELLSCHAFT: HAMBURG l HRB 79790 l AMTSGERICHT HAMBURG l GESCHÄFTSFÜHRER: SILVIA OPITZ
 UNFALLVERSICHERUNG BASIS
 UNFALLVERSICHERUNG PLUS
 UNFALLVERSICHERUNG EXKLUSIV
 Der Tarif EXPAT ACCIDENT sichert Sie weltweit ab und leistet sogar beiUnfällen infolge eines Kriegsausbruches und bei passivem Kriegsrisiko ineinem Land. Folgende Leistungen sind enthalten:
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2
 Tod durch Ertrinken und Ersticken
 Rettung von Menschen, Tieren und Sachen
 Grobe Fahrlässigkeit
 Sonnenbrand oder Sonnenstich
 Meniskusschädigung durch erhöhte Kraftanstrengung oder Eigenbewegung
 Infektionen durch Insektenstiche
 Impfschäden
 Druckkammerbehandlung nach Tauchunfall (im Rahmen der Bergungskosten/Unfallservice)
 Gesundheitsschäden durch Erfrieren
 Gesundheitsschäden durch Flüssigkeits-, Nahrungsmittel-, Sauerstoffentzug
 Infektionen durch geringfügige Haut- und Schleimhautverletzung
 Tauchtypische Gesundheitsschäden
 Kostenerstattung auch bei vorsätzlicher Missachtung der Tauchregeln
 Erhöhte Kraftanstrengung und Eigenbewegung
 Bauch- und Unterleibsbrüche
 LEISTUNGSERWEITERUNGEN
 Zahnbehandlungs-/Zahnersatzkosten
 Kur- und Rehabilitationsbeihilfe
 Anmeldefrist zur Geltendmachung der Invalidität in Monaten
 Verbesserte Gliedertaxe inklusive innere Organe
 Nachhilfeunterricht bei unfallbedingtem Schulausfall pro Tag
 Pflegegeld (ab Pflegestufe I)
 Prothesen und Hilfsmittel
 Umzugskosten in behindertengerechte Wohnung
 Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld bei ambulanten Operationen
 Doppeltes Krankenhaustagegeld im Ausland
 Heilbehandlung in gemischten Instituten
 Todesfallleistung bis 24 Monate nach Unfalltag
 Verbesserte Gliedertaxe
 Roomin-In-Kosten pro Tag
 Komageld ab dem 8. Tag
 Behindertengerechter Umbau von Wohnung und PKW
 Kosten für Umschulungsmaßnahmen
 Erweitertes Tagegeld
 Fristverlängerung Krankenhaustagegeld bei Nachbehandlung
 Genesungsgeld auch bei Tod im Krankenhaus
 Genesungsgeld zu 100% in Tagen
 Todesfallleistung bei Verschollenheit
 Kosmetische Operationen
 Bergungskosten/Unfallservice
 Sofortleistung bei Schwerverletzung (Invaliditätsvorschuss)
 Krankenhaustagegeld maximal bis
 VERSICHERUNGSUMFANG
 ERWEITERUNGEN UNFALLBEGRIFF
 EXKLUSIV PLUS BASIS
 SIE KÖNNEN AUS DREI VERSCHIEDENEN KONZEPTEN WÄHLEN: EXKLUSIV, PLUS, BASIS
 Stand: 01.11.2015
 30.000 Euro 25.000 Euro 10.000 Euro
 36
 50 Euro
 200 Euro
 5 Jahre
 ab 14. Tag
 18
 25 Euro
 3 Jahre (max.750 Tage)
 ab 14. Tag
 18
 2 Jahre
 50 Euro
 1.500 Euro
 750
 50.000 Euro
 50.000 Euro
 20.000 Euro
 25 Euro
 365
 25.000 Euro
 25.000 Euro
 10.000 Euro
 10.000 Euro
 10.000 Euro
 6.000 Euro
 100
 10.000 Euro 50.000 Euro 25.000 Euro
 nur Tod
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Stand: 01.11.2015
 3
 Einschlafen/Übermüdung
 Bewusstseinsstörungen durch Herzinfarkt oder Schlaganfall
 Unerlaubtes Fahren eines Land- oder Wasserfahrzeuges
 Selbstgebaute Feuerwerkskörper
 Innere Unruhen/gewalttätige Auseinandersetzungen
 Kriegsausbruch während Urlaubsreise
 Passives Kriegsrisiko (Vorsorgeversicherung) mitversichert bis
 Fahrtveranstaltungen zur Erzielung von Durchschnittsgeschwindigkeit
 Strahlenunfälle
 Pflichtgefühl (Berufsausübung nach Unfall ohne negative Konsequenzen)
 Heilmaßnahmen
 Vergiftungen bei Kindern bis 14 Jahre
 Vergiftungen durch Gase und Dämpfe
 Vergiftungen durch Gase, Dämpfe, Dünste, Staubwolken und Säuren
 Nahrungsmittelvergiftung
 Psychologische Betreuung nach Schwerverletzung
 Folgen psychischer und nervöser Störungen
 Pflichtwehrdienst/Zivildienst
 Änderung der Berufstätigkeit ohne Änderung der Versicherungssumme
 Geringfügige Unfallfolgen
 Versehentliche Obliegenheitsverletzung
 Verdienstausfall Selbstständige
 Anzeigefrist bei Unfalltod ab Kenntnis
 Vorschussleistungen vor Abschluss des Heilverfahrens bis maximal in Höhe der Grundinvali-ditätssumme
 Vorsorgeversicherung adoptierter Kinder
 Vorsorgeversicherung bei Familienzuwachs und Heirat
 Außerkraftsetzung bei Arbeitslosigkeit
 Außerkraftsetzung bei Arbeitsunfähigkeit
 Vollwaisenrente bei Unfalltod beider Eltern jährlich bis zu
 KRANKHEITEN UND GEBRECHEN
 Anrechnung der Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen
 Bewusstseinsstörungen durch Medikamenteneinnahme
 Kein Einwand von Geistes- oder Bewusstseinsstörungen bei Unfalltod bis
 Bewusstseinstörungen durch Alkohol beim Lenken von Kraftfahrzeugen bis
 75%
 20.000 Euro
 1,5 ‰
 40%
 1,1 ‰
 25%
 0,8 ‰
 21 Tage 14 Tage 14 Tage
 180 Tage 7 Tage 2 Tage
 10.000 Euro 7.500 Euro
 Leistungsgarantie GDV-Musterbedingungen
 Leistungsgarantie Vermittlerrichtlinie
 Innovationsgarantie
 GARANTIEN
 ÄNDERUNG DER BERUFSTÄTIGKEIT ODER BESCHÄFTIGUNG
 ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN ZU DEN OBLIEGENHEITEN
 FÄLLIGKEIT DER LEISTUNG
 ÄNDERUNG DER LEBENSSITUATION
 ERWEITERUNGEN VERSICHERUNGSSCHUTZ
 EXKLUSIV PLUS BASIS
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4
 Stand: 01.11.2015
 70% -- --
 PERSÖNLICHE HILFELEISTUNG IM INLAND
 24-Stunden-Informationsdienst
 Haushaltshilfe bei Krankenhausaufenthalt
 Kinderbetreuung
 Botendienst für ärztlich verordnete Arzneimittel
 Versorgung von Haustieren
 Kontaktherstellung zwischen Hausarzt und behandelnden Krankenhausärzten
 Krankenhausbesuch nahestehender Personen
 Krankenrücktransport
 Kostenübernahmegarantie bis
 Reisedauer
 12.500 Euro
 60 Tage
 VERSICHERUNGSUMFANG
 ÜBERSICHT GLIEDERTAXE
 OBERE EXTREMITÄT
 Arm
 Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks
 Arm unterhalb des Ellenbogengelenks
 Arm bis einschließlich des Ellenbogengelenks
 Hand
 Daumen
 Zeigefinger
 Anderer Finger
 sämtliche Finger einer Hand jedoch höchstens
 65% 65%
 80% 75% 70%
 75% -- --
 65% 55%
 20%
 --
 30% 25%
 -- 65% 60%
 20% 15% 10%
 5%10% 7%
 70%
 Bein bis über der Mitte Oberschenkels
 Bein bis zur Mitte des Oberschenkels
 Bein bis unterhalb des Knies
 Bein bis einschließlich des Kniegelenks
 Bein bis zur Mitte des Unterschenkels
 Fuß
 75% 70%
 -- 55% 50%
 -- --
 45%
 80%
 60% 50%
 75% 70% 60%
 50% 45% 40%
 65%
 große Zehe
 andere Zehe
 5%15% 10%
 5% 3% 2%
 Gehör auf einem Ohr
 Auge
 Mehrleistung bei Verletzung beider Ohren/Augen
 Geruchssinn
 Geschmackssinn
 Stimme
 35% 30%
 Ja Nein Nein
 15% 10%
 5%
 40%
 20% 15%
 60% 55% 50%
 100% 40% --
 20%
 PERSÖNLICHE HILFELEISTUNG WÄHREND AUSLANDSREISE
 UNTERE EXTEMITÄT
 SINNESORGANE
 EXKLUSIV PLUS BASIS
 EXKLUSIV PLUS BASIS

Page 35
                        

5
 Stand: 01.11.2015
 INNERE ORGANE
 ein Niere
 beide Nieren
 Milz
 Milz bei Kindern unter 14 Jahren
 Gallenblase
 Magen
 -- --
 10% -- --
 -- --
 --
 25%
 10% --
 100% -- --
 20% -- --
 20%
 ein Lungenflügel --20% --
 GEFAHRENGRUPPE B
 GEFAHRENGRUPPENBESCHREIBUNG
 Personen mit körperlicher und/oder handwerklicher Berufsarbeit oder tätig mit ätzenden, giftigen, leichtentzündlichen und/oder explosi-ven Stoffen, auch Angehörige der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes, sowie im Außendienst tätige Angehörige der Polizei, derForst-, Steuer- und Zollverwaltung, Berufskraftfahrer, Landwirte, Berufstänzer, Tierärzte, Turn-, Sport- und Tanzlehrer.
 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit mehrerer Körperteile (z.B. Hand und Finger, Fuß und Bein) der gleichen Extremität, ist beider Bemessung des Invaliditätsgrades vom übergeordneten Körperteil (Handwert und nicht Fingerwert) auszugehen. Eine Addition derProzentwerte des Invaliditätsgrades der betroffenen Körperteile der gleichen Extremität erfolgt nicht.
 Diese Übersicht stellt lediglich eine Kurzform der mit uns vereinbarten Gliedertaxe dar. Die rechtsverbindliche Beschreibung ergibt sich aus-schließlich aus der beantragten und im Versicherungsschein dokumentierten Gliedertaxe, sowie den mit uns vereinbarten Versicherungsbe-dingungen.
 Diese Übersicht stellt lediglich eine Kurzbeschreibung des Versicherungsumfangs dar. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versiche-rungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus den mit dem Versicherer vereinbarten und im Versicherungsschein dokumentierten Leistungs-arten sowie aus den mit dem Versicherer vereinbarten Versicherungsbedingungen.
 Wichtiger Hinweis:Der Abschluss dieser Versicherung muss vor Beginn des Auslandsaufenthaltes erfolgen.
 GEFAHRENGRUPPE KKinder von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr
 GEFAHRENGRUPPE APersonen mit kaufmännischer oder verwaltender Tätigkeit im Innen- oder Außendienst, leitend oder aufsichtsführend im Betrieb oder aufBaustellen, tätig im Laden, Labor (aber: mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen = Gefahrengruppe B), im Ge-sundheitswesen oder in der Schönheitspflege, auch Fotografen, Künstler, Optiker, Rechtsanwälte, Reporter, Schneider, Studenten, Uhrmacher.
 EXKLUSIV PLUS BASIS
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PERSON 2 PERSON 3PERSON 1
 UNFALLVERSICHERUNG FÜR PERSONEN MIT VORÜBERGEHENDEM WOHNSITZ IM AUSLAND
 Anschrift im Aufenthaltsland (Ausland):*
 ANTRAGSTELLER(IN)/VERSICHERUNGSNEHMER(IN): (Aufnahmefähig sind Personen ab Geburt und maximal bis zum vollendeten 65. Lebensjahr)
 Name:* Vorname(n):*
 Gefahrengruppe:*
 Telefon (privat):* Telefon (geschäftlich): E-Mail:*
 Geburtsdatum:*
 FOLGENDE PERSONEN SOLLEN VERSICHERT WERDEN: (Bitte Versicherungsnehmer(in) mit berücksichtigen!)
 ausgeübter Beruf:*
 ANTRAG EXPAT ACCIDENT
 l BDAE HOLDING GMBH lKÜHNEHÖFE 3 l D-22761 HAMBURG
 FON +49-40-30 68 74-0 l FAX +49-40-30 68 [email protected] l www.bdae.com
 SITZ DER GESELLSCHAFT: HAMBURG l HRB 79790 l AMTSGERICHT HAMBURG l GESCHÄFTSFÜHRER: SILVIA OPITZ
 1
 Stand: 01.11.2015
 Name:*
 Geschlecht:*
 Geschlecht:* männlich weiblich
 Geburtsdatum:*
 ausgeübter Beruf:*
 Straße und Hausnummer:* PLZ:* Wohnort in Deutschland:*
 Aufenthaltsland:* Seit wann im Ausland:*
 Datum:* 00.00 Uhr (MEZ)
 Vorname:*
 Bezugsberechtigter im Todesfall:*
 VERSICHERTE
 Gefahrengruppe K: Kinder von Geburt an bis zum 18. LebensjahrGefahrengruppe B: Personen mit körperlicher und/oder handwerklicher Berufsarbeit oder tätig mit ätzenden, giftigen, leichtentzünd-
 lichen und/oder explosiven Stoffen, auch Angehörige der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes, sowie im Außendienst tätige Angehörige der Polizei, der Forst-, Steuer- und Zollverwaltung, Berufskraftfahrer, Landwirte, Berufstänzer, Tierärzte, Turn-, Sport- und Tanzlehrer.
 Gefahrengruppe A: Personen mit kaufmännischer oder verwaltender Tätigkeit im Innen- oder Außendienst, leitend oder aufsichts-führend im Betrieb oder auf Baustellen, tätig im Laden, Labor (aber: mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen = Gefahrengruppe B), im Gesundheitswesen oder in der Schönheitspflege, auch Fotografen,Künstler, Optiker, Rechtsanwälte, Reporter, Schneider, Studenten, Uhrmacher.
 Werden Tätigkeiten der Gruppen A und B ausgeübt, ist der Beitrag nach Gruppe B zu berechnen.
 GEFAHRENGRUPPEN:
 *Pflichtfeld**Abschluss der Versicherung muss vor Beginn des Auslandsaufenthaltes erfolgen. Versicherungsbeginn frühestens mit Antragseingang beimVersicherer. Das Vertragsverhältnis verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweililgenAblauf, der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.
 männlich weiblich
 VERSICHERUNGSBEGINN:**
 männlich weiblich männlich weiblich
 K B A K B A K B A
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Bitte beachten Sie, dass bewusst unwahre Angaben hinsichtlich der Gesundheitsfragen uns berechtigen können, vom Vertrag zurückzu-treten.1.Bestehen oder bestanden in den letzten fünf Jahren Krankheiten oder gesundheitliche Beeinträchtigungen?(Hierbei sind die unten aufgeführten schweren Erkrankungen*** zu berücksichtigen.)
 2. Besteht ein Grad der Behinderung (GdB) oder wurde einer beantragt?(Bitte Art und Behinderungsgrad in Prozent angeben.)
 Euro
 PERSON 2 PERSON 3PERSON 1VERSICHERTE
 KINDVARIO 3VARIO 2VARIO 1PRIVATEUNFALLVERSICHERUNG
 Jahresbeitrag BASIS
 Jahresbeitrag PLUS
 Jahresbeitrag EXKLUSIV
 **** Welche(r) Krankheit(en)oder gesundheitliche Beeinträch-tigung(en) oder Grad der Behin-derung (GdB) liegt/liegen beiIhnen vor? Seit wann?
 PERSON 2 PERSON 3PERSON 1VERSICHERTE
 2
 GESUNDHEITSFRAGEN:
 Stand: 01.11.2015
 Antwort auf Frage 1* ja**** nein
 Antwort auf Frage 2*
 *** schwere Erkrankungen im Sinne dieses Antrages sind:Autismus, Alzheimer oder andere Formen der Demenzerkrankung, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Blindheit, Bluter, Down Syndrom,Depressionen, Diabetes, diabetische Polyneuropathie, Epilepsie, Glasknochenkrankheit, HIV, Knochenkrebs, Multiple Sklerose, Osteoporo-se, Morbus Paget, Parkinsonsche Krankheit, Schlaganfall oder dessen Folgen, Spina bifida und Wirbelgleiten.TARIFAUSWAHL (HIERZU SIEHE BITTE LEISTUNGSBESCHREIBUNG EXPAT ACCIDENT):
 69,12 Euro
 83,12 Euro
 92,16 Euro
 103,68 Euro
 124,68 Euro
 138,24 Euro
 137,73 Euro
 165,63 Euro
 183,64 Euro
 45,12 Euro
 54,03 Euro
 60,15 Eurozzgl. Versicherungssteuer i. H. v. 19%
 Tarif:*Nettojahresbeitrag Unfallversi-cherung:* Euro Euro
 Ich habe die Leistungsbeschreibung für den EXPAT ACCIDENT gelesen und verstanden.
 Ort, Datum:*
 Euro
 Zuschlag für Personen derGefahrengruppe B (40% aufNettojahresbeitrag): Euro Euro
 Euro
 Alterszuschlag (jeweils 10% abdem 55. Lebensjahr und zusätz-lich ab dem 60. Lebensjahr): Euro Euro
 EuroZzgl. Versicherungssteuer (z.Zt.19%):* Euro Euro
 EuroBruttojahresbeitrag Unfallversi-cherung:* Euro Euro
 Unterschriften des Antragstellers/der versicherten Person(en):*
 ja**** nein ja**** nein
 ja**** neinja**** neinja**** nein
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Als Versicherungsunternehmen benötigt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Schweigepflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdatenoder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen,z.B. Rückversicherer weiterleiten zu dürfen. Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowiedie Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages in der Würzburger Versicherungs-AG unentbehrlich. SolltenSie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.
 Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten bei der Weiterga-be an Stellen außerhalb der Würzburger Versicherungs-AG. Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wieIhre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.
 1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die Würzburger Versicherungs-AGIch willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt,speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertra-ges erforderlich ist.
 Würzburger Versicherungs-AGBahnhofstr. 11D-97070 Wü[email protected] www.wuerzburger.com
 BIC*
 Name und Ort des Kreditinstituts:*
 Ort, Datum:* Unterschrift des Kontoinhabers:*
 Stand: 01.11.2015
 VERSICHERER:
 ANGABEN ZUM ZAHLUNGSVERKEHR:SEPA-Lastschriftmandat:Ich ermächtige die Würzburger Versicherungs-AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinKreditinstitut an, die von der Würzburger Versicherungs-AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
 Hinweis:Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es geltendabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der SEPA-Basislastschrifteinzug wird mir spätestens einen Kalendertag imVoraus unter Angabe der Fälligkeitstermine angekündigt. Zahlungsempfänger: Würzburger Versicherungs-AG, Gläubiger-Identifikations-nummer: DE30ZZZ00000030954, die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
 Name, Vorname des Kontoinhabers:* Straße und Hausnummer:* PLZ und Ort:*
 IBAN*
 3
 Für den Vertrag gelten die unter dem Begriff „Vertragsgrundlagen“ aufgeführten Bedingungen, soweit die entsprechenden Leistungenhier beantragt wurden. Sie erklären mit Ihrer Unterschrift, dass Ihnen rechtzeitig vor Antragstellung alle Vertragsbestimmungen einschließ-lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, dem Produktinformationsblatt und den Kundeninformationen nach der Verordnung überdie Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) in Textform zur Verfügung gestellt wurden. Sie können innerhalb von14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins Ihre Vertragserklärung widerrufen. Über das Widerrufsrecht werden Sie im Versicherungs-schein ausführlich informiert. Bewusst unwahre Angaben können den Versicherer gem. § 19 Versicherungsvertragsgesetz zum Vertragsrücktritt berechti-gen. Bitte lesen Sie unbedingt „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflicht-entbindungserklärung“. Sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages, deren Geltung Sie mit der nachfolgenden Unterschriftebenfalls bestätigen.
 VERTRAGSGRUNDLAGEN:Maßgebend sind der Antrag, der Versicherungsschein sowie je nach Deckungsumfang
 l Allgemeine Unfall-Versicherungs-Bedingungen (AUB 2011)
 l Besondere Bedingungen Basis 2011 (BB Basis 2011)
 l Besondere Bedingungen Plus 2011 (BB Plus 2011)
 l Besondere Bedingungen Exklusiv 2011 (BB Exklusiv 2011)
 l Progressive InvaliditätsstaffelnWICHTIGE HINWEISE:
 EINWILLIGUNG IN DIE ERHEBUNG UND VERWENDUNG VON GESUNDHEITSDATEN UND SCHWEIGEPFLICHTENTBIN-DUNGSERKLÄRUNG:
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2. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an Stellen außerhalb der Würzburger Versicherungs-AGDie Würzburger Versicherungs-AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung des Datenschutzes und der Daten-sicherheit.
 2.1 Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)Die Würzburger Versicherungs-AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder dietelefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nichtselbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach §203 StGBgeschützten Daten weitergegeben, benötigt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erfor-derlich für die anderen Stellen. Die Würzburger Versicherungs-AG führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorienvon Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die Würzburger Versicherungs-AG erheben, verarbeiten oder nutzen unterAngabe der übertragenen Aufgaben.
 Eine aktuelle Liste kann im Internet unter www.wuerzburger.com eingesehen oder bei dem Datenschutzbeauftragen der Würzburger Ver-sicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburger, email: [email protected] angefordert werden. Für dieWeitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Würzburger Versiche-rungs-AG Ihre Einwilligung.
 Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten an die in der Liste genannten Stellen übermittelt und dassdie Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Würzbur-ger Versicherungs-AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Würzburger Versicherungs-AG und sonstigerStellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
 2.2 Datenweitergabe an RückversicherungenUm die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Würzburger Versicherungs-AG Rückversicherungen einschalten, die das Risikoganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sieebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machenkann, ist es möglich, dass die Würzburger Versicherungs-AG Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vor-legt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendesRisiko handelt.
 Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Würzburger Versicherungs-AG aufgrund ihrer besonderen Sachkunde beider Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben Rückversicherungen die Absiche-rung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Würzburger Versicherungs-AG das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtigeingeschätzt hat. Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherun-gen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnungvon Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden.Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogeneGesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zweckenverwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch die Würzburger Versicherungs-AGunterrichtet.
 4
 Ort, Datum:* Unterschriften des Antragstellers/der versicherten Person(en):* Stand: 01.11.2015
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ErklärungZwischen dem Versicherungsmakler:
 OSD International GmbH & Co. KG, Im Martelacker 8, 79588 Efringen-Kirchen, Germany-nachfolgend kurz ‚Makler’ genannt-
 und Frau Herrn Firma
 Name: _______________________ Anschrift: ______________________________________________-nachfolgend kurz ‚Auftraggeber’ genannt-wird folgende Vereinbarung getroffen:
 Der Auftraggeber hat eigenständig von der Homepage des Maklers Tarifdokumente zu einerinternationalen Haftpflicht- und/oder Unfallversicherung heruntergeladen, er wurde weder vomMakler, noch von Dritten aquiriert. Er schliesst aus eigener Motivation eine internationaleHaftpflicht- und/oder Unfallversicherung des Anbieters BDAE ab. Der Makler hat ausdrücklichdarauf hingewiesen, dass er zur gewählten Versicherung keine Beratungsleistung anbietet. DerAuftraggeber hatte und hat die Möglichkeit, sich direkt beim Anbieter BDAE über das Produktberaten zu lassen. Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich auf folgende Dienstleistungen desMaklers:
 1. die ausführliche Risikobeurteilung und die Erstellung eines Kundenprofils anhand einer Bedarfsanalyse und die damit einhergehende Bedarfsermittlung
 2. die voll umfängliche Marktbeobachtung und Marktsondierung aufgrund der vom Kunden akzeptierten ausgeschlossenen Beratung
 3. die voll umfängliche Protokollierung der Beratung
 Der Auftraggeber bestätigt, dass Ihm sämtliche Beitrags- bzw. Tariftabellen, Leistungsübersichtenund die Versicherungsbedingungen des von ihm gewählten Tarifs vor Antragsstellung viaDownload von der Seite des Maklers zur Verfügung gestellt wurden. Der Auftraggeber hat dieseUnterlagen gelesen und verstanden. Er hatte genügend Zeit, die Angebote zu überprüfen undseine Entscheidung in jeder Hinsicht zu überdenken. Der Auftraggeber entbindet den Maklerhiermit von seiner Haftung im Sinne der vermittelten und beratenden Tätigkeit. DemAuftraggeber wurde die Visitenkarte des Maklers vor Antragsstellung (ggf. in elektronischerForm) überlassen. Die unten stehende Erklärung hat der Auftraggeber gelesen und verstanden.
 _______________________ _________________ _______________________Ort Datum Unterschrift Auftraggeber
 ERKLÄRUNG: Die OSD International GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass sie keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% am Kapital oder den Stimmrechten eines bestimmten Versicherungsunternehmens besitzt. Zusätzlich ist auch kein Versicherungsunternehmen in oben beschriebener Weise an der OSD International GmbH & Co. KG beteiligt. Die OSD International GmbH & Co. KG bestätigt zudem, dass sie nicht vertraglich verpflichtet ist, Versicherungsver-mittlungsgeschäfte ausschliesslich mit einem oder mehreren Versicherungsunternehmen zu tätigen. Die OSD International GmbH & Co. KG besitzt die gesetzlich vorgeschriebene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit den gesetzlich vorgegebenen Versicherungssummen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sitz: Efringen-Kirchen - Geschäftsführer: Steffen Dantz - Eingetragen beim Amtsgericht Freiburg i.Br.: HRA 704232 - Finanzamt Lörrach, USt.-ID: DE266496030 - Gemeinsamen Stelle im Sinne des § 11 a GewO: DIHK e.V. - Breite Straße 29 - 10178 Berlin - Registrierung gemäss § 11a GewO: D-LNF2-AAZ9E-10 - www.vermittlerregister.info - Zuständig: IHK Hochrhein-Bodensee, Schützenstr. 8, 78462 Konstanz - Schlichtungsstelle: Versicherungsombuds-mann e. V. - PF 080602 - D-10006 Berlin - Aufsichtsbehörde: BAFin - Graurheindorfer Str. 108 - D-53117 Bonn - Komplementärin: OSD Internional Verwal-tungs GmbH - Im Martealcker 8 - 79588 Efringen-Kirchen - Eingetragen beim Amtsgericht Freiburg i.Br. - HRB 713332 - Geschäftsführer: Steffen Dantz
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 | Produktinformationsblatt
 Produktinformationsblatt für die allgemeine Unfallversicherung (nach AUB 2011)
 Die folgenden Informationen zu Ihrem Versicherungsschutz in der Unfallver-sicherung sind nicht abschließend. Sie sollen Ihnen einen ersten Überblick verschaffen. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Daher bitten wir Sie die vollständigen Vertragsbestimmungen aufmerksam zu lesen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? Wir bieten Ihnen eine private Unfallversicherung an. Diese leistet
 Entschädigung weltweit und rund um die Uhr bei Unfällen, die Ihnen etwa im Haushalt, bei der Arbeit oder in der Freizeit zustoßen. Die ge-setzliche Unfallversicherung leistet hingegen nur bei Unfällen während der Arbeitszeit bzw. des Schulbesuches oder auf dem direkten Hin- bzw. Rückweg zur Arbeitsstelle/Schule. Sie können bei uns zwischen den Pro-duktlinien Basis, Plus und Exklusiv wählen, wobei die Variante Exklusiv den umfangreichsten Versicherungsschutz bietet.
 Grundlage der privaten Unfallversicherung sind die Allgemeinen Unfall-Versicherungs-Bedingungen (AUB 2011), die Besonderen Bedingungen, sowie alle weiteren im Antrag genannten Bedingungen und Vereinba-rungen, soweit sie für das gewählte Produkt anwendbar sind.
 2. Was ist versichert? Wir bieten Versicherungsschutz gegen Unfälle. Ein Unfall liegt etwa
 vor, wenn Sie und/oder eine andere, im Antrag genannte versicherte Person, sich verletzen, weil Sie stolpern, ausrutschen, stürzen oder Ähnliches oder von anderen verletzt werden. Der Unfallversicherungs-schutz kann je nach Inhalt des Versicherungsvertrages bestimmte Leistungsarten umfassen, z.B.:
 Invaliditätsleistung: Hiermit ist die dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit gemeint. Die Höhe der Kapitalleistung richtet sich nach der vereinbarten Versicherungssum-me und dem eingetretenen Invaliditätsgrad.
 Unfallrente: Diese wird lebenslang gezahlt, sofern ein festgestellter Invaliditätsgrad von mindestens 50% vorliegt. Sie kann ergänzend oder unabhängig zur Invaliditätsleistung vereinbart werden.
 Todesfall-Leistung: Stirbt die versicherte Person aufgrund eines Unfall-ereignisses innerhalb eines Jahres an den Unfallfolgen, stellen wir den Hinterbliebenen die vereinbarte Versicherungssumme zur Verfügung.
 Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld: Ist infolge eines Unfalles eine vollstationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich, zahlen wir bis zu zwei Jahre für jeden Kalendertag das vereinbarte Krankenhaustagegeld. Ein Genesungsgeldanspruch besteht, sobald die versicherte Person aus der vollstationären Behandlung entlassen wurde und ein Anspruch auf Krankenhaustagegeld bestand. Diese Leistung erbringen wir für die gleiche Anzahl von Kalendertagen, für die wir Krankenhaustagegeld leisten, längstens jedoch für 100 Tage.
 Übergangsleistung: Mit dieser Leistungsart bieten wir Schwerverletzten schnelle Hilfe, etwa um eine umfangreiche Heilbehandlung zu finan-zieren.
 Tagegeld: Wenn die versicherte Person unfallbedingt in ihrer Arbeits-fähigkeit beeinträchtigt und in ärztlicher Behandlung ist, zahlen wir in Abhängigkeit des festgestellten Grades der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung das vereinbarte Tagegeld für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens für ein Jahr vom Unfalltag an gerechnet.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 1 und 2 in den AUB 2011.
 3. Was ist nicht versichert? Wir bieten im Rahmen der Unfallversicherung keinen Versicherungs-
 schutz für Krankheiten und Abnutzungserscheinungen (z.B. Rückenlei-den). Auch übernehmen wir in der Regel keine Heilbehandlungskosten, da diese Gegenstand der Krankenversicherung sind.
 Des Weiteren bieten wir keinen Versicherungsschutz insbesondere für Unfälle infolge einer Straftat oder Unfälle die unmittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.
 Einzelheiten und weitere Ausschlüsse entnehmen Sie bitte Ziffer 5 in den AUB 2011.
 4. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? Die Höhe Ihres Beitrages können Sie dem Antrag entnehmen. Ändern
 sich Angaben im Antrag, kann sich auch der Beitrag ändern. Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins fällig. Die Folgebeiträge sind zu dem im Versicherungsschein genannten Termin zu zahlen. Die Beiträge können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich entrichtet werden. Sofern Sie ein Lastschriftverfahren wünschen, sorgen Sie bitte für ausreichende Deckung auf Ihrem Kon-to. Eine schuldhafte, unpünktliche Zahlung des ersten Beitrages führt dazu, dass Ihr Versicherungsschutz erst zum Zeitpunkt der Beitragszah-lung beginnt. Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie mit der Zahlung im Rückstand sind. Die unpünktliche Zahlung eines Folgebeitrages führt nach einer mindestens zweiwöchigen Zahlungs-
 frist zum Verlust Ihres Versicherungsschutzes. Auch können wir nach Fristablauf den Vertrag kündigen.
 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziffern 10 und 11 in den AUB 2011.
 5. In welchen Fällen entfällt der Versicherungsschutz? Insbesondere Unfälle ausgelöst durch Trunkenheit oder Drogenkonsum
 und Bandscheibenschäden sind nicht versichert. Nur einen Teil der vereinbarten Leistung erhalten Sie, sofern Krankheiten oder Gebrechen die Unfallfolgen verstärkt haben (Mitwirkungsanteil).
 Die vollständigen Informationen hierzu lesen Sie bitte in den Ziffern 3, 5, 8, 11.3.3 und 13 in den AUB 2011 nach.
 6. Was müssen Sie bei Vertragschluss beachten? Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und
 vollständig. Sollten Sie dies nicht tun, können wir uns vorzeitig von dem Vertrag lösen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenen-falls können wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 13 in den AUB 2011.
 7. Was haben Sie während der Vertragslaufzeit zu beachten? Überprüfen Sie bitte Ihren Vertrag von Zeit zu Zeit, ob der gewählte Ver-
 sicherungsumfang und die Versicherungssummen noch ausreichend sind. Ihre Berufstätigkeit beeinflusst das Unfallrisiko dem Sie ausge-setzt sind ganz entscheidend, da Ihr Versicherungsbeitrag aufgrund Ihres Berufes kalkuliert wird. Deshalb sind Sie verpflichtet uns einen Berufswechsel unverzüglich anzuzeigen, damit der Beitrag angepasst werden kann. Sollten Sie dies versäumen, können wir im Schadenfall die Leistungen kürzen.
 Einzelheiten finden Sie unter Ziffer 6.3 in den AUB 2011.
 8. Was ist bei einem Unfall zu tun? Sie müssen unverzüglich einen Arzt aufsuchen und dessen Anwei-
 sungen Folge leisten, um die Unfallfolgen möglichst gering zu halten. Außerdem sind wir sofort zu informieren. Im Falle eines Todes infolge eines Unfalles sind wir innerhalb von 48 Stunden zu benachrichtigen. Missachten Sie diese Verpflichtungen gefährden Sie Ihren Versiche-rungsschutz.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 in den AUB 2011.
 9. Ab wann und für wie lange haben Sie Versicherungsschutz? Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
 gegebenen Zeitpunkt, sofern Sie Ihren Beitrag rechtzeitig zahlen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, so verlängert sich Ihr Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr, sofern Sie uns nicht spätestens drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit eine Kündigung in Textform zukommen lassen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. In diesem Fall muss uns Ihre Kündigung drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertrags-laufzeit oder jedes darauf folgenden Jahres zugehen.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10 in den AUB 2011.
 10. Was müssen Sie tun, um Ihren Vertrag zu beenden? In Ergänzung zu den unter Ziffer 9 dieses Blattes beschriebenen Kün-
 digungsmöglichkeiten können Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10.4 in den AUB 2011.
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 VVG
 -Info
 V 0
 3.15
 Kundeninformationen nach der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
 Informationen zum Versicherungsunternehmen
 1. Identität, ladungsfähige Anschrift des Versicherers und zuständige Aufsichts-behörde
 Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG, eine Aktiengesellschaft deut-schen Rechts.Würzburger Versicherungs-AGBahnhofstraße 1197070 Würzburg, DeutschlandTelefon: +49 931 2795-0Telefax: +49 931 2795-291www.wuerzburger.comHandelsregister: Sitz Würzburg, HR Würzburg B 3500Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ronald FrohneVorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vorsitzender), Timo Hertweck
 Die Würzburger Versicherungs-AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesan-stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel. +49 (0) 228 4108-0, Internet: www.bafin.de. Sollten Sie mit einer Entscheidung oder Verhaltensweise unsererseits nicht einverstanden sein und hat auch eine Beschwerde an unseren Vorstand keine Abhilfe geschaffen, können Sie sich über eine Petition an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem Rechtsweg geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.
 2. Hauptgeschäftstätigkeit des VersicherersDie Hauptgeschäftstätigkeit der Würzburger Versicherungs-AG ist der Betrieb der Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte.
 3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o. ä.Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o. ä.
 Informationen zur angebotenen Leistung
 4. Wesentliche Merkmale der VertragsbestimmungenGrundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatzbe-dingungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getrof-fene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den Geltungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, Versicherungsschein und eventueller Nachträge. Einzelheiten zu den Vertrags-grundlagen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
 5. Wesentliche Merkmale der VersicherungsleistungDie versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschä-digung erfolgt danach binnen zwei Wochen. Einzelheiten zu den versicherten Leistungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
 6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen ge-wählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge. Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Pro-duktinformationsblatt.
 7. Zusätzlich anfallende KostenEs fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahnge-bühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekom-munikations- oder Mobilfunkanbieters.
 8. Zahlung und ErfüllungDer erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Wider-rufrechts sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie (Erstprämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbe-ginns. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
 9. Gültigkeitsdauer des Angebots- bzw. AntragsdokumentsDie zur Verfügung gestellten Angebots- und Antragsdokumente sind zeitlich unbefristet gültig.
 Informationen zum Versicherungsvertrag
 10. Zustandekommen des VertragesDer Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklä-rungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im Wege des Fernabsatzgesetzes (per Telefon, per Internet) zustande kommt, Ihre diesbezügliche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versicherungs-schein. Sie sind 14 Tage an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist). Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.
 Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG11. WiderrufsrechtSie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels eindeutiger Erklärung in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenordnung und diese Belehrung jeweils in Text-form erhalten haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.Der Widerruf ist zu richten an: WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg. Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 0931/2795-290.Einen Widerruf per E-Mail richten Sie bitte an folgende Adresse: [email protected] Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
 Besondere HinweiseIhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Ende der Widerrufsbelehrung.
 12. VertragslaufzeitDie mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der Versiche-rungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns späte-stens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsvertrages die Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer mit Ablauf des letzten Tages der Vertragszeit endet.13. Beendigung des VertragesDer beantragte Versicherungsschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nachstehend auf:Kündigung nach SchadenNach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit den vom Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zu kündigen. Sie können nicht für einen späteren Zeitpunkt als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.Kündigung durch unsAuch wir können unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsvertrag kündigen. Bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten, nach Risikoerhö-hung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften, bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie, bei Verletzung einer Obliegenheit, nach Eintritt eines Versicherungsfalles oder bei Gefahrerhöhung können wir den Vertrag kündigen.Kündigung bei Beitragserhöhungen oder Minderung des Versicherungsschutzes ohne AusgleichErhöhen wir aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, können Sie den be-treffenden Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. Gleiches gilt, wenn wir aufgrund einer Anpassungsklausel den Umfang des Versicherungsschutzes vermindern, ohne die Prämie entspre-chend herabzusetzen. Bitte beachten Sie für die oben genannten Punkte, dass eine etwaige Kündigung grundsätzlich in Schriftform gegenüber der Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291; E-Mail: [email protected] zu erfolgen hat. Entscheidend für die Rechtzeitig-keit ist das Datum des Poststempels.14. Anwendbares RechtDer betreffende Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.15. SpracheFür die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie für die während der Laufzeit dieses Vertrages zu führende vertragliche Kommunikation gilt die deutsche Sprache.16. Beschwerde- und RechtsbehelfsverfahrenDie Würzburger Versicherungs-AG ist Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. Sie können deshalb das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
 Anschriften:Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: [email protected], Web: www.versicherungsombudsmann.de
 Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22,10052 Berlin, Web: www.pkv-ombudsmann.de
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 Allgemeine Unfall-Versicherungs-Bedingungen (AUB 2011)
 Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein. Wir als Versicherer erbringen die ver-traglich vereinbarten Leistungen.
 Der Versicherungsumfang1. Was ist versichert?2. Welche Leistungsarten können vereinbart werden?2.1 Invaliditätsleistung2.2 Übergangsleistung2.3 Tagegeld2.4 Krankenhaustagegeld2.5 Genesungsgeld2.6 Todesfallleistung2.7 Unfallrente2.8 Kosmetische Operationen2.9 Bergungskosten/Unfallservice2.10 Kurkostenbeihilfe2.11 Sofortleistung bei Schwerverletzung3. Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder Gebrechen?4. entfällt5. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?6. Was müssen Sie
 – bei vereinbartem Kinder-/Erwachsenen-Tarif– bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beach-
 ten?
 Der Leistungsfall7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?9. Wann sind die Leistungen fällig?
 Die Versicherungsdauer10. Wann beginnt und wann endet der Vertrag? Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?
 Der Versicherungsbeitrag11. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?
 Weitere Bestimmungen12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen
 zueinander?13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?14. entfällt15. Wann verjähren Ansprüche aus dem Vertrag?16. Welches Gericht ist zuständig?17. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?18. Welches Recht findet Anwendung?19. Wann und warum können wir Änderungen im Bedingungswerk
 vornehmen?
 Der Versicherungsumfang
 1. Was ist versichert?1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten
 Person während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich
 von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) un-freiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.
 1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule– ein Gelenk verrenkt wird oder– Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen
 werden.1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziff.
 3), sowie die Ausschlüsse (Ziff. 5) weisen wir hin. Sie gelten für alle Leistungsarten.
 2. Welche Leistungsarten können vereinbart werden? Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Fol-
 genden oder in zusätzlichen Bedingungen beschrieben. Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versi-
 cherungssummen ergeben sich aus dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.
 2.1 Invaliditätsleistung2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten
 Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann.
 Die Invalidität ist– innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und – innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt
 schriftlich festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden.
 2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.
 2.1.2 Art und Höhe der Leistung:2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Grundversi-
 cherungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität.2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend
 genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:
 Arm 70 % Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % Hand 55 % Daumen 20 % Zeigefinger 10 % anderer Finger 5 % Bein bis über der Mitte des Oberschenkels 70 % Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % Bein bis unterhalb des Knies 50 % Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % Fuß 40 % große Zehe 5 % andere Zehe 2 % Auge 50 % Gehör auf einem Ohr 30 % Geruchssinn 10 % Geschmackssinn 5 % Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der
 entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit mehrerer Körperteile
 (z.B. Hand und Finger; Fuß und Bein) der gleichen Extremität, ist bei der Bemessung des Invaliditätsgrades vom übergeordneten Körper-teil (Handwert und nicht Fingerwert) auszugehen. Eine Addition der Prozentwerte des Invaliditätsgrades der betroffenen Körperteile der gleichen Extremität erfolgt nicht. Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt dies entsprechend.
 2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invalidi-tätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind aus-schließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
 2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk-tionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziff. 2.1.2.2.1 und Ziff. 2.1.2.2.2 zu bemessen.
 2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beein-trächtigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermit-telten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Dies gilt jedoch nicht für Ziff. 2.1.2.2.1. Mehr als 100% werden jedoch nicht berücksichtigt.
 2.1.2.3 entfällt2.1.2.4 Stirbt die versicherte Person
 – aus unfallfreier Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
 – gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall,
 und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.
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 2.2 Übergangsleistung2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der ver-
 sicherten Person ist im beruflichen oder außerberuflichen Bereich unfallbedingt– nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet
 und– ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
 noch um mindestens 50% beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs Monate ununterbro-
 chen bestanden. Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalles unter Vorlage eines ärztlichen Attestes bei uns geltend gemacht worden.
 2.2.2 Art und Höhe der Leistung: Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten Versiche-
 rungssumme gezahlt. Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 2.3 Tagegeld2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person ist unfallbedingt
 – in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und– in ärztlicher Behandlung.
 2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung: Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme be-
 rechnet. Es wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung abgestuft. Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt.
 2.4 Krankenhaustagegeld2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalles in medizi-
 nisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung. Kuren, Rehabili-tationsmaßnahmen sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungs-heimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.
 2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung: Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versiche-
 rungssumme für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerech-net.
 2.5 Genesungsgeld2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung ent-
 lassen worden und hatte Anspruch auf Krankenhaustagegeld nach Ziff. 2.4.
 2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung: Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
 summe für die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaustagegeld leisten, Iängstens jedoch für 100 Tage.
 2.6 Todesfallleistung2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres
 gestorben. Auf die besonderen Pflichten nach Ziff. 7.5 weisen wir hin.2.6.2 Höhe der Leistung: Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
 summe gezahlt.
 2.7 Unfallrente2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer körper-
 lichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) mindestens zu 50% (Invaliditätsgrad) beeinträchtigt.
 2.7.2 Art und Höhe der Leistung: Die Unfallrente zahlen wir
 – in Abhängigkeit vom festgestellten Invaliditätsgrad und– unabhängig vom Lebensalter der versicherten Person
 in der Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.2.7.2.1 Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind der Grad der
 unfallbedingten Invalidität (Invaliditätsgrad) und die vereinbarte Versicherungssumme für Unfallrente für den entsprechenden Inva-liditätsgrad.
 2.7.2.1.1 Der Invaliditätsgrad bemisst sich nach den Grundsätzen der Ziffern 2.1.2.2.1 bis 2.1.2.2.4. Sie und wir sind gemäß Ziffer 9.4 berechtigt den Invaliditätsgrad jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Voll-endung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre.
 2.7.2.1.2 Eventuell zu Ziffer 2.1.2.2 vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln, besondere Gliedertaxen für bestimmte Berufsgruppen oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditätsfall bleiben für die Unfallrente unbe-rücksichtigt.
 2.7.2.2 Die Unfallrente wird rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat, geleistet. Sie wird monatlich im Voraus bis zum Ende des Monats gezahlt, in dem
 2.7.2.2.1 die versicherte Person stirbt oder2.7.2.2.2 wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 2.7.2.1 vorgenommene
 ärztliche Bemessung ergeben hat, dass der Grad der Invalidität unter 50% bzw. unter den Invaliditätsgrad, für den die Unfallrente vereinbart gilt, gesunken ist.
 2.8 Kosmetische Operationen2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung:2.8.1.1 Die Körperoberfläche der versicherten Person ist durch den Unfall
 derart beschädigt oder verformt, dass nach Abschluss der Heilbe-handlungen das äußere Erscheinungsbild der versicherten Person dauernd beeinträchtigt ist.
 2.8.1.2 Die versicherte Person hat sich nach dem Unfall einer kosmetischen Operation unterzogen. Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes der versicherten Person zu beheben.
 2.8.1.3 Die kosmetische Operation und die klinische Behandlung erfolgt innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei Unfällen von Min-derjährigen jedoch spätestens vor Vollendung des 21.Lebensjahres.
 2.8.1.4 Hat ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, wird der zu zahlende Betrag um diese Vorleistung gekürzt. Dies gilt insbesondere für die Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leis-tungsträgers. Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 2.8.2 Art und Höhe der Leistung:2.8.2.1 Es wird Ersatz geleistet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
 summe für nachgewiesene– Arztkosten und sonstige Operationskosten;– notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in
 einem Krankenhaus;2.8.2.2 Kein Ersatz wird geleistet für Zahnbehandlungs- und Zahnersatzko-
 sten. 2.8.2.3 Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und Ge-
 nussmittel, für Bade- und Erholungsreisen sowie für Krankenpflege, soweit nicht die Hinzuziehung von beruflichem Pflegepersonal ärztlich angeordnet wurde.
 2.8.2.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwen-dung.
 2.9 Bergungskosten/Unfallservice2.9.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten.2.9.2 Art und Höhe der Leistung: Wir übernehmen bis zur vereinbarten Versicherungssumme Kosten-
 ersatz für folgende Leistungen:2.9.2.1 Ersatz der Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von
 öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungs-diensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. Die Kosten werden auch dann ersetzt, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war.
 2.9.2.2 Beschaffung/Bereitstellung von Informationen über die Möglichkeit ärztlicher Versorgung und Herstellung der Verbindung zwischen dem Hausarzt der versicherten Person und dem behandelnden Arzt oder Krankenhaus.
 2.9.2.3 Ersatz der Kosten für den Transport des Verletzten in das nächste Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch not-wendig und ärztlich angeordnet.
 2.9.2.4 Ersatz des Mehraufwandes bei der Rückkehr des Verletzten zu sei-nem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche An-ordnungen zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren.
 2.9.2.5 Ersatz der zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten bei einem Urlaub im Ausland für mitreisende minderjährige Kinder und dem mitreisenden Partner der versicherten Person.
 2.9.2.6 Ersatz der Kosten für die Überführung zum ständigen Wohnsitz im Todesfall im Inland. Bei Todesfall im Ausland Ersatz der Kosten für die Überführung zum ständigen Wohnsitz oder Ersatz der Kosten für die Bestattung im Ausland.
 2.9.2.7 Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, oder eine Entschädi-gung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor, und es kann der Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungsträgers. Be-streitet ein anderer Ersatzpflichtiger schriftlich seine Eintrittspflicht, so erfolgt insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Ver-trages. Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person haben alles ihnen Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, um dazu beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere Versicherer verfolgt werden können.
 2.9.2.8 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 2.9.2.9 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwen-dung.
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 2.10 Kurkostenbeihilfe2.10.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person tritt nach einer durch das Unfallereignis
 hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen eine medizinisch notwendige Kur- oder Rehabilitationsmaßnahme von mindestens drei Wochen Dauer an. Diese Kur- oder Rehabilitati-onsmaßnahme muss innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, angetreten werden und ist durch ein fachärztliches Attest nachzuweisen.
 2.10.2 Art und Höhe der Leistung:2.10.2.1 Wir übernehmen nachgewiesene, von der versicherten Person selbst
 getragene Kurkosten bis zur vereinbarten Versicherungssumme für ärztliche Behandlung, Arznei- und Heilmittel (z.B. Bäder, Massagen und Krankengymnastik) sowie die Aufwendungen für Kurtaxe, Un-terkunft und Verpflegung.
 2.10.2.2 Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, oder eine Entschädi-gung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor, und es kann der Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungsträgers.
 2.10.2.3 Die Leistung kann für jeden Unfall nur einmal in Anspruch genom-men werden.
 2.10.2.4 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 2.10.2.5 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwen-dung.
 2.11 Sofortleistung bei Schwerverletzung (Invaliditätsvorschuss) 2.11.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person ist durch einen Unfall schwer verletzt worden.
 Eine schwere Verletzung liegt vor bei:– Querschnittslähmung nach Schädigung des Rückenmarks– Amputation eines Armes oder einer Hand– Amputation eines Beines oder eines Fußes– Verbrennungen 2. oder 3. Grades von mehr als 30% der Körpero-
 berfläche Schädel-Hirn-Verletzung mit zweifelsfrei nachgewiesener Hirn-
 prellung (Contusion) 2. oder 3. Grades– Erblindung auf beiden Augen– Schwere Mehrfachverletzungen– Gewebe zerstörende Schäden an zwei inneren Organen oder– Brüche langer Röhrenknochen an zwei unterschiedlichen Glied-
 maßenabschnitten– Kombination aus mindestens zwei der folgenden Verletzungen: – Gewebe zerstörender Schaden eines inneren Organs, – Bruch eines langen Röhrenknochens, – Bruch des Beckens, – Bruch der Wirbelsäule
 2.11.2 Art und Höhe der Leistung:2.11.2.1 Wir zahlen die für die versicherte Person vereinbarte Versicherungs-
 summe für Todesfallleistung als Invaliditätsvorschuss, sofern der Tod nicht innerhalb von 72 Stunden nach dem Unfall eintritt.
 2.11.2.2 Die Höhe der Leistung ist auf maximal 6.000 EUR begrenzt, sofern keine abweichende Vereinbarung besteht.
 2.11.2.3 Diese Leistung (Invaliditätsvorschuss) wird mit einer späteren Inva-liditätsleistung verrechnet.
 2.11.2.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwen-dung.
 2.11.2.5 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen? Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten
 oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Ge-sundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich – im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades,– im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen
 anderen Fällen die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebre-
 chens. Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25%, unterbleibt jedoch die Minderung.
 4. entfällt
 5. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseins-
 störungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ver-ursacht waren.
 5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.
 5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-kriegsereignisse verursacht sind.
 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegs-ereignissen betroffen wird.
 Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält.
 Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA.
 5.1.4 Unfälle der versicherten Person– als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als
 sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;– bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruf-
 lichen Tätigkeit;– bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
 5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtver-anstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten be-teiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.
 5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verurs-acht sind.
 5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:5.2.1 Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Or-
 ganen und Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag
 fallendes Unfallereignis nach Ziff. 1.3 die überwiegende Ursache ist.5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.5.2.3 Gesundheitsschädigungen durch HeiImaßnahmen oder Eingriffe am
 Körper der versicherten Person. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder
 Eingriffe, auch strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall nach Ziff. 1.3 veranlasst waren.
 5.2.4 Infektionen.5.2.4.1. Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
 – durch Insektenstiche oder -bisse oder– durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverlet-
 zungen verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später
 in den Körper gelangten.5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für
 – Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für– Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverlet-
 zungen nach Ziff. 1.3, die nicht nach Ziff. 5.2.4.1 ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten.
 5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziff. 5.2.3 Satz 2 entsprechend.
 5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.
 Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalles das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausge-schlossen bleiben Vergiftungen durch Nahrungsmittel.
 5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
 5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn durch ein unter diesen
 Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziff. 1.3 die überwiegende Ursache ist.
 6. Was müssen Sie bei vereinbartem Kinder-/Erwachsenen-Tarif und bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?
 6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres im Sinne von Ziff. 10.3, in
 dem das nach dem Kinder-Tarif versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versi-cherungssummen. Danach gilt der zu diesem Zeitpunkt gültige Tarif für Erwachsene. Sie haben jedoch folgendes Wahlrecht:– Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versi-
 cherungssummen entsprechend.– Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen bei und wir
 berechnen einen entsprechend höheren Beitrag.6.1.2 Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren. Teilen Sie
 uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn des neuen Versicherungsjahres im Sinne von Ziff. 10.3 mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der ersten Wahlmöglichkeit fort.
 6.2 Umstellung des Erwachsenen-Tarifs6.2.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres im Sinne von Ziff. 10.3, in
 dem die versicherte Person das 55. bzw. das 60. Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungs-summen. Ab dem 55. bzw. 60. Lebensjahr führen wir den Versiche-rungsvertrag mit den bisherigen Versicherungssummen gegen einen Beitragszuschlag von jeweils 10% fort.
 6.2.2 Über die Umstellung werden wir Sie rechtzeitig informieren. Sie haben jedoch die Möglichkeit, innerhalb von zwei Monaten nach
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 Beginn des neuen Versicherungsjahres zu erklären, dass Sie den Versicherungsschutz zum bisherigen Beitrag mit entsprechend re-duzierten Versicherungssummen fortführen möchten.
 6.3 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung6.3.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages hängen
 maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der versi-cherten Person ab. Grundlage für die Bemessung der Versicherungs-summen und Beiträge ist unser geltendes Berufsgruppenverzeichnis.
 Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicher-ten Person müssen Sie uns daher unverzüglich mitteilen. Pflicht-wehrdienst, Zivildienst oder militärische Reserveübungen fallen nicht darunter.
 6.3.2 Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zum Zeit-punkt der Änderung gültigen Tarif niedrigere Versicherungssum-men, gelten diese nach Ablauf eines Monats ab der Änderung. Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald uns Ihre Erklärung zugeht, spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der Änderung.
 Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl für be-rufliche als auch für außerberufliche Unfälle, sofern nichts anderes vereinbart gilt.
 6.3.3 Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei erhöhtem oder gesenktem Beitrag wei-ter, sobald uns Ihre Erklärung zugeht.
 Der Leistungsfall
 7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir
 unsere Leistung nicht erbringen. Bitte beachten Sie unbedingt die Fristen für die Beantragung der je-
 weiligen Leistungsarten gemäß Ziff. 2. In ggf. zusätzlich vereinbarten Besonderen Bedingungen oder Zusatzbedingungen können weitere oder abweichende Fristen geregelt sein.
 7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbei-führt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrich-ten.
 7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicher-te Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurück-senden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden.
 7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten ein-schließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.
 7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-rungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
 7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stun-den zu melden, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt war.
 Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.
 8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? Wird eine Obliegenheit nach Ziff. 7 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie
 Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir be-
 rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.
 Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versi-cherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
 Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vorver-traglichen Anzeigepflicht ausüben.
 9. Wann sind die Leistungen fällig?9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditäts-
 anspruch innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der
 Invalidität notwendig ist. Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungs-
 anspruchs entstehen, übernehmen wir – bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe,– bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten Summe,– bei Tagegeld bis zu 1 Tagegeldsatz,– bei Krankenhaustagegeld bis zu 1 Krankenhaustagegeldsatz.
 Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.
 9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
 9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zah-len wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse.
 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer ver-einbarten Todesfallsumme beansprucht werden.
 9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, läng-stens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ver-längert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss– von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Lei-
 stungspflicht nach Ziff. 9.1,– von Ihnen vor Ablauf der Frist ausgeübt werden.
 Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5% jährlich zu verzinsen.
 9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Beschei-nigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit.
 Die Versicherungsdauer
 10. Wann beginnt und wann endet der Vertrag? Wann ruht der Versi-cherungsschutz bei militärischen Einsätzen?
 10.1 Beginn des Versicherungsschutzes Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
 angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von Ziff. 11.2 zahlen.
 10.2 Dauer und Ende des Vertrages Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
 abgeschlossen. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
 der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns späte-stens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsdau-er eine Kündigung zugegangen ist.
 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie oder wir den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-rungsjahres zugegangen sein.
 10.3 Versicherungsjahr Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
 Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver-kürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Ver-tragsablauf sind jeweils ganze Jahre.
 10.4 Kündigung nach Versicherungsfall Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn
 wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Lei-stung erhoben haben.
 Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.
 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam.
 Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem spä-teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des laufenden Versi-cherungsjahres wirksam wird.
 Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
 10.5 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft,
 sobald sie Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zuge-gangen ist.
 Der Versicherungsbeitrag
 11. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?
 11.1 Beitrag und Versicherungsteuer Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die
 Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.11.2 Zahlung und Folgen verspäteter ZahIung/Erster Beitrag11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung Der erste Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versicherungs-
 scheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein ange-gebenen Versicherungsbeginn. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
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 11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
 späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
 11.2.3 Rücktritt Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Ver-
 trag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
 11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt
 fällig.11.3.2 Verzug Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
 Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
 Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückstän-digen Beträge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.
 Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.
 11.3.3 Kein Versicherungsschutz Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
 Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-cherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden.
 11.3.4 Kündigung Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
 Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen haben.
 Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Mo-nats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Ver-sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
 11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
 Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag ein-gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
 Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht einge-zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-forderung erfolgt.
 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Ein-zugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform auf-gefordert worden sind.
 11.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht
 etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestan-den hat.
 11.6 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und
 – Sie bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht voll-endet hatten,
 – die Versicherung nicht gekündigt war und – Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verurs-
 acht wurde, gilt Folgendes:11.6.1 Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versi-
 cherungssummen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres beitrags-frei weiter geführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.
 11.6.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsneh-mer, wenn nichts anderes vereinbart ist.
 Weitere Bestimmungen
 12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Per-sonen zueinander?
 12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegen-heiten verantwortlich.
 12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfol-ger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.
 12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zu-stimmung weder übertragen noch verpfändet werden.
 13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
 Umstände Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen
 bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-ßen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss aus-zuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
 Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerheb-lichen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.
 Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln las-sen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
 13.2 Rücktritt13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen
 Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzu-treten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
 Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.
 13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir
 den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
 Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-gepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
 13.2.3 Folgen des Rücktritts Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir
 den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
 Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
 13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung13.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung weder
 auf Vorsatz, noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
 Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-rung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträg-lich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
 Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflicht-verletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefah-rumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-sen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-ten.
 13.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
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 Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
 Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schrift-lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsan-passung berechtigt, Kenntnis erlangen.
 Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform kün-digen.
 13.4. Anfechtung Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
 bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
 14. entfällt
 15. Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?15.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
 15.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.
 16. Welches Gericht ist zuständig?16.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich
 die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 16.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Ge-richt erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.
 17. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?
 17.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
 17.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-nügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung Ihres Namens.
 18. Welches Recht findet Anwendung? Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
 19. Wann und warum können wir Änderungen im Bedingungswerk vornehmen?
 19.1 Einzelne Bedingungen können wir mit Wirkung für bestehende Versicherungsverträge ändern, ergänzen oder ersetzen,– wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die
 diese Bedingungen betrifft oder auf der diese beruhen,– bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen
 oder geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung,– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für un-
 wirksam erklärt oder– wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese
 Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit dem geltenden Recht nicht vereinbar beanstandet und uns zur Abänderung auffordert und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schließende Vertragslücke entstanden ist und das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in nicht unbedeutendem Maße gestört wird.
 Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:– Umfang des Versicherungsschutzes,– Deckungsausschlüsse,– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
 19.2 Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen müssen wir Ihnen schriftlich bekannt geben und Inhalt und Grund der Änderung erläutern. Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe in Textform widersprechen. Hie-rauf weisen wir Sie bei der Bekanntgabe ausdrücklich hin. Zur Wah-rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.
 19.3 Die geänderten Bedingungen dürfen Sie als unseren Versicherungs-nehmer als einzelne Regelung und im Zusammenwirken mit an-deren Bedingungen des Vertrages nicht schlechter stellen als die ursprüngliche Regelung.
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 Besondere Bedingungen Basis 2011(BB Basis 2011)
 Die folgenden Besonderen Bedingungen Basis 2011 sind nur Vertragsbe-standteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.
 Sie gelten zusätzlich bzw. als Erweiterung zu den AUB 2011.
 Abweichungen zu den AUB 2011
 A. Erweiterungen des Unfallbegriffes1. Rettungsmaßnahmen 2. Ertrinken und Ersticken3. Erfrieren4. Flüssigkeits- , Nahrungsmittel- oder Sauerstoffentzug5. Tauchtypische Gesundheitsschäden und Druckkammerkosten
 B. Leistungserweiterungen6. Anmeldung zur Geltendmachung der Invalidität7. Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld8. Todesfallleistung9. Kosmetische Operationen10. Bergungskosten/Unfallservice11. Kurkostenbeihilfe
 C. Erweiterungen Versicherungsschutz12. Bewusstseinstörungen13. Passives Kriegsrisiko (Vorsorgeversicherung)14. Heilmaßnahmen15. Vergiftungen durch Gase und Dämpfe16. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden17. Vergiftungen bei Kindern18. Folgen psychischer und nervöser Störungen
 D. Ergänzende Bestimmungen zu den Obliegenheiten19. Meldefrist bei Unfalltod20. Anmeldung von Unfällen
 E. Änderung der Lebenssituation21. Arbeitslosigkeit22. Arbeitsunfähigkeit
 F. Garantien23. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen24. Leistungsgarantie gegenüber den Empfehlungen des Arbeitskreises
 EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation25. Innovationsgarantie
 Abweichungen zu den AUB 2011
 A. Erweiterungen des Unfallbegriffes (Ziff. 1 AUB 2011)
 1. Rettungsmaßnahmen (Ziff. 1.3 AUB 2011) In Ergänzung zu Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten Gesundheitsschädigungen,
 die der Versicherte bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei Bemü-hungen zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen erleidet, als unfreiwillig erlitten und sind in die Unfallversicherung eingeschlossen.
 2. Ertrinken und Ersticken (Ziff. 1.3 AUB 2011) Als Unfallereignis im Sinne der Ziffer 1.3 AUB 2011 gilt auch der Ertrin-
 kungs- oder Erstickungstod unter Wasser.
 3. Erfrieren (Ziff. 1.3 AUB 2011) Als Unfallereignis im Sinne von Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten auch Ge-
 sundheitsschäden durch Erfrierungen.
 4. Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- oder Sauerstoffentzug (Ziff. 1.3 AUB 2011)
 Als Unfallereignis im Sinne der Ziffer 1.3 AUB 2011 gilt auch der Tod als Folge eines unfreiwilligen Entzugs von Flüssigkeit, Nahrungsmitteln oder Sauerstoff.
 5. Tauchtypische Gesundheitsschäden und Druckkammerkosten (Ziff. 1.3 AUB 2011)
 5.1 In Abänderung von Ziffer 1.3 AUB 2011 erstreckt sich der Versiche-rungsschutz auch auf tauchtypische Gesundheitsschäden, wie z.B. Cais-sonkrankheit oder Trommelfellverletzung, die die versicherte Person beim Tauchen erleidet ohne dass ein Unfallereignis, d.h. ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis eingetreten sein muss.
 5.2 Bei einer unfallbedingten Dekompressionskrankheit (Caissonkrankheit) Typ I und II einschließlich einer notwendigen Druckkammerbehand-lung werden die hierfür entstandenen Therapiekosten erstattet. Eine Kostenerstattung erfolgt auch dann, wenn die gültigen Regeln für das Tauchen und Dekomprimieren vorsätzlich oder fahrlässig missachtet wurden. Die Kostenübernahme erfolgt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für Bergungskosten/Unfallservice, sofern nicht
 ein anderer Kostenträger für die Behandlung eintritt. Leistet ein an-derer Kostenträger nur für einen Teil der Kosten, so wird der fehlende Restbetrag anteilsmäßig bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-summe für Bergungskosten/Unfallservice übernommen.
 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 B. Leistungserweiterungen (Ziff. 2 AUB 2011)
 6. Anmeldung zur Geltendmachung der Invalidität (Ziff. 2.1.1.1 AUB 2011)
 Die in Ziffer 2.1.1.1 AUB 2011 genannte Frist zur Geltendmachung einer Invalidität wird um drei auf 18 Monate erweitert.
 7. Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld (Ziff. 2.4. AUB 2011 und Ziff. 2.5 AUB 2011)
 Sofern die Leistung Krankenhaustagegeld und/oder Genesungsgeld ausdrücklich vereinbart ist/sind und in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert ist/sind, gilt in Ergänzung zu Ziffer 2.4.1 AUB 2011 und/oder Ziffer 2.5.1 AUB 2011 folgendes vereinbart:
 7.1 Erfolgt die Heilbehandlung vollstationär an einem Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilitation dient, so entfällt der Krankenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt oder die Krankenanstalt das ein-zige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des Wohnortes des Versicherten ist.
 7.2 Der Anspruch auf Krankenhaustagegeld entfällt auch nicht, wenn die Heilbehandlung in einem Sanatorium erfolgt.
 7.3 Das Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld wird in Höhe der verein-barten Versicherungssumme für 3 Tage bei ambulanten chirurgischen Operationen gezahlt.
 7.4 Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 8. Todesfallleistung (Ziff. 2.6 AUB 2011) Ist die versicherte Person verschollen, so entsteht in Ergänzung zu
 Ziffer 2.6 AUB 2011 Anspruch auf Leistung erst, wenn diese nach § 5 (Schiffsunglück), § 6 (Luftfahrzeugunfall) oder § 7 (sonstige Lebensge-fahr) des Verschollenheitsgesetzes rechtswirksam für tot erklärt und die Verschollenheit öffentlich bekannt gemacht wurde. Hat die versi-cherte Person die Verschollenheit überlebt, so sind bereits erbrachte Leistungen zurückzuzahlen.
 9. Kosmetische Operationen (Ziff. 2.8 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 10.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 10. Bergungskosten/Unfallservice (Ziff. 2.9 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 10.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 11. Kurkostenbeihilfe (Ziff. 2.10 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 10.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 C. Erweiterungen Versicherungsschutz (Ziff. 5 AUB 2011)
 12. Bewusstseinstörungen (Ziff. 5.1.1 AUB 2011)12.1 In Abänderung von Ziffer 5.1.1 AUB 2011 sind auch Unfälle infolge von
 Bewusstseinsstörungen, soweit diese durch Trunkenheit verursacht sind, mitversichert; beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur, wenn der Blutalkoholgehalt bis 0,8 Promille liegt.
 12.2 Abweichend von Ziffer 5.1.1 AUB 2011 wird der Zustand der Übermü-dung (Schlaftrunkenheit) und das Einschlafen infolge einer Übermü-dung nicht als Bewusstseinsstörung angesehen.
 13. Passives Kriegsrisiko (Vorsorgeversicherung) (Ziff. 5.1.3 AUB 2011) Befindet sich der Versicherte vorübergehend im Ausland und wird er
 dort von einem Kriegsereignis überrascht, so besteht Versicherungs-schutz für maximal 14 Tage nach Mitternacht des Tages, an dem die Feindseligkeiten ausgebrochen sind. Mitversichert sind Unfälle durch Terroranschläge in ursächlichem Zusammenhang mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, die außerhalb der Territorien der Krieg führenden Parteien ausgeführt werden.
 Vom Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen:13.1 Unfälle von aktiven Teilnehmern an dem Krieg oder Bürgerkrieg, von
 Kriegsberichterstattern und von Personen mit mehr als dreimonatigem Aufenthalt in kriegsgefährdeten Gebieten oder Reisen in Gebiete, in denen bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht,
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13.2 Unfälle durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische Waf-fen),
 13.3 Unfälle im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zu-stand zwischen den Weltmächten (China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland, USA),
 13.4 Unfälle durch Krieg oder Bürgerkrieg, wenn der Staat, dessen Staats-angehörigkeit der Versicherte hat oder in dem der Versicherte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, als Krieg führende Partei beteiligt ist, oder wenn die Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates stattfinden.
 14. Heilmaßnahmen (Ziff. 5.2.3 AUB 2011) In Abänderung der Ziffer 5.2.3 AUB 2011 gelten das Schneiden von
 Nägeln, Hühneraugen oder Hornhaut nicht als unter den Ausschluss fallende Eingriffe.
 15. Vergiftungen durch Gase und Dämpfe (Ziff. 5.2.5 AUB 2011) Vergiftungen infolge plötzlich ausströmender Gase und Dämpfe sind
 auch dann mitversichert, wenn der Versicherte den Einwirkungen dieser Gase und Dämpfe durch unabwendbare Umstände mehrere Stunden lang ausgesetzt war. Ausgeschlossen bleiben die durch den Beruf an sich bedingten, insbesondere auch die durch gewöhnliche Ein-atmung allmählich zustande kommenden Schädigungen (Berufs- und Gewerbekrankheiten). Vergiftungen durch Gase oder Dämpfe als Folge von Terroranschlägen sind ausgeschlossen gemäß u.a. Ausschlussklau-sel für Terrorismusschäden.
 16. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden (Ziff. 5.2.5 AUB 2011) Die folgende Ausschlussklausel für Terrorschäden findet auf folgende
 Erweiterungen der AUB 2011 Anwendung:– Vergiftungen durch Gase und Dämpfe
 Ungeachtet anders lautender Formulierungen oder Vereinbarungen im Vertrag oder seinen Anhängen sind aus der Deckung ausgeschlossen alle Schäden, Beschädigungen, Kosten oder Aufwendungen, welcher Art auch immer, die direkt oder indirekt durch Terror- oder Sabotage-akte verursacht wurden oder das Ergebnis von ihnen sind oder damit in Zusammenhang stehen.
 Terror- oder Sabotageakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst und Schre-cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.
 Diese Vereinbarung schließt weiterhin Schäden, Beschädigungen, Ko-sten oder Aufwendungen aus, die welcher Art auch immer, direkt oder indirekt dadurch verursacht, resultierend von oder in Zusammenhang mit jeglichen Aktivitäten, zur Kontrolle, Verhütung, Unterdrückung oder anderer Wege zur Verhinderung der Aktionen des Terrorismus oder der Sabotage sind.
 Im Schadenfall liegt die Beweislast dafür, dass der Schaden oder die geltend gemachten Aufwendungen nicht unter diesen Ausschluss fallen, beim Versicherungsnehmer.
 Sollten einzelne Bestimmungen in dieser Klausel ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird hierdurch die Rechts-wirksamkeit des gesamten Vertrages nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurch-führbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Be-stimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirk-samen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.
 17. Vergiftungen bei Kindern (Ziff. 5.2.5 AUB 2011) Abweichend von Ziffer 5.2.5 AUB 2011 besteht für Kinder, die zum
 Zeitpunkt des Unfalls das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Versicherungsschutz infolge von Vergiftungen durch Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.
 18. Folgen psychischer und nervöser Störungen (Ziff. 5.2.6 AUB 2011) In teilweiser Abänderung von Ziffer 5.2.6 AUB 2011 gilt vereinbart, dass
 für die Folgen psychischer und nervöser Störungen, die im Anschluss an einen Unfall eintreten, dann Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Störungen auf eine durch den Unfall neu entstandene Epilepsie zurückzuführen sind.
 D. Ergänzende Bestimmungen zu den Obliegenheiten (Ziff. 7 AUB 2011)
 19. Meldefrist bei Unfalltod (Ziff. 7.5 AUB 2011) Abweichend von Ziffer 7.5 AUB 2011 wird die Anzeigefrist für den Un-
 falltod auf 2 Tage verlängert. Die Meldefrist beginnt erst dann, wenn Sie, Ihre Erben oder die bezugsberechtigten Personen Kenntnis von dem Tod der versicherten Person und der Möglichkeit einer Unfallursächlich-keit haben.
 20. Anmeldung von Unfällen (Ziff. 7 AUB 2011) Unterbleibt versehentlich eine Anzeige bzw. die Erfüllung einer vertrag-
 lichen Obliegenheit berufen wir uns nicht auf eine Obliegenheitsver-letzung gemäß Ziffer 7 AUB 2011, wenn Sie oder die versicherte Person nachweisen, dass es sich hierbei nur um ein Versehen handelt und Sie oder die versicherte Person nach Erkennen die Anzeige unverzüglich nachgeholt bzw. die Obliegenheit unverzüglich erfüllt haben.
 E. Änderung der Lebenssituation
 21. Arbeitslosigkeit (Ziff. 10.2 AUB 2011)21.1 Ergänzend zu Ziffer 10.2 AUB 2011 gilt Folgendes als vereinbart: Werden Sie während der Wirksamkeit des Vertrages arbeitslos, wird der
 Vertrag auf Ihren Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemel-det sind. Die Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der Bundesa-gentur für Arbeit nachzuweisen. Geht uns der entsprechende Nachweis jedoch erst später als zwei Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit zu, gilt die Außerkraftsetzung erst mit Zugang des Nachweises.
 21.2 Die Außerkraftsetzung endet mit Beendigung der Arbeitslosigkeit, wenn uns Ihre entsprechende Mitteilung innerhalb von zwei Wochen zugeht. Andernfalls endet die Außerkraftsetzung mit Zugang Ihrer Mitteilung. Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als drei Jahre dauert.
 21.3 Während der Dauer der Außerkraftsetzung besteht kein Versicherungs-schutz.
 22. Arbeitsunfähigkeit (Ziff. 10.2 AUB 2011)22.1 Ergänzend zu Ziffer 10.2 AUB 2011 gilt Folgendes als vereinbart: Werden Sie während der Wirksamkeit des Vertrages aufgrund eines
 Unfalls oder einer Krankheit für eine Dauer von mindestens 6 Wochen arbeitsunfähig, wird der Vertrag auf Ihren Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Dauer und der Beginn der Arbeitsunfähigkeit ist uns unverzüglich durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Geht uns der entsprechende Nachweis jedoch erst später als zwei Monate nach Beginn der Arbeits-unfähigkeit zu, gilt die Außerkraftsetzung erst mit Zugang des Nach-weises.
 22.2 Die Außerkraftsetzung endet mit dem Tag der Beendigung der Arbeits-unfähigkeit, wenn uns Ihre entsprechende Mitteilung innerhalb von zwei Wochen zugeht. Andernfalls endet die Außerkraftsetzung mit Zugang Ihrer Mitteilung. Der Vertrag erlischt ohne besondere Verein-barung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als drei Jahre dauert.
 22.3 Während der Dauer der Außerkraftsetzung besteht kein Versicherungs-schutz.
 F. Garantien
 23. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen Wir garantieren, dass die dieser Unfallversicherung zugrundeliegenden
 Allgemeinen Unfall-Versicherungs-Bedingungen 2011 und die Beson-deren Bedingungen Basis 2011 ausschließlich zum Vorteil des Versi-cherungsnehmers von den durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – jeweils aktueller Stand – abweichen.
 24. Leistungsgarantie gegenüber den Empfehlungen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation
 Wir garantieren, dass die Leistungsinhalte dieses Vertrages die Empfeh-lungen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation voll erfüllen.
 25. Innovationsgarantie Werden die dieser Unfallversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen
 Unfall-Versicherungs-Bedingungen 2011 und die Besonderen Bedin-gungen Basis 2011 ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsneh-mer ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 Besondere Bedingungen Plus 2011 (BB Plus 2011)
 Die folgenden Besonderen Bedingungen Plus 2011 sind nur Vertragsbe-standteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.
 Sie gelten zusätzlich bzw. als Erweiterung zu den AUB 2011.
 Abweichungen zu den AUB 2011
 A. Erweiterungen des Unfallbegriffes1. Rettungsmaßnahmen 2. Ertrinken und Ersticken3. Erfrieren4. Flüssigkeits- , Nahrungsmittel- oder Sauerstoffentzug5. Tauchtypische Gesundheitsschäden und Druckkammerkosten6. Grobe Fahrlässigkeit7. Erhöhte Kraftanstrengung
 B. Leistungserweiterungen8. Anmeldung zur Geltendmachung der Invalidität9. Verbesserte Gliedertaxe10. Rooming-In11. Nachhilfeunterricht12. Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld13. Krankenhaustagegeld im Ausland14. Todesfallleistung15. Kosmetische Operationen16. Bergungskosten/Unfallservice17. Kurkostenbeihilfe18. Sofortleistung bei Schwerverletzung (Invaliditätsvorschuss)
 C. Krankheiten und Gebrechen19. Mitwirkungsanteil
 D. Erweiterungen Versicherungsschutz20. Bewusstseinstörungen21. Passives Kriegsrisiko (Vorsorgeversicherung)22. Strahlenunfälle23. Heilmaßnahmen24. Pflichtgefühl25. Vergiftungen durch Gase und Dämpfe26. Nahrungsmittelvergiftung27. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden28. Vergiftungen bei Kindern29. Folgen psychischer und nervöser Störungen
 E. Ergänzende Bestimmungen zu den Obliegenheiten30. Geringfügige Unfallfolgen31. Meldefrist bei Unfalltod32. Anmeldung von Unfällen
 F. Änderung der Lebenssituation33. Vorsorgeversicherung bei Familienzuwachs und Heirat34. Arbeitslosigkeit35. Arbeitsunfähigkeit36. Vollwaisenrente
 G. Zusätzlich wählbare Leistungsarten37. Unfallrente ab 50% Invalidität (sofern vereinbart)
 H. Garantien38. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen39. Leistungsgarantie gegenüber den Empfehlungen des Arbeitskreises
 EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation40. Innovationsgarantie
 Abweichungen zu den AUB 2011
 A. Erweiterungen des Unfallbegriffes (Ziff. 1 AUB 2011)
 1. Rettungsmaßnahmen (Ziff. 1.3 AUB 2011) In Ergänzung zu Ziff. 1.3. AUB 2011 gelten Gesundheitsschädigungen,
 die der Versicherte bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei Bemü-hungen zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen erleidet, als unfreiwillig erlitten und sind in die Unfallversicherung eingeschlossen.
 2. Ertrinken und Ersticken (Ziff. 1.3 AUB 2011) Als Unfallereignis im Sinne der Ziffer 1.3 AUB 2011 gilt auch der Ertrin-
 kungs- oder Erstickungstod unter Wasser.
 3. Erfrieren (Ziff. 1.3 AUB 2011) Als Unfallereignis im Sinne von Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten auch Ge-
 sundheitsschäden durch Erfrierungen.
 4. Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- oder Sauerstoffentzug (Ziff. 1.3 AUB 2011)
 Als Unfallereignis im Sinne der Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten auch der unfreiwillige Entzug von Flüssigkeit, Nahrungsmitteln oder Sauerstoff.
 5. Tauchtypische Gesundheitsschäden und Druckkammerkosten (Ziff. 1.3 AUB 2011)
 5.1 In Abänderung von Ziffer 1.3 AUB 2011 erstreckt sich der Versiche-rungsschutz auch auf tauchtypische Gesundheitsschäden, wie z.B. Cais-sonkrankheit oder Trommelfellverletzung, die die versicherte Person beim Tauchen erleidet ohne dass ein Unfallereignis, d.h. ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis eingetreten sein muss.
 5.2 Bei einer unfallbedingten Dekompressionskrankheit (Caissonkrankheit) Typ I und II einschließlich einer notwendigen Druckkammerbehand-lung werden die hierfür entstandenen Therapiekosten erstattet. Eine Kostenerstattung erfolgt auch dann, wenn die gültigen Regeln für das Tauchen und Dekomprimieren vorsätzlich oder fahrlässig missachtet wurden. Die Kostenübernahme erfolgt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für Bergungskosten/Unfallservice, sofern nicht ein anderer Kostenträger für die Behandlung eintritt. Leistet ein an-derer Kostenträger nur für einen Teil der Kosten, so wird der fehlende Restbetrag anteilsmäßig bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-summe für Bergungskosten/Unfallservice übernommen.
 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 6. Grobe Fahrlässigkeit (Ziff. 1.3. AUB 2011) Ergänzend zu Ziffer 1.3 AUB 2011 sind Unfälle infolge grober Fahrläs-
 sigkeit mitversichert.
 7. Erhöhte Kraftanstrengung (Ziff. 1.4 AUB 2011) In Ergänzung zu Ziffer 1.4 AUB 2011 gelten als Unfall auch durch er-
 höhte Kraftanstrengungen verursachte Bauch- oder Unterleibsbrüche.
 B. Leistungserweiterungen (Ziff. 2 AUB 2011)
 8. Anmeldung zur Geltendmachung der Invalidität (Ziff. 2.1.1.1 AUB 2011)
 Die in Ziff. 2.1.1.1 AUB 2011 genannte Frist zur Geltendmachung einer Invalidität wird um drei auf 18 Monate erweitert.
 9. Verbesserte Gliedertaxe (Ziff. 2.1.2.2.1 AUB 2011) Ziff. 2.1.2.2.1 AUB 2011 erhält folgende Fassung: Bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten
 Körperteile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:
 Arm 75 % Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 65 % Hand 65 % Daumen 25 % Zeigefinger 15 % anderer Finger 7 % Bein bis über der Mitte des Oberschenkels 75 % Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 70 % Bein bis unterhalb des Knies 55 % Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 50 % Fuß 45 % große Zehe 10 % andere Zehe 3 % Auge 55 % Gehör auf einem Ohr 35 % Geruchssinn 15 % Geschmackssinn 15 % Stimme 40 % Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende
 Teil des jeweiligen Prozentsatzes. Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit mehrerer Körperteile
 (z.B. Hand und Finger; Fuß und Bein) der gleichen Extremität, ist bei der Bemessung des Invaliditätsgrades vom übergeordneten Körper-teil (Handwert und nicht Fingerwert) auszugehen. Eine Addition der Prozentwerte des Invaliditätsgrades der betroffenen Körperteile der gleichen Extremität erfolgt nicht. Bei Teilverlust oder teilweiser Funk-tionsbeeinträchtigung gilt dies entsprechend.
 10. Rooming-In (Ziff. 2 AUB 2011)10.1 Befindet sich das versicherte Kind nach einem Unfall im Sinne der Ziffer
 1.3 AUB 2011 in medizinisch notwendiger stationärer Behandlung und übernachtet ein Elternteil mit dem Kind im Krankenhaus (Rooming-In),
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so wird für höchstens 10 Übernachtungen ein pauschaler Kostenzu-schuss in Höhe von 25 EUR pro Übernachtung gezahlt.
 10.2 Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, werden nur die rest-lichen Kosten gezahlt, maximal die Leistung gem. Ziffer 10.1. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige seine Leistungspflicht, bleibt es beim vollen Leistungsanspruch.
 10.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 10.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 11. Nachhilfeunterricht (Ziff. 2 AUB 2011)11.1 Kann das versicherte Kind aufgrund des Unfalls im Sinne der Ziffer
 1.3 AUB 2011 nicht am Schulunterricht teilnehmen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten für Nachhilfeunterricht bis zu 25 EUR pro ausgefallenem Schultag. Die Kosten werden auch zusätzlich zur Krankenhaustagegeldleistung erstattet. Die Kostenerstattung wird für maximal 100 Tage gezahlt.
 11.2 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 11.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 12. Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld (Ziff. 2.4. AUB 2011 und Ziff. 2.5 AUB 2011)
 Sofern die Leistung Krankenhaustagegeld und/oder Genesungsgeld ausdrücklich vereinbart ist/sind und in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert ist/sind, gilt in Ergänzung bzw. in teilweiser Abänderung von Ziffer 2.4.2 AUB 2011 und/oder Ziffer 2.5.2 AUB 2011 folgendes vereinbart:
 12.1 Erfolgt die Heilbehandlung vollstationär an einem Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilitation dient, so entfällt der Krankenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt oder die Krankenanstalt das ein-zige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des Wohnortes des Versicherten ist.
 12.2 Der Anspruch auf Krankenhaustagegeld entfällt auch nicht, wenn die Heilbehandlung in einem Sanatorium erfolgt.
 12.3 Das vereinbarte Krankenhaustagegeld wird für die Dauer von 3 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt, längstens jedoch für 750 Tage.
 12.4 Das vereinbarte Genesungsgeld wird für die Dauer von 3 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt, längstens jedoch für 365 Tage.
 12.5 Das Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld werden in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für 3 Tage bei ambulanten chirur-gischen Operationen gezahlt.
 12.6 Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 13. Krankenhaustagegeld im Ausland (Ziff 2.4. AUB 2011) Sofern die Leistung Krankenhaustagegeld ausdrücklich vereinbart ist
 und in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumen-tiert ist, gilt in Ergänzung zu Ziffer 2.4.2 AUB 2011 folgendes vereinbart:
 Bei einem unfallbedingten Krankenhausaufenthalt im Ausland wird ab dem 14. Tag des Krankenhausaufenthaltes der zweifache Satz des Unfall-Krankenhaustagegeldes gezahlt.
 14. Todesfallleistung (Ziff. 2.6 AUB 2011) Ist die versicherte Person verschollen, so entsteht in Ergänzung zu
 Ziffer 2.6 AUB 2011 Anspruch auf Leistung erst, wenn diese nach § 5 (Schiffsunglück), § 6 (Luftfahrzeugunfall) oder § 7 (sonstige Lebensge-fahr) des Verschollenheitsgesetzes rechtswirksam für tot erklärt und die Verschollenheit öffentlich bekannt gemacht wurde. Hat die versi-cherte Person die Verschollenheit überlebt, so sind bereits erbrachte Leistungen zurückzuzahlen.
 15. Kosmetische Operationen (Ziff. 2.8 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 25.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 16. Bergungskosten/Unfallservice (Ziff. 2.9 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 25.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 17. Kurkostenbeihilfe (Ziff. 2.10 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 25.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 18. Sofortleistung bei Schwerverletzung (Invaliditätsvorschuss) (Ziff. 2.11 AUB 2011)
 Abweichend von Ziffer 2.11.2.2 AUB 2011 wird die Sofortleistung in Höhe von 10% der vereinbarten Invaliditätsgrundsumme, maximal 10.000 EUR erbracht. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 C. Krankheiten und Gebrechen (Ziff. 3 AUB 2011)
 19. Mitwirkungsanteil (Ziffer 3 AUB 2011)19.1 Abweichend von Ziffer 3 AUB 2011 werden die Leistungen nur dann
 gekürzt, wenn Krankheiten oder Gebrechen mindestens zu 40% bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt haben. Dies gilt nicht für die Ziffern 19.2 und 19.3.
 19.2 Bestand zum Unfallzeitpunkt eine schwere Erkrankung und war diese überwiegend ursächlich für den Eintritt des Unfallereignisses oder hatte diese Einfluss auf die Folgen des Unfallereignisses oder den Heilungsprozess, so findet eine Kürzung der Leistungen statt, wenn die schwere Erkrankung mindestens zu 25% mitgewirkt hat.
 19.3 Schwere Erkrankungen im Sinne dieser Bedingungen sind: Autismus, Alzheimer oder andere Formen der Demenzerkrankung, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Blindheit, Bluter, Down Syndrom, Depressionen, Diabetes, diabetische Polyneuropathie, Epilepsie, geistige Behinderung, Glasknochenkrankheit, HIV, Knochenkrebs, Multiple Sklerose, Osteopo-rose, Morbus Paget, Parkinsonsche Krankheit, Schlaganfall oder dessen Folgen, Spina bifida und Wirbelgleiten.
 D. Erweiterungen Versicherungsschutz (Ziff. 5 AUB 2011)
 20. Bewusstseinstörungen (Ziff. 5.1.1 AUB 2011)20.1 In Abänderung von Ziffer 5.1.1 AUB 2011 sind auch Unfälle infolge von
 Bewusstseinsstörungen, soweit diese durch Trunkenheit verursacht sind, mitversichert; beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur, wenn der Blutalkoholgehalt bis 1,1 Promille liegt.
 20.2 Abweichend von Ziffer 5.1.1 AUB 2011 wird der Zustand der Übermü-dung (Schlaftrunkenheit) und das Einschlafen infolge einer Übermü-dung nicht als Bewusstseinsstörungen angesehen.
 21. Passives Kriegsrisiko (Vorsorgeversicherung) (Ziff. 5.1.3 AUB 2011) Befindet sich der Versicherte vorübergehend im Ausland und wird er
 dort von einem Kriegsereignis überrascht, so besteht Versicherungs-schutz für maximal 14 Tage nach Mitternacht des Tages, an dem die Feindseligkeiten ausgebrochen sind. Mitversichert sind Unfälle durch Terroranschläge in ursächlichem Zusammenhang mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, die außerhalb der Territorien der Krieg führenden Parteien ausgeführt werden.
 Vom Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen:21.1 Unfälle von aktiven Teilnehmern an dem Krieg oder Bürgerkrieg, von
 Kriegsberichterstattern und von Personen mit mehr als dreimonatigem Aufenthalt in kriegsgefährdeten Gebieten oder Reisen in Gebiete, in denen bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht,
 21.2 Unfälle durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische Waf-fen),
 21.3 Unfälle im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zu-stand zwischen den Weltmächten (China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland, USA),
 21.4 Unfälle durch Krieg oder Bürgerkrieg, wenn der Staat, dessen Staats-angehörigkeit der Versicherte hat oder in dem der Versicherte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, als Krieg führende Partei beteiligt ist, oder wenn die Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates stattfinden.
 22. Strahlenunfälle (Ziff. 5.2.2 AUB 2011) In Abänderung zu Ziffer 5.2.2 AUB 2011 sind Gesundheitsschäden
 durch Röntgen-, Laser-, Maser-, künstlich erzeugte ultraviolette sowie energiereiche Strahlen mit einer Härte bis 100 Elektronenvolt mit-versichert. Strahlenschäden in Zusammenhang mit Kernenergie sind ausgeschlossen sowie Gesundheitsschäden, die sich als Folge aus dem regelmäßigen Umgang mit Strahlen erzeugenden Apparaten ergeben oder Berufskrankheiten sind.
 23. Heilmaßnahmen (Ziff. 5.2.3 AUB 2011) In Abänderung der Ziffer 5.2.3 AUB 2011 gelten das Schneiden von
 Nägeln, Hühneraugen oder Hornhaut nicht als unter den Ausschluss fallende Eingriffe.
 24. Pflichtgefühl Geht der Versicherte nach einem Unfall aus Pflichtgefühl seinem Be-
 ruf nach, so wird dieses nicht zu seinen Ungunsten ausgelegt. Für die Bemessung des Grades der Arbeitsbeeinträchtigung ist der objektive ärztliche Befund ausschlaggebend.
 25. Vergiftungen durch Gase und Dämpfe (Ziff. 5.2.5 AUB 2011) Vergiftungen infolge plötzlich ausströmender Gase und Dämpfe sind
 auch dann mitversichert, wenn der Versicherte den Einwirkungen dieser Gase und Dämpfe, durch unabwendbare Umstände mehrere Stunden lang ausgesetzt war. Ausgeschlossen bleiben die durch den Beruf an sich bedingten, insbesondere auch die durch gewöhnliche Ein-atmung allmählich zustande kommenden Schädigungen (Berufs- und Gewerbekrankheiten). Vergiftungen durch Gase oder Dämpfe als Folge von Terroranschlägen sind ausgeschlossen gemäß u.a. Ausschlussklau-sel für Terrorismusschäden.
 26. Nahrungsmittelvergiftung (Ziff. 5.2.5 AUB 2011)26.1 In Abänderung von Ziffer 5.2.5 AUB 2011 sind Gesundheitsschäden
 infolge von Nahrungsmittelvergiftungen mitversichert.26.2 Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Nahrungsmittelvergif-
 tungen als Folge von Terroranschlägen gemäß u.a. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden.
 26.3 Ist die Nahrungsmittelvergiftung auf eine Epidemie oder eine Pan-demie zurückzuführen, so kürzen wir die vereinbarten Leistungen im Versicherungsfall auf ein Zehntel.
 26.4 Unter einer Epidemie oder Pandemie im Sinne dieser Bedingungen ver-stehen wir die stark gehäufte Verbreitung von durch Nahrungsmittel ausgelösten Erkrankungen.
 26.5 Eine stark gehäufte Verbreitung im Sinne dieser Bedingungen liegt
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vor, wenn innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraumes mehr als 1.000 Personen von dieser Erkrankung betroffen sind. Weiterhin ist es erforderlich, dass die Erkrankungen auf einen identischen oder ähnlichen Auslöser (z.B. Bakterium) zurückgeführt werden können.
 27. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden (Ziff. 5.2.5 AUB 2011) Die folgende Ausschlussklausel für Terrorschäden findet auf folgende
 Erweiterungen der AUB 2011 Anwendung:– Vergiftungen durch Gase und Dämpfe– Nahrungsmittelvergiftungen
 Ungeachtet anders lautender Formulierungen oder Vereinbarungen im Vertrag oder seinen Anhängen sind aus der Deckung ausgeschlossen alle Schäden, Beschädigungen, Kosten oder Aufwendungen, welcher Art auch immer, die direkt oder indirekt durch Terror- oder Sabotage-akte verursacht wurden oder das Ergebnis von ihnen sind oder damit in Zusammenhang stehen.
 Terror- oder Sabotageakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst und Schre-cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.
 Diese Vereinbarung schließt weiterhin Schäden, Beschädigungen, Ko-sten oder Aufwendungen aus, die welcher Art auch immer, direkt oder indirekt dadurch verursacht, resultierend von oder in Zusammenhang mit jeglichen Aktivitäten, zur Kontrolle, Verhütung, Unterdrückung oder anderer Wege zur Verhinderung der Aktionen des Terrorismus oder der Sabotage sind.
 Im Schadenfall liegt die Beweislast dafür, dass der Schaden oder die geltend gemachten Aufwendungen nicht unter diesen Ausschluss fallen, beim Versicherungsnehmer.
 Sollten einzelne Bestimmungen in dieser Klausel ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird hierdurch die Rechts-wirksamkeit des gesamten Vertrages nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurch-führbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Be-stimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirk-samen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.
 28. Vergiftungen bei Kindern (Ziff. 5.2.5 AUB 2011) Abweichend von Ziffer 5.2.5 AUB 2011 besteht für Kinder, die zum
 Zeitpunkt des Unfalls das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Versicherungsschutz infolge von Vergiftungen durch Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.
 29. Folgen psychischer und nervöser Störungen (Ziff. 5.2.6 AUB 2011) In teilweiser Abänderung von Ziffer 5.2.6 AUB 2011 gilt vereinbart, dass
 für die Folgen psychischer und nervöser Störungen, die im Anschluss an einen Unfall eintreten, dann Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Störungen auf eine durch den Unfall neu entstandene Epilepsie zurückzuführen sind.
 E. Ergänzende Bestimmungen zu den Obliegenheiten (Ziff. 7 AUB 2011)
 30. Geringfügige Unfallfolgen (Ziff. 7.1 AUB 2011) Bei zunächst geringfügig erscheinenden oder nicht erkennbaren Un-
 fallfolgen liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn der Versicherte abweichend von Ziffer 7.1 AUB 2011 einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn der wirkliche Umfang erkennbar wird.
 31. Meldefrist bei Unfalltod (Ziff. 7.5 AUB 2011) Abweichend von Ziffer 7.5 AUB 2011 wird die Anzeigefrist für den Un-
 falltod auf 7 Tage verlängert. Die Meldefrist beginnt erst dann, wenn Sie, Ihre Erben oder die bezugsberechtigten Personen Kenntnis von dem Tod der versicherten Person und der Möglichkeit einer Unfallursächlich-keit haben.
 32. Anmeldung von Unfällen (Ziff. 7 AUB 2011) Unterbleibt versehentlich eine Anzeige bzw. die Erfüllung einer vertrag-
 lichen Obliegenheit berufen wir uns nicht auf eine Obliegenheitsver-letzung gemäß Ziffer 7 AUB 2011, wenn Sie oder die versicherte Person nachweisen, dass es sich hierbei nur um ein Versehen handelt und Sie oder die versicherte Person nach Erkennen die Anzeige unverzüglich nachgeholt bzw. die Obliegenheit unverzüglich erfüllt haben.
 F. Änderung der Lebenssituation
 33. Vorsorgeversicherung bei Familienzuwachs und Heirat (Ziff. 10.1 AUB 2011)
 In Erweiterung von Ziffer 10.1 AUB 2011 gilt Folgendes vereinbart:33.1 Ihre während der Vertragslaufzeit geborenen Kinder sind ab Vollendung
 der Geburt mit einer Grundsumme von 25.000 EUR für den Invali-ditätsfall (ohne Progression) bis zur nächsten Jahreshauptfälligkeit, mindestens für drei Monate, beitragsfrei mitversichert.
 33.2 Wird das Kind während des ersten Jahres in den Vertrag eingeschlossen, so gilt der beitragsfreie Schutz dieser Vorsorgeversicherung zusätzlich. Die Leistungen aus dieser Vorsorgeversicherung können für jedes Kind nur einmal in Anspruch genommen werden.
 Während der Wirksamkeit des Vertrages genießen von Ihnen adoptierte Kinder im Alter unter 14 Jahren für ein Jahr ab Rechtswirksamkeit der Adoption beitragsfreien Versicherungsschutz mit einer Grundsumme von 25.000 EUR für den Invaliditätsfall (ohne Progression).
 33.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 33.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 33.5 Heiraten Sie während der Wirksamkeit dieses Vertrages, so ist Ihr Part-ner für 3 Monate beitragsfrei mit einer Grundsumme von 25.000 EUR für den Invaliditätsfall (ohne Progression) ab dem Tag der Heirat mit Ihnen versichert, wenn für Ihren Partner weder bei uns noch bei einem anderen Versicherer eine private Unfallversicherung besteht.
 34. Arbeitslosigkeit (Ziff. 10.2 AUB 2011)34.1 Ergänzend zu Ziffer 10.2 AUB 2011 gilt Folgendes als vereinbart: Werden Sie während der Wirksamkeit des Vertrages arbeitslos, wird der
 Vertrag auf Ihren Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemel-det sind. Die Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der Bundesa-gentur für Arbeit nachzuweisen. Geht uns der entsprechende Nachweis jedoch erst später als zwei Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit zu, gilt die Außerkraftsetzung erst mit Zugang des Nachweises.
 34.2 Die Außerkraftsetzung endet mit Beendigung der Arbeitslosigkeit, wenn uns Ihre entsprechende Mitteilung innerhalb von zwei Wochen zugeht. Andernfalls endet die Außerkraftsetzung mit Zugang Ihrer Mitteilung. Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als drei Jahre dauert.
 34.3 Während der Dauer der Außerkraftsetzung besteht kein Versicherungs-schutz.
 35. Arbeitsunfähigkeit (Ziff. 10.2 AUB 2011)35.1 Ergänzend zu Ziffer 10.2 AUB 2011 gilt Folgendes als vereinbart: Werden Sie während der Wirksamkeit des Vertrages aufgrund eines
 Unfalls oder einer Krankheit für eine Dauer von mindestens 6 Wochen arbeitsunfähig, wird der Vertrag auf Ihren Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Dauer und der Beginn der Arbeitsunfähigkeit ist uns unverzüglich durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Geht uns der entsprechende Nachweis jedoch erst später als zwei Monate nach Beginn der Arbeits-unfähigkeit zu, gilt die Außerkraftsetzung erst mit Zugang des Nach-weises.
 35.2 Die Außerkraftsetzung endet mit dem Tag der Beendigung der Arbeits-unfähigkeit, wenn uns Ihre entsprechende Mitteilung innerhalb von zwei Wochen zugeht. Andernfalls endet die Außerkraftsetzung mit Zugang Ihrer Mitteilung. Der Vertrag erlischt ohne besondere Verein-barung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als drei Jahre dauert.
 35.3 Während der Dauer der Außerkraftsetzung besteht kein Versicherungs-schutz.
 36. Vollwaisenrente (Ziff. 11.6 AUB 2011)36.1 Versterben beide durch diesen Vertrag versicherte Elternteile inner-
 halb eines Jahres aufgrund desselben Unfallereignisses, zahlen wir eine Vollwaisenrente an alle versicherten minderjährigen Kinder. Die Vollwaisenrente wird jährlich in Höhe des fünfzigfachen Brutto-Jah-resbeitrags der für die Unfallversicherung des jeweiligen Kindes zum Unfallzeitpunkt aufgewendet wurde, höchstens jedoch 7.500 EUR pro Jahr und Kind gezahlt. Die Vollwaisenrente wird letztmals für das Jahr gezahlt, in dem das jeweilige Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat.
 36.2 Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, so wird dessen Lei-stung auf die über diesen Vertrag versicherte Vollwaisenrente ange-rechnet. Dies gilt insbesondere für die Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungsträgers.
 36.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 36.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 G. Zusätzlich wählbare Leistungsarten
 37. Unfallrente ab 50% Invalidität (sofern vereinbart) Sofern Sie die Leistungsart Unfallrente (Ziff. 2.7 AUB 2011) mit uns
 vereinbart haben, werden in Abänderung zu Ziff. 2.7.2.1.2 AUB 2011 etwaig vereinbarte besondere Gliedertaxen bei der Ermittlung des Invaliditätsgrades berücksichtigt.
 H. Garantien
 38. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen Wir garantieren, dass die dieser Unfallversicherung zugrundeliegenden
 Allgemeinen Unfall-Versicherungs-Bedingungen 2011, die Besonderen Bedingungen Plus 2011 ausschließlich zum Vorteil des Versicherungs-nehmers von den durch den Gesamtverband der Deutschen Versiche-rungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – jeweils aktueller Stand – abweichen.
 39. Leistungsgarantie gegenüber den Empfehlungen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation
 Wir garantieren, dass die Leistungsinhalte dieses Vertrages die Empfeh-lungen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation voll erfüllen.
 40. Innovationsgarantie Werden die dieser Unfallversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen
 Unfall-Versicherungs-Bedingungen 2011 und die Besonderen Bedin-gungen Plus 2011 ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 Besondere Bedingungen Exklusiv 2011(BB Exklusiv 2011)
 Die folgenden Besonderen Bedingungen Exklusiv 2011 sind nur Vertrags-bestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.
 Sie gelten zusätzlich bzw. als Erweiterung zu den AUB 2011.
 I. Abweichungen zu den AUB 2011
 A. Erweiterungen des Unfallbegriffes1. Rettungsmaßnahmen2. Ertrinken und Ersticken3. Erfrieren4. Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- oder Sauerstoffentzug5. Infektionen6. Tauchtypische Gesundheitsschäden und Druckkammerkosten7. Sonnenbrand oder Sonnenstich8. Grobe Fahrlässigkeit9. Erhöhte Kraftanstrengung
 B. Leistungserweiterungen10. Invalidität11. Verbesserte Gliedertaxe12. Rooming-In13. Nachhilfeunterricht14. Komageld15. Pflegegeld16. Behindertengerechter Umbau von Wohnung oder PKW17. Erweitertes Tagegeld18. Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld19. Krankenhaustagegeld im Ausland20. Todesfallleistung21. Kosmetische Operationen22. Zahnersatz23. Bergungskosten/Unfallservice24. Kurkostenbeihilfe25. Sofortleistung bei Schwerverletzung (Invaliditätsvorschuss)
 C. Krankheiten und Gebrechen26. Mitwirkungsanteil
 D. Erweiterungen Versicherungsschutz27. Bewusstseinsstörungen28. Unerlaubtes Fahren eines Land- oder Wasserfahrzeuges29. Selbstgebaute Feuerwerkskörper30. Innere Unruhen/gewalttätige Auseinandersetzungen31. Passives Kriegsrisiko (Vorsorgeversicherung)32. Fahrtveranstaltungen33. Strahlenunfälle34. Heilmaßnahmen35. Pflichtgefühl36. Vergiftungen durch Gase, Dämpfe, Dünste, Staubwolken und Säuren37. Nahrungsmittelvergiftung38. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden39. Vergiftungen bei Kindern40. Folgen psychischer und nervöser Störungen
 E. Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung41. Pflichtwehrdienst/Zivildienst42. Änderung der Berufstätigkeit
 F. Ergänzende Bestimmungen zu den Obliegenheiten43. Geringfügige Unfallfolgen44. Anmeldung von Unfällen45. Verdienstausfall46. Meldefrist bei Unfalltod
 G. Fälligkeit der Leistung47. Kostenübernahme48. Vorschussleistung
 H. Änderung der Lebenssituation49. Vorsorgeversicherung bei Familienzuwachs und Heirat50. Arbeitslosigkeit51. Arbeitsunfähigkeit52. Kündigung bei Pflegebedürftigkeit oder Geisteskrankheit53. Kündigung im Schadenfall54. Außerordentliches Kündigungsrecht55. Vollwaisenrente
 I. Zusätzlich wählbare Leistungsarten56. Unfallrente ab 50% Invalidität (sofern vereinbart)
 J. Garantien57. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen58. Leistungsgarantie gegenüber den Empfehlungen des Arbeitskreises
 EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation
 1 | BB Exklusiv 2011 (01/2011)
 59. Innovationsgarantie
 II. Bedingungen für die Unfall-Hilfeleistungen
 A. Persönliche Hilfeleistung im Inland1. 24-Stunden-Informationsdienst2. Hilfe im Haushalt3. Beaufsichtigung von Kindern unter 16 Jahren4. Botendienst für ärztlich verordnete Arzneimittel5. Versorgung von Haustieren6. Mehrwertsteuer7. Versicherungsfall8. Geschützte Personen9. Nachweise
 B. Persönliche Hilfeleistung während Auslandsreise10. Krankenhausaufenthalt11. Rückholung von Familienangehörigen12. Allgemeine Bestimmungen13. Ausgeschlossene Notfälle
 C. Leistungsvoraussetzungen
 D. Subsidiarität
 E. Ausschlüsse und besondere Verwirkungsgründe
 I. Abweichungen zu den AUB 2011
 A. Erweiterungen des Unfallbegriffes (Ziff. 1 AUB 2011)
 1. Rettungsmaßnahmen (Ziff. 1.3 AUB 2011) In Ergänzung zu Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten Gesundheitsschädigungen,
 die der Versicherte bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei Bemü-hungen zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen erleidet, als unfreiwillig erlitten und sind in die Unfallversicherung eingeschlossen.
 2. Ertrinken und Ersticken (Ziff. 1.3 AUB 2011) Als Unfallereignis im Sinne der Ziffer 1.3 AUB 2011 gilt auch der Ertrin-
 kungs- oder Erstickungstod unter Wasser.
 3. Erfrieren (Ziff. 1.3 AUB 2011) Als Unfallereignis im Sinne von Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten auch Ge-
 sundheitsschäden durch Erfrierungen.
 4. Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- oder Sauerstoffentzug (Ziff. 1.3 AUB 2011)
 Als Unfallereignis im Sinne der Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten auch der unfreiwillige Entzug von Flüssigkeit, Nahrungsmitteln oder Sauerstoff.
 5. Infektionen (Ziff. 1.3 und Ziff. 5.2.4 AUB 2011)5.1 Wir erbringen eine Leistung nach diesen Bestimmungen nur für Inva-
 lidität gemäß Ziffer 2.1 AUB 2011 und Tod nach Ziffer 2.6 AUB 2011, soweit eine Versicherungssumme für diese Leistungsarten vereinbart wurde, wobei ein Anspruch auf Invaliditätsleistung erst dann entsteht, wenn sich nach den Bestimmungen der Ziffern 2.1.2.1.1 bis 2.1.2.2.4 AUB 2011 ein Invaliditätsgrad von mehr als 20% ergibt.
 5.2 Abweichend von den Ziffern 1.3 und 5.2.4 AUB 2011 besteht Versiche-rungsschutz gemäß Ziffer 2.1.1.1 AUB 2011 und 2.6 AUB 2011 beim Ausbruch von
 5.2.1 Infektionskrankheiten, die durch Insektenstiche oder sonstige von Tieren verursachte Hautverletzungen übertragen wurden.
 Folgende Infektionskrankheiten sind versichert: Borreliose, Brucellose, Echinokokkose, FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis), Fleckfieber, Gelbfieber, Dreitagefieber, Malaria, Meningitis, Pest, Tularämie.
 5.2.2 Cholera, Diphtherie, Gürtelrose, Keuchhusten, spinaler Kinderlähmung, Masern, Mumps, Pfeifferischem Drüsenfieber, Pocken, Windpocken, Röteln, Scharlach, Schlafkrankheit Tuberkolose, Lepra und Typhus/Paratyphus.
 5.2.3 Der Versicherungsschutz nach Ziffer 5.2.1 und 5.2.2 besteht jedoch nur, wenn der Ausbruch der Erkrankung frühestens drei Monate nach Versicherungsbeginn stattfand.
 5.3 Als Unfallereignis gelten auch Schutzimpfungen gegen die nach Ziffer 5.2.1 und 5.2.2 versicherten Infektionskrankheiten, sofern diese gesetz-lich vorgeschrieben sind, von einer zuständigen Behörde angeordnet oder empfohlen und von dieser vorgenommen wurden, oder sonst ärztlich empfohlen und durchgeführt wurden.
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5.4 Als Unfallereignis nach Ziffer 5.2 gelten auch sonstige Folgen von In-sektenstichen (z.B. allergische Reaktionen).
 5.5 Als Unfallereignis nach Ziffer 5.2 gelten auch Wundinfektionen, Tollwut und Wundstarrkrampf.
 5.6 Eingeschlossen sind auch Infektionen durch geringfügige Haut- und Schleimhautverletzung, wenn uns das ursächliche Ereignis innerhalb von 4 Wochen angezeigt wurde.
 5.7 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 5.8 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 5.9 Abweichend von Ziffer 1.2 AUB 2011 besteht bei Auslandsreisen der versicherten Person Versicherungsschutz nur für Urlaubsreisen mit einer maximalen Dauer von 42 Tagen.
 6. Tauchtypische Gesundheitsschäden und Druckkammerkosten (Ziff. 1.3 AUB 2011)
 6.1 In Abänderung von Ziffer 1.3 AUB 2011 erstreckt sich der Versiche-rungsschutz auch auf tauchtypische Gesundheitsschäden, wie z.B. Cais-sonkrankheit oder Trommelfellverletzung, die die versicherte Person beim Tauchen erleidet ohne dass ein Unfallereignis, d.h. ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis eingetreten sein muss.
 6.2 Bei einer unfallbedingten Dekompressionskrankheit (Caissonkrankheit) Typ I und II einschließlich einer notwendigen Druckkammerbehand-lung werden die hierfür entstandenen Therapiekosten erstattet. Eine Kostenerstattung erfolgt auch dann, wenn die gültigen Regeln für das Tauchen und Dekomprimieren vorsätzlich oder fahrlässig missachtet wurden. Die Kostenübernahme erfolgt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für Bergungskosten/Unfallservice, sofern nicht ein anderer Kostenträger für die Behandlung eintritt. Leistet ein an-derer Kostenträger nur für einen Teil der Kosten, so wird der fehlende Restbetrag anteilsmäßig bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-summe für Bergungskosten/Unfallservice übernommen.
 Ein für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 7. Sonnenbrand oder Sonnenstich (Ziff. 1.3 AUB 2011) Als Unfallereignis im Sinne von Ziffer 1.3 AUB 2011 gelten auch das
 Erleiden eines Sonnenbrandes oder Sonnenstiches.
 8. Grobe Fahrlässigkeit (Ziff. 1.3. AUB 2011) Ergänzend zu Ziffer 1.3 AUB 2011 sind Unfälle infolge grober Fahrläs-
 sigkeit mitversichert.
 9. Erhöhte Kraftanstrengung (Ziff. 1.4 AUB 2011)9.1 In Ergänzung zu Ziffer 1.4 AUB 2011 gelten als Unfall auch durch er-
 höhte Kraftanstrengungen oder Eigenbewegung verursachte 9.2 Bauch- oder Unterleibsbrüche9.3 Schädigungen an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule9.4 Verrenkungen eines Gelenks9.5 Zerrungen oder Zerreißungen von Muskeln, Sehnen, Bändern und
 Kapseln oder Menisken. Diese Erweiterung gilt jedoch nicht für Schädigungen an Bandscheiben.
 B. Leistungserweiterungen (Ziff. 2 AUB 2011)
 10. Invalidität (Ziff. 2.1.1.1 AUB 2011)10.1 Die in Ziff. 2.1.1.1 AUB 2011 genannte Frist zur Geltendmachung einer
 Invalidität wird um einundzwanzig auf 36 Monate erweitert. 10.2 Die Invalidität muss innerhalb von 24 Monaten eingetreten sein.10.3 Abweichend zu Ziffer 9.4 AUB 2011 sind Sie und wir berechtigt den
 Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu 48 Monate nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen.
 11. Verbesserte Gliedertaxe (Ziff. 2.1.2.2.1 AUB 2011) Ziff. 2.1.2.2.1 AUB 2011 erhält folgende Fassung: Bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten
 Körperteile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:
 Arm 80 % Arm bis einschließlich des Ellenbogengelenks 75 % Hand 70 % Daumen 30 % Zeigefinger 20 % anderer Finger 10 % sämtliche Finger einer Hand jedoch höchstens 70 % Bein bis über der Mitte des Oberschenkels 80 % Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 75 % Bein bis einschließlich des Kniegelenks 65 % Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 60 % Fuß 50 % große Zehe 15 % andere Zehe 5 % Gehör auf einem Ohr 40 % eines Auges 60 % Geruchssinn 20 % Geschmackssinn 20 % Stimme 100 % eine Niere 25% beide Nieren 100% Milz 10%
 Milz bei Kindern unter 14 Jahren 20% Gallenblase 10% Magen 20% ein Lungenflügel 20% Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende
 Teil des jeweiligen Prozentsatzes. Ist die Funktionsfähigkeit auf beiden Augen oder das Gehör auf bei-
 den Ohren in gleichem Umfang beeinträchtigt, so erhöht sich der festgestellte Invaliditätsgrad um die Hälfte. Ist die Funktionsfähigkeit in unterschiedlichem Umfang eingeschränkt, so wird stattdessen der Invaliditätsgrad für das geringer geschädigte Auge bzw. Gehör verdop-pelt.
 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit mehrerer Körperteile (z.B. Hand und Finger; Fuß und Bein) der gleichen Extremität, ist bei der Bemessung des Invaliditätsgrades vom übergeordneten Körper-teil (Handwert und nicht Fingerwert) auszugehen. Eine Addition der Prozentwerte des Invaliditätsgrades der betroffenen Körperteile der gleichen Extremität erfolgt nicht. Bei Teilverlust oder teilweiser Funk-tionsbeeinträchtigung gilt dies entsprechend.
 12. Rooming-In (Ziff. 2 AUB 2011)12.1 Befindet sich das versicherte Kind nach einem Unfall im Sinne der Ziffer
 1.3 AUB 2011 in medizinisch notwendiger stationärer Behandlung und übernachtet ein Elternteil mit dem Kind im Krankenhaus (Rooming-In), so wird für höchstens 15 Übernachtungen ein pauschaler Kostenzu-schuss in Höhe von 50 EUR pro Übernachtung gezahlt.
 12.2 Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, werden nur die rest-lichen Kosten gezahlt, maximal die Leistung gem. Ziffer 12.1. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige seine Leistungspflicht, bleibt es beim vollen Leistungsanspruch.
 12.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 12.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 13. Nachhilfeunterricht (Ziff. 2 AUB 2011)13.1 Kann das versicherte Kind aufgrund des Unfalls im Sinne der Ziffer
 1.3 AUB 2011 nicht am Schulunterricht teilnehmen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten für Nachhilfeunterricht bis zu 50 EUR pro ausgefallenem Schultag. Die Kosten werden auch zusätzlich zur Krankenhaustagegeldleistung erstattet. Die Kostenerstattung wird für maximal 100 Tage gezahlt.
 13.2 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 13.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 14. Komageld (Ziff. 2 AUB 2011)14.1 Fällt die versicherte Person infolge eines Unfalles im Sinne von Ziffer
 1.3 AUB 2011 in ein Koma (auch künstliches) für einen Zeitraum von mehr als 8 Tagen, so wird eine einmalige Leistung in Höhe von 1.500 EUR gezahlt.
 14.2 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 14.3 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wer-den die Leistungen nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 15. Pflegegeld (Ziff. 2 AUB 2011)15.1 Erreicht die versicherte Person infolge eines Unfalles im Sinne von Ziffer
 1.3 AUB 2011 die Pflegestufe I, zahlen wir einmalig ein Pflegegeld in Höhe von 200 EUR.
 15.2 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 15.3 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wer-den die Leistungen nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 16. Behindertengerechter Umbau von Wohnung oder PKW (Ziff. 2 AUB 2011)
 Ziffer 2 AUB 2011 wird wie folgt erweitert:16.1 Voraussetzungen für die Leistung: Die versicherte Person erleidet unfallbedingt eine Invalidität gemäß
 Ziffer 2.1 AUB 2011 mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 80%. Die Behinderung aufgrund dieser Invalidität erfordert im täglichen Leben:
 16.1.1 den behindertengerechten Umbau des Hauptwohnsitzes der versicher-ten Person oder
 16.1.2 den Umzug in ein anderes, behindertengerechtes Haus oder in eine entsprechende Wohnung oder
 16.1.3 den Umbau eines Kraftfahrzeuges in ein behindertengerechtes Fahr-zeug oder
 16.1.4 Prothesen und Hilfsmittel (z. B. Rollstuhl) oder16.1.5 Umschulungsmaßnahmen Die Notwendigkeit ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Bei
 der Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen vermindert sich die Leistung entsprechend der Ziffer 3 AUB 2011.
 16.2 Art und Höhe der Leistung: Die nachgewiesenen Kosten für Umbauten oder Umzug werden bis
 zu 10% der vereinbarten Grundversicherungssumme für Invalidität erstattet.
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16.3 Vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln, von den AUB 2011 ab-weichende Gliedertaxen und sonstige Mehrleistungen bleiben bei der Berechnung der Entschädigung unberücksichtigt.
 16.4 Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, werden die restlichen Kosten, jedoch maximal die in diesem Vertrag vereinbarte Leistung ge-zahlt. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige die Leistungspflicht, bleibt es beim vollen Leistungsanspruch.
 16.5 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 17. Erweitertes Tagegeld (Ziff. 2.3.2 AUB 2011) Sofern die Leistung Tagegeld ausdrücklich vereinbart ist und in Ihrem
 Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert ist, gilt in Ergänzung zu Ziffer 2.3.2 AUB 2011 vereinbart, dass bei unfallbedingter stationärer Behandlung auch im 2. Jahr nach Eintritt des Unfalls Tage-geld gezahlt wird und zwar für die Dauer des Krankenhausaufenthaltes.
 18. Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld (Ziff. 2.4. AUB 2011 und Ziff. 2.5 AUB 2011)
 Sofern die Leistung Krankenhaustagegeld und/oder Genesungsgeld ausdrücklich vereinbart ist/sind und in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert ist/sind, gilt in Ergänzung bzw. in teilweiser Abänderung von Ziffer 2.4.2 AUB 2011 und/oder Ziffer 2.5.2 AUB 2011 folgendes vereinbart:
 18.1 Erfolgt die Heilbehandlung vollstationär an einem Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilitation dient, so entfällt der Krankenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt oder die Krankenanstalt das ein-zige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des Wohnortes des Versicherten ist.
 18.2 Der Anspruch auf Krankenhaustagegeld entfällt auch nicht, wenn die Heilbehandlung in einem Sanatorium erfolgt.
 18.3 Das vereinbarte Krankenhaustagegeld wird für die Dauer von 5 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt, längstens jedoch für insgesamt 1.825 Tage. Das Krankenhaustagegeld wird auch über das 5. Unfalljahr hinaus gezahlt, wenn eine Nachbehandlung (z.B. Entfernung des Oste-osynthesematerials) nicht früher möglich war. Die Gesamtleistungs-dauer bleibt jedoch auf insgesamt 1.825 Tage begrenzt.
 18.4 Das vereinbarte Genesungsgeld wird zu 100% für 750 Tage geleistet.18.5 In Erweiterung zu Ziffer 2.5.2. AUB 2011 bleibt der Anspruch auf Gene-
 sungsgeld auch dann bestehen, wenn die versicherte Person während des Krankenhausaufenthaltes an den Unfallfolgen verstirbt.
 18.6 Das Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld wird in Höhe der verein-barten Versicherungssumme für 3 Tage bei ambulanten chirurgischen Operationen gezahlt.
 18.7 Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 19. Krankenhaustagegeld im Ausland (Ziff. 2.4. AUB 2011) Sofern die Leistung Krankenhaustagegeld ausdrücklich vereinbart und
 in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert ist, gilt in Ergänzung zu Ziffer 2.4.2 AUB 2011 folgendes vereinbart:
 Bei einem unfallbedingten Krankenhausaufenthalt im Ausland wird ab dem 14. Tag des Krankenhausaufenthaltes der zweifache Satz des Unfall-Krankenhaustagegeldes gezahlt.
 20. Todesfallleistung (Ziff. 2.6 AUB 2011)20.1 Verstirbt der Versicherte unfallbedingt innerhalb der ersten zwei Jahre,
 vom Unfalltag an gerechnet, so besteht in Ergänzung zu Ziffer 2.6.1 AUB 2011 Anspruch auf die Todesfallsumme. Im zweiten Jahr jedoch nur, wenn keine Invalidität eingetreten ist.
 20.2 Ist die versicherte Person verschollen, so entsteht in Ergänzung zu Ziffer 2.6 AUB 2011 Anspruch auf Leistung erst, wenn diese nach § 5 (Schiffsunglück), § 6 (Luftfahrzeugunfall) oder § 7 (sonstige Lebensge-fahr) des Verschollenheitsgesetzes rechtswirksam für tot erklärt und die Verschollenheit öffentlich bekannt gemacht wurde. Hat die versi-cherte Person die Verschollenheit überlebt, so sind bereits erbrachte Leistungen zurückzuzahlen.
 21. Kosmetische Operationen (Ziff. 2.8 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 50.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 22. Zahnersatz (Ziff. 2.8.2 AUB 2011) In Ergänzung zu Ziffer 2.8.2 der AUB 2011 leisten wir Ersatz im Rahmen
 der vereinbarten Versicherungssumme für kosmetische Operationen für nachgewiesene Zahnbehandlungs-, Zahnersatz- und Zahnlaborko-sten infolge eines Unfalles gemäß Ziff. 1.3 AUB 2011, sofern natürliche Zähne beschädigt wurden.
 23. Bergungskosten/Unfallservice (Ziff. 2.9 AUB 2011) Für diese Leistungsart gilt eine Versicherungssumme von 50.000 EUR
 als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 24. Kurkostenbeihilfe (Ziff. 2.10 AUB 2011) In Abänderung zu Ziffer 2.10.1 AUB 2011 gilt die Voraussetzung für die
 Leistung als erbracht, sobald die versicherte Person nach einer durch das Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder de-ren Folgen eine medizinisch notwendige Kur- oder Rehabilitationsmaß-nahme von mindestens einer Woche Dauer antritt. Für diese Leistungs-art gilt eine Versicherungssumme von 30.000 EUR als vereinbart. Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.
 25. Sofortleistung bei Schwerverletzung (Invaliditätsvorschuss) (Ziff. 2.11 AUB 2011)
 25.1 In Abänderung zu Ziffer 2.11 AUB 2011 wird die Sofortleistung in Höhe von 10% der vereinbarten Invaliditätsgrundsumme, maximal 20.000 EUR erbracht.
 Alle übrigen Bedingungen zu dieser Leistungsart gelten unverändert.25.2 Für die Folgen psychischer und nervöser Störungen, die aufgrund
 einer schweren Verletzung, im Sinne von Ziffer 2.11 AUB 2011, der versicherten Person auftreten, übernehmen wir die Kosten für bis zu 10 Sitzungen einer psychologischen Betreuung, maximal bis zu einem Betrag von 1.000 EUR.
 C. Krankheiten und Gebrechen (Ziff. 3 AUB 2011)
 26. Mitwirkungsanteil (Ziff. 3 AUB 2011)26.1 Abweichend von Ziffer 3 AUB 2011 werden die Leistungen nur dann
 gekürzt, wenn Krankheiten oder Gebrechen mindestens zu 75% bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt haben. Dies gilt nicht für die Ziffern 26.2 und 26.3.
 26.2 Bestand zum Unfallzeitpunkt eine schwere Erkrankung und war diese überwiegend ursächlich für den Eintritt des Unfallereignisses oder hatte diese Einfluss auf die Folgen des Unfallereignisses oder den Heilungsprozess, so findet eine Kürzung der Leistungen statt, wenn die schwere Erkrankung mindestens zu 25% mitgewirkt hat.
 26.3 Schwere Erkrankungen im Sinne dieser Bedingungen sind: Autismus, Alzheimer oder andere Formen der Demenzerkrankung, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Blindheit, Bluter, Down Syndrom, Depressionen, Diabetes, diabetische Polyneuropathie, Epilepsie, geistige Behinde-rung, Glasknochenkrankheit, HIV, Knochenkrebs, Multiple Sklerose, Osteoporose, Morbus Paget, Parkinsonsche Krankheit, Schlaganfall oder dessen Folgen, Spina bifida und Wirbelgleiten.
 D. Erweiterungen Versicherungsschutz (Ziff. 5 AUB 2011)
 27. Bewusstseinsstörungen (Ziff. 5.1.1 AUB 2011)27.1 In Abänderung von Ziffer 5.1.1 AUB 2011 sind auch Unfälle infolge von
 Bewusstseinsstörungen, soweit diese durch Trunkenheit oder durch die Einnahme von Medikamenten verursacht sind, mitversichert; beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur, wenn der Blutalkoholgehalt bis 1,5 Promille liegt.
 27.2 Bis zur Höhe der Versicherungssumme für Unfalltod von maximal 20.000 EUR werden die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 5.1.1. AUB 2011 (Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen) unter Berücksichtigung der Ziffern 27.1, 27.3 und 27.4 nicht angewandt. Übersteigt die Versicherungssumme für Unfalltod 20.000 EUR, so fin-det Ziffer 5.1.1 AUB 2011 Anwendung.
 27.3 Abweichend von Ziffer 5.1.1 AUB 2011 wird der Zustand der Übermü-dung (Schlaftrunkenheit) und das Einschlafen infolge einer Übermü-dung nicht als Bewusstseinsstörung angesehen.
 27.4 In Abänderung der Ziffer 5.1.1 AUB 2011 fallen auch Unfälle unter den Versicherungsschutz, die durch einen Schlaganfall oder einen Herzin-farkt verursacht wurden.
 28. Unerlaubtes Fahren eines Land- oder Wasserfahrzeuges (Ziff. 5.1.2 AUB 2011)
 Abweichend von Ziffer 5.1.2. AUB 2011 ist bei Personen unter 18 Jahren sowie Entmündigten auch dann Versicherungsschutz gegeben, wenn die versicherte Person ein Land- oder Wasserfahrzeug lenkt oder fährt, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein (§ 21 Straßenver-kehrsgesetz). Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass keine weitere Straftat zur Ermöglichung der Fahrt begangen wurde.
 29. Selbstgebaute Feuerwerkskörper (Ziff. 5.1.2 AUB 2011) Personen unter 18 Jahren sind versichert, sofern Unfälle bei der Her-
 stellung oder dem Gebrauch von selbstgebauten Feuerwerkskörpern eingetreten sind. Voraussetzung ist, dass mit dem Feuerwerkskörper keine Sachbeschädigung oder Körperverletzung beabsichtigt wurde.
 30. Innere Unruhen/gewalttätige Auseinandersetzungen (Ziff. 5.1.3 AUB 2011)
 In Abänderung von Ziffer 5.1.3 AUB 2011 sind Unfälle mitversichert, die der Versicherte bei Inneren Unruhen und sonstigen gewalttätigen Auseinandersetzungen erleidet, wenn er nicht aktiv an den Gewalt-tätigkeiten teilgenommen hat oder wenn er zwar aktiv beteiligt war, jedoch nicht auf Seiten der Unruhestifter.
 31. Passives Kriegsrisiko (Vorsorgeversicherung) (Ziff. 5.1.3 AUB 2011)31.1 Befindet sich der Versicherte vorübergehend im Ausland und wird er
 dort von einem Kriegsereignis überrascht, so besteht Versicherungs-schutz für maximal 21 Tage nach Mitternacht des Tages, an dem die Feindseligkeiten ausgebrochen sind. Mitversichert sind Unfälle durch Terroranschläge in ursächlichem Zusammenhang mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, die außerhalb der Territorien der Krieg führenden Parteien ausgeführt werden.
 Vom Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen31.2 Unfälle von aktiven Teilnehmern an dem Krieg oder Bürgerkrieg, von
 Kriegsberichterstattern und von Personen mit mehr als dreimonatigem Aufenthalt in kriegsgefährdeten Gebieten oder Reisen in Gebiete, in denen bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht,
 31.3 Unfälle durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische Waf-fen),
 3 | BB Exklusiv 2011 (01/2011)

Page 57
                        

31.4 Unfälle im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zu-stand zwischen den Weltmächten (China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland, USA),
 31.5 Unfälle durch Krieg oder Bürgerkrieg, wenn der Staat, dessen Staats-angehörigkeit der Versicherte hat oder in dem der Versicherte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, als Krieg führende Partei beteiligt ist, oder wenn die Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates stattfinden.
 32. Fahrtveranstaltungen (Ziff. 5.1.5 AUB 2011) Ergänzend zu Ziffer 5.1.5 AUB 2011 wird klargestellt, dass Unfälle bei
 Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer Durchschnittsgeschwin-digkeit ankommt (Stern-, Zuverlässigkeits- und Orientierungsfahrten) mitversichert sind.
 33. Strahlenunfälle (Ziff. 5.2.2 AUB 2011) Abweichend von Ziffer 5.2.2 AUB 2011 sind lediglich Gesundheits-
 schäden durch Strahlen in Zusammenhang mit Kernenergie ausge-schlossen, sowie Gesundheitsschäden, die sich als Folge aus dem regelmäßigen Umgang mit Strahlen erzeugenden Apparaten ergeben oder Berufskrankheiten sind.
 34. Heilmaßnahmen (Ziff. 5.2.3 AUB 2011) In Abänderung der Ziffer 5.2.3 AUB 2011 gelten das Schneiden von
 Nägeln, Hühneraugen oder Hornhaut nicht als unter den Ausschluss fallende Eingriffe.
 35. Pflichtgefühl Geht der Versicherte nach einem Unfall aus Pflichtgefühl seinem Be-
 ruf nach, so wird dieses nicht zu seinen Ungunsten ausgelegt. Für die Bemessung des Grades der Arbeitsbeeinträchtigung ist der objektive ärztliche Befund ausschlaggebend.
 36. Vergiftungen durch Gase, Dämpfe, Dünste, Staubwolken und Säuren (Ziff. 5.2.5 AUB 2011)
 Vergiftungen infolge plötzlich ausströmender Gase oder Dämpfe, Dünste, Staubwolken und Säuren sind auch dann mitversichert, wenn der Versicherte den Einwirkungen dieser Gase und Dämpfe, Dünste, Staubwolken und Säuren durch unabwendbare Umstände bis zu 7 Tage lang ausgesetzt war. Ausgeschlossen bleiben die durch den Beruf an sich bedingten, insbesondere auch die durch gewöhnliche Einatmung allmählich zustande kommenden Schädigungen (Berufs- und Gewer-bekrankheiten). Vergiftungen durch Dämpfe oder Gase, Dünste, Staub-wolken und Säuren als Folge von Terroranschlägen sind ausgeschlossen gemäß u.a. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden.
 37. Nahrungsmittelvergiftung (Ziff. 5.2.5 AUB 2011)37.1 In Abänderung von Ziffer 5.2.5 AUB 2011 sind Gesundheitsschäden
 infolge von Nahrungsmittelvergiftungen mitversichert.37.2 Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Nahrungsmittelvergif-
 tungen als Folge von Terroranschlägen gemäß u.a. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden.
 37.3 Ist die Nahrungsmittelvergiftung auf eine Epidemie oder eine Pan-demie zurückzuführen, so kürzen wir die vereinbarten Leistungen im Versicherungsfall auf ein Zehntel.
 37.4 Unter einer Epidemie oder Pandemie im Sinne dieser Bedingungen ver-stehen wir die stark gehäufte Verbreitung von durch Nahrungsmittel ausgelösten Erkrankungen.
 37.5 Eine stark gehäufte Verbreitung im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraumes mehr als 1.000 Personen von dieser Erkrankung betroffen sind. Weiterhin ist es erforderlich, dass die Erkrankungen auf einen identischen oder ähnlichen Auslöser (z.B. Bakterium) zurückgeführt werden können.
 38. Ausschlussklausel für Terrorismusschäden (Ziff. 5.2.4 und 5.2.5 AUB 2011)
 Die folgende Ausschlussklausel für Terrorschäden findet auf folgende Erweiterungen der AUB 2011 Anwendung:– Vergiftungen durch Gase, Dämpfe, Dünste, Staubwolken und Säu-
 ren und Insektenstiche,– Nahrungsmittelvergiftungen,– Infektionen.
 Ungeachtet anders lautender Formulierungen oder Vereinbarungen im Vertrag oder seinen Anhängen sind aus der Deckung ausgeschlossen alle Schäden, Beschädigungen, Kosten oder Aufwendungen, welcher Art auch immer, die direkt oder indirekt durch Terror- oder Sabotage-akte verursacht wurden oder das Ergebnis von ihnen sind oder damit in Zusammenhang stehen.
 Terror- oder Sabotageakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst und Schre-cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.
 Diese Vereinbarung schließt weiterhin Schäden, Beschädigungen, Ko-sten oder Aufwendungen aus, die welcher Art auch immer, direkt oder indirekt dadurch verursacht, resultierend von oder in Zusammenhang mit jeglichen Aktivitäten, zur Kontrolle, Verhütung, Unterdrückung oder anderer Wege zur Verhinderung der Aktionen des Terrorismus oder der Sabotage sind.
 Im Schadenfall liegt die Beweislast dafür, dass der Schaden oder die geltend gemachten Aufwendungen nicht unter diesen Ausschluss fallen, beim Versicherungsnehmer.
 Sollten einzelne Bestimmungen in dieser Klausel ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird hierdurch die Rechts-wirksamkeit des gesamten Vertrages nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurch-führbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Be-stimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirk-samen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.
 39. Vergiftungen bei Kindern (Ziff. 5.2.5 AUB 2011) Abweichend von Ziffer 5.2.5 AUB 2011 besteht für Kinder, die zum
 Zeitpunkt des Unfalls das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Versicherungsschutz infolge von Vergiftungen durch Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.
 40. Folgen psychischer und nervöser Störungen (Ziff. 5.2.6 AUB 2011) In teilweiser Abänderung von Ziffer 5.2.6 AUB 2011 gilt vereinbart, dass
 für die Folgen psychischer und nervöser Störungen, die im Anschluss an einen Unfall eintreten, dann Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Störungen auf eine durch den Unfall neu entstandene Epilepsie zurückzuführen sind.
 E. Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung (Ziff. 6 AUB 2011)
 41. Pflichtwehrdienst/Zivildienst (Ziff. 6.3.1 AUB 2011) In Ergänzung zu Ziffer 6.3.1 AUB 2011 gilt vereinbart, dass der Versi-
 cherungsschutz während der Ableistung von Pflichtwehrdienst oder Zivildienst sowie der Teilnahme an militärischen Reserveübungen keine Beeinträchtigung erfährt.
 42. Änderung der Berufstätigkeit (Ziff. 6.3.2 AUB 2011) Unterbleibt die Anzeige über die Änderung der Berufstätigkeit oder der
 Beschäftigung versehentlich, tritt eine Änderung der vereinbarten Ver-sicherungssumme in Abänderung der Ziffer 6.3.2 AUB 2011 nicht ein, sofern wir für die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung überhaupt Versicherungsschutz gewähren. Die Prämienberichtigung bzw. Verrech-nung erfolgt nachträglich und zwar vom Zeitpunkt der Veränderung an.
 F. Ergänzende Bestimmungen zu den Obliegenheiten (Ziff. 7 AUB 2011)
 43. Geringfügige Unfallfolgen (Ziff. 7.1 AUB 2011) Bei zunächst geringfügig erscheinenden oder nicht erkennbaren Un-
 fallfolgen liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn der Versicherte abweichend von Ziffer 7.1 AUB 2011 einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn der wirkliche Umfang erkennbar wird.
 44. Anmeldung von Unfällen (Ziff. 7 AUB 2011) Unterbleibt versehentlich eine Anzeige bzw. die Erfüllung einer vertrag-
 lichen Obliegenheit berufen wir uns nicht auf eine Obliegenheitsver-letzung gemäß Ziffer 8 AUB 2011, wenn Sie oder die versicherte Person nachweisen, dass es sich hierbei nur um ein Versehen handelt und Sie oder die versicherte Person nach Erkennen die Anzeige unverzüglich nachgeholt bzw. die Obliegenheit unverzüglich erfüllt haben.
 45. Verdienstausfall (Ziff. 7.3 AUB 2011) Wird bei Unternehmern, Geschäftsführern, Selbständigen oder frei-
 beruflich Tätigen der Verdienstausfall nicht konkret nachgewiesen, so wird ein fester Betrag in Höhe des zum Unfallzeitpunkt für die Unfall-versicherung der versicherten Person gültigen Jahres-Bruttobeitrages, höchstens jedoch 500 EUR je Unfallereignis, erstattet. Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 46. Meldefrist bei Unfalltod (Ziff. 7.5 AUB 2011) Abweichend von Ziffer 7.5 AUB 2011 wird die Anzeigefrist für den
 Unfalltod auf 180 Tage verlängert. Die Meldefrist beginnt erst dann, wenn Sie, Ihre Erben oder die bezugsberechtigten Personen Kenntnis von dem Tod der versicherten Person und der Möglichkeit einer Unfal-lursächlichkeit haben.
 G. Fälligkeit der Leistung (Ziff. 9 AUB 2011)
 47. Kostenübernahme (Ziff. 9.1 AUB 2011) Die Kosten gemäß Ziffer 9. 1 AUB 2011 übernehmen wir in voller Höhe.
 48. Vorschussleistung (Ziff. 9.3 AUB 2011) In Ergänzung zu Ziffer 9.3 AUB 2011 kann ein Vorschuss vor Abschluss
 des Heilverfahrens innerhalb eines Jahres nach dem Unfall auch dann beantragt werden, wenn keine Todesfallsumme vereinbart ist. Dieser Vorschuss wird maximal in Höhe der vereinbarten Grundsumme für Invalidität gewährt.
 H. Änderung der Lebenssituation
 49. Vorsorgeversicherung bei Familienzuwachs und Heirat (Ziff. 10.1 AUB 2011)
 In Erweiterung von Ziffer 10.1 AUB 2011 gilt Folgendes vereinbart:49.1 Ihre während der Vertragslaufzeit geborenen Kinder sind ab Vollendung
 der Geburt mit einer Grundsumme von 50.000 EUR für den Invali-ditätsfall (ohne Progression) bis zur nächsten Jahreshauptfälligkeit, mindestens für drei Monate, beitragsfrei mitversichert.
 49.2 Wird das Kind während des ersten Jahres in den Vertrag eingeschlossen, so gilt der beitragsfreie Schutz dieser Vorsorgeversicherung zusätzlich.
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Die Leistungen aus dieser Vorsorgeversicherung können für jedes Kind nur einmal in Anspruch genommen werden.
 Während der Wirksamkeit des Vertrages genießen von Ihnen adoptierte Kinder im Alter unter 14 Jahren für ein Jahr ab Rechtswirksamkeit der Adoption beitragsfreien Versicherungsschutz mit einer Grundsumme von 50.000 EUR für den Invaliditätsfall (ohne Progression).
 49.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 49.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 49.5 Heiraten Sie während der Wirksamkeit dieses Vertrages, so ist Ihr Part-ner für 3 Monate beitragsfrei mit einer Grundsumme von 100.000 EUR für den Invaliditätsfall (ohne Progression) ab dem Tag der Heirat mit Ihnen versichert, wenn für Ihren Partner weder bei uns noch bei einem anderen Versicherer eine private Unfallversicherung besteht.
 50. Arbeitslosigkeit (Ziff. 10.2 AUB 2011)50.1 Ergänzend zu Ziffer 10.2 AUB 2011 gilt Folgendes als vereinbart: Werden Sie während der Wirksamkeit des Vertrages arbeitslos, wird der
 Vertrag auf Ihren Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemel-det sind. Die Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der Bundesa-gentur für Arbeit nachzuweisen. Geht uns der entsprechende Nachweis jedoch erst später als zwei Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit zu, gilt die Außerkraftsetzung erst mit Zugang des Nachweises.
 50.2 Die Außerkraftsetzung endet mit Beendigung der Arbeitslosigkeit, wenn uns Ihre entsprechende Mitteilung innerhalb von zwei Wochen zugeht. Andernfalls endet die Außerkraftsetzung mit Zugang Ihrer Mitteilung. Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als drei Jahre dauert.
 50.3 Während der Dauer der Außerkraftsetzung besteht kein Versicherungs-schutz.
 51. Arbeitsunfähigkeit (Ziff. 10.2 AUB 2011)51.1 Ergänzend zu Ziffer 10.2 AUB 2011 gilt Folgendes als vereinbart: Werden Sie während der Wirksamkeit des Vertrages aufgrund eines
 Unfalls oder einer Krankheit für eine Dauer von mindestens 6 Wochen arbeitsunfähig, wird der Vertrag auf Ihren Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Dauer und der Beginn der Arbeitsunfähigkeit ist uns unverzüglich durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Geht uns der entsprechende Nachweis jedoch erst später als zwei Monate nach Beginn der Arbeits-unfähigkeit zu, gilt die Außerkraftsetzung erst mit Zugang des Nach-weises.
 51.2 Die Außerkraftsetzung endet mit dem Tag der Beendigung der Arbeits-unfähigkeit, wenn uns Ihre entsprechende Mitteilung innerhalb von zwei Wochen zugeht. Andernfalls endet die Außerkraftsetzung mit Zugang Ihrer Mitteilung. Der Vertrag erlischt ohne besondere Verein-barung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als drei Jahre dauert.
 51.3 Während der Dauer der Außerkraftsetzung besteht kein Versicherungs-schutz.
 52. Kündigung bei Pflegebedürftigkeit oder Geisteskrankheit52.1 Wird bei der versicherten Person eine dauernde Schwer- oder Schwerst-
 Pflegebedürftigkeit im Sinne der sozialen Pflegeversicherung oder eine Geisteskrankheit ärztlich festgestellt, so können Sie den Versicherungs-schutz rückwirkend zum Zeitpunkt der Feststellung kündigen.
 52.2 Wir erstatten den Beitrag für die betroffene Person ab dem Zeitpunkt der Feststellung, maximal jedoch für das letzte Versicherungsjahr, zurück.
 53. Kündigung im Schadenfall (Ziff. 10.4 AUB 2011) Die Frist zur Kündigung im Schadenfall wird auf drei Monate verlängert.
 54. Außerordentliches Kündigungsrecht (Ziff. 10.4 AUB 2011) Machen Sie von Ihrem außerordentlichen Kündigungsrecht nach Ziffer
 10.4 AUB 2011 Gebrauch, so wird die Prämie zeitanteilig abgerechnet.
 55. Vollwaisenrente (Ziff. 11.6 AUB 2011)55.1 Versterben beide durch diesen Vertrag versicherte Elternteile inner-
 halb eines Jahres aufgrund desselben Unfallereignisses, zahlen wir eine Vollwaisenrente an alle versicherten minderjährigen Kinder. Die Vollwaisenrente wird jährlich in Höhe des fünfzigfachen Brutto-Jah-resbeitrags der für die Unfallversicherung des jeweiligen Kindes zum Unfallzeitpunkt aufgewendet wurde, höchstens jedoch 10.000 EUR pro Jahr und Kind gezahlt. Die Vollwaisenrente wird letztmals für das Jahr gezahlt, in dem das jeweilige Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat.
 55.2 Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, so wird dessen Lei-stung auf die über diesen Vertrag versicherte Vollwaisenrente ange-rechnet. Dies gilt insbesondere für die Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungsträgers.
 55.3 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
 55.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
 I. Zusätzlich wählbare Leistungsarten
 56. Unfallrente ab 50% Invalidität (sofern vereinbart) Sofern Sie die Leistungsart Unfallrente (Ziff. 2.7 AUB 2011) mit uns
 vereinbart haben, werden in Abänderung zu Ziff. 2.7.2.1.2 AUB 2011 etwaig vereinbarte besondere Gliedertaxen bei der Ermittlung des Invaliditätsgrades berücksichtigt.
 J. Garantien
 57. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen Wir garantieren, dass die dieser Unfallversicherung zugrundeliegenden
 Allgemeinen Unfall-Versicherungs-Bedingungen 2011 und die Beson-deren Bedingungen Exklusiv 2011 Unfallversicherung ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers von den durch den Gesamt-verband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – jeweils aktueller Stand – abweichen.
 58. Leistungsgarantie gegenüber den Empfehlungen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation
 Wir garantieren, dass die Leistungsinhalte dieses Vertrages die Empfeh-lungen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation voll erfüllen.
 59. Innovationsgarantie Werden die dieser Unfallversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen
 Unfall-Versicherungs-Bedingungen 2011 und die Besonderen Bedin-gungen Exklusiv 2011 ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsneh-mer ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
 II. Bedingungen für die Unfall-Hilfeleistungen
 A. Persönliche Hilfeleistung im Inland Die Leistungsarten unter Ziffer A.1 bis einschließlich Ziffer A.9 gelten
 bei Unfallereignissen im Inland vereinbart.
 1. 24-Stunden-Informationsdienst Die Hilfezentrale steht Ihnen 24 Stunden „rund um die Uhr“, 365 Tage
 im Jahr, in einer Notsituation mit folgenden Leistungen zur Verfügung:– allgemeine Beratung über Maßnahmen in Notsituationen– Auskünfte über Notdienste von Apotheken und Ärzten
 2. Hilfe im Haushalt In einer Situation, in der ein Versicherter, eine Mutter von Kindern
 unter 16 Jahren oder das versorgende Familienmitglied infolge eines in Deutschland erlittenen Unfalls– in ein Krankenhaus mit einer Verweildauer von mindestens 7 auf-
 einanderfolgenden Tagen eingewiesen werden muss,– die versicherte Person verstorben ist,– keiner der Mitbewohner physisch in der Lage ist, die Versorgung
 des betreffenden Haushaltes zu übernehmen, vermittelt die Hilfezentrale eine Haushaltshilfe und ersetzt die dabei
 anfallenden, nachgewiesenen Kosten für höchstens 7 Tage für maximal 75 EUR pro Tag. In jedem Fall hat der Versicherte entsprechende Origi-nalbelege über den Krankenhausaufenthalt einzureichen.
 3. Beaufsichtigung von Kindern unter 16 Jahren Bei einer Krankenhauseinweisung des versorgenden Elternteils für min-
 destens 48 aufeinanderfolgende Stunden infolge eines in Deutschland erlittenen Unfalls vermittelt die Hilfezentrale während des Kranken-hausaufenthaltes des versorgenden Elternteils eine Aufsichtsperson für die Versorgung seiner Kinder unter 16 Jahren während maximal 48 Stunden und ersetzt die entstehenden, nachgewiesenen Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 75 EUR pro Tag. Dies gilt auch im Todesfall der versicherten Person, sofern es sich dabei um den versorgenden Elternteil handelt.
 4. Botendienst für ärztlich verordnete Arzneimittel Ist der Versicherte infolge eines in Deutschland erlittenen Unfalls vom
 behandelnden Arzt als arbeitsunfähig erklärt worden und muss er auf ärztliche Anordnung hin das Bett für mindestens 48 aufeinander-folgende Stunden hüten und ist es ihm in dieser Zeit nicht möglich, ärztlich verschriebene Medikamente selbst in der Apotheke abzuholen, beauftragt die Hilfezentrale einen Botendienst, der ihm die Medika-mente zustellt, und trägt die dabei anfallenden Botendienstkosten.
 5. Versorgung von Haustieren Bei einer Krankenhauseinweisung des Versicherten für mindestens 48
 aufeinanderfolgende Stunden infolge eines in Deutschland erlittenen Unfalls oder bei einem Unfall mit Todesfolge der versicherten Person veranlasst die Hilfezentrale, wenn keiner der Mitbewohner physisch dazu in der Lage ist, die Versorgung ihrer Haustiere in einer Tierpension während des Krankenhausaufenthaltes für maximal 10 Tage bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 150 EUR. Als Haustiere gelten nur die Tiere, die in Deutschland allgemein üblich und in zulässiger Weise als Haustiere gehalten werden.
 6. Mehrwertsteuer Alle in den Ziffern A.2. bis A.5. genannte Beträge enthalten die Mehr-
 wertsteuer.
 7. Versicherungsfall Eine Leistung der Hilfezentrale nach den Ziffern A.2. bis A.5. setzt
 voraus, dass ein Unfall oder ein Unfall mit Todesfolge im Sinne des Unfallbegriffes der Allgemeinen Unfall-Versicherungs-Bedingungen 2011 vorliegt.
 8. Geschützte Personen Die Hilfeleistungen in den Ziffern A.1. bis A.5. setzen voraus, dass die
 betroffenen Personen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft wohnen.
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9. Nachweise Die Leistungspflicht nach den Ziffern A.2. bis A.5. setzt voraus, dass uns
 die entsprechenden Originalbelege über die ärztlichen Verordnungen vorgelegt werden.
 B. Persönliche Hilfeleistung während Auslandsreise Die Leistungsarten unter Ziffer B.10 bis einschließlich Ziffer B.13 gelten
 bei Unfallereignissen während einer Auslandsreise vereinbart.
 10. Krankenhausaufenthalt Erleidet die versicherte Person einen Unfall und wird sie deswegen in
 einem Krankenhaus stationär behandelt, werden folgende Hilfelei-stungen gewährt:
 10.1 Kontakt zwischen Hausarzt und Krankenhausärzten Die Hilfezentrale stellt über einen von ihr beauftragten Arzt den
 Kontakt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und den behandelnden Krankenhausärzten her. Während des Krankenhausauf-enthaltes sorgt sie für die Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt die Hilfezentrale für die Information der Angehörigen und/oder des Arbeitgebers.
 10.2 Krankenhausbesuch Dauert der Krankenhausaufenthalt länger als zehn Tage, organisiert
 die Hilfezentrale auf Wunsch die Reise einer der versicherten Person nahestehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück zum Wohnort und übernimmt die Kosten für das kosten-günstigste Transportmittel. Die Kosten des Aufenthaltes werden nicht ersetzt.
 10.3 Kostenübernahmegarantie und Abrechnung Krankenversicherung Die Hilfezentrale gibt gegenüber dem Krankenhaus, soweit erforderlich,
 eine Kostenübernahmegarantie bis zu 12.500 EUR ab. Die Hilfezen-trale übernimmt Namens und im Auftrage der versicherten Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer bzw. sonstigen Dritten, die zur Kostentragung der stationären Behandlung verpflichtet sind. Soweit die von der Hilfezentrale verauslagten Beträge nicht von einem Krankenversicherer oder Dritten übernommen werden, sind sie von der versicherten Person binnen eines Monats nach Rechnungsstellung an die Hilfezentrale zurückzuzahlen.
 10.4 Krankenrücktransport Sobald es medizinisch notwendig ist, organisiert die Hilfezentrale den
 Rücktransport mit medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschl. Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der versicherten Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene Krankenhaus. Die Hilfezentrale übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise ent-stehenden Mehrkosten. Medizinisch notwendig ist ein Rücktransport dann, wenn dieser ärztlich angeordnet wurde und wenn an Ort und Stelle bzw. in zumutbarer Entfernung eine ausreichende medizini-sche Versorgung nicht gewährleistet werden kann und dadurch eine Gesundheitsschädigung/-verschlechterung zu befürchten ist.
 11. Rückholung von Familienangehörigen Können mitreisende Kindern unter 16 Jahren bzw. andere mitreisende
 hilfsbedürftige Familienangehörige auf einer Auslandsreise infolge eines Unfalltodes oder eines Unfallereignisses der versicherten Person weder von dieser noch von einem anderen Familienangehörigen be-treut werden, sorgt die Hilfezentrale für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem ständigen Wohnsitz und trägt die hierdurch entstehenden Kosten.
 Die Rückreise erfolgt dabei mit dem Zug (2. Klasse) bzw. mit einem Linienflugzeug (Economy Class), wenn eine Bahnfahrt länger als 10 Stunden dauern würde. Ein unbenutztes Rückreise-Ticket ist der Hilfe-zentrale vorzulegen.
 12. Allgemeine Bestimmungen12.1 Örtlicher Geltungsbereich/Dauer der versicherten Reise Die persönlichen Hilfeleistungen während einer Auslandsreise finden
 Anwendung bei Reisen außerhalb Deutschlands und werden gewährt für die ersten 60 Tage dieser Auslandsreise.
 12.2 Versicherte Personen Die persönlichen Hilfeleistungen während einer Auslandsreise stehen
 folgenden Personen zur Verfügung: – dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen– dem mit dem Versicherungsnehmer im selben Haushalt lebenden
 Ehe- bzw. Lebenspartner sowie den leiblichen Kindern unter 16 Jahren bei gemeinsamen Auslandsreisen.
 12.3 Wohnsitz Die persönlichen Hilfeleistungen während einer Auslandsreise gelten
 nur für Personen, die ihren Hauptwohnsitz und ständigen Aufenthalts-ort in Deutschland haben.
 13. Ausgeschlossene Notfälle Die persönlichen Hilfeleistungen während einer Auslandsreise werden
 nicht gewährt13.1 in Notfällen, die durch Aufruhr, Terror, Innere Unruhen, Kriegser-
 eignisse, Kernenergie, Verfügungen von hoher Hand oder Erdbeben unmittelbar oder mittelbar verursacht worden sind. Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen nicht zu erbringen, so genügt für den Ausschluss der Haftung der Hilfezentrale die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Ursachen zurück-zuführen ist;
 13.2 bei der vorsätzlichen Begehung von Straftaten durch die versicherte Person oder beim Versuch dazu;
 13.3 in Notfällen, die bei einer Beteiligung an Veranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder bei den dazugehörigen Übungsfahrten entstehen.
 C. Leistungsvoraussetzungen Ein Anspruch auf Hilfeleistung oder Kostenerstattung besteht nur:
 – falls ein versichertes Ereignis vorliegt (Ausnahme: Ziffer A. 1),– wenn der Versicherungsbeitrag bezahlt ist,– wenn keine Obliegenheiten verletzt wurden,– wenn nach vorheriger Kontaktaufnahme mit der Hilfezentrale die
 Durchführung der Hilfe abgestimmt war. Dabei sind die Anweisungen der Hilfezentrale einzuholen, falls ein
 Notfall durch eine dritte Person verursacht wurde, um eventuelle Re-gressrechte zu sichern. Die Hilfezentrale leistet im Zweifel vor, behält sich jedoch das Recht vor, nach Prüfung der Sachlage unberechtigte Leistungen zurückzuverlangen. Eine Hilfeleistung durch die Hilfezen-trale kann nur gewährt werden, wenn sich der Versicherungsnehmer mittels Vorlage einer Kopie des aktuellen Versicherungsscheins und seines Personalausweises (Kopie) legitimiert. Er ist verpflichtet, alle sachdienlichen Informationen an die Hilfezentrale weiterzugeben, die eine Einschätzung über den Umfang der erforderlichen Hilfeleistungen ermöglichen. Die ärztlichen Belege sind im Original vorzulegen.
 D. Subsidiarität Ein Ersatzanspruch besteht nicht, soweit der Versicherungsnehmer
 oder die versicherte Person Ersatz aus einem anderen, eigenen oder fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertrages geschlossenen Versicherungsvertrag beanspruchen kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf allgemeinere Versicherungen wie etwa Krankenversiche-rungen oder Schutzbriefversicherungen und zwar auch dann, wenn diese ihrerseits eine Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im Hinblick auf solche Versicherungen gilt die Versicherung nach diesem Vertrag als speziellere Versicherung. Bestreitet der andere Versicherer schrift-lich seine Eintrittspflicht, so erfolgt insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Der Versicherungsnehmer bzw. die versicher-te Person haben alles ihnen Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, um dazu beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere Versicherer verfolgt werden können.
 E. Ausschlüsse und besondere Verwirkungsgründe Die Hilfezentrale ist von der Verpflichtung zur Leistung befreit, wenn
 – der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den Schaden und/oder Notfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat;
 – der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Hilfezen-trale arglistig über Tatsachen täuscht oder zu täuschen versucht, die für den Grund oder für die Höhe der Hilfeleistung von Bedeu-tung sind.
 Die Hilfezentrale haftet weder für die Qualität der von Dritten im Auftrag des Versicherungsnehmers durchgeführten Arbeiten bzw. er-brachten Dienstleistungen noch haftet sie für Schäden, die im Zusam-menhang mit dem Einsatz des Dritten entstehen. Die Hilfezentrale leistet nur vermittelnde Dienste.
 Die Hilfezentrale haftet nicht für Fehler oder Fahrlässigkeit oder Folge-schäden einer Handlung, die während der Durchführung der in diesen Bedingungen vorgesehenen Hilfeleistungen entstehen.
 Ohne vorheriges Einverständnis und Zustimmung der Hilfezentrale veranlasste Kosten werden nicht erstattet.
 Nicht gedeckt sind Kosten, die über die notwendigen Maßnahmen hinausgehen (um das weitere Risiko zu beschränken) sowie für Vorkeh-rungen mit Dauercharakter, zu denen die Hilfezentrale keinen Auftrag erteilt hat.
 6 | BB Exklusiv 2011 (01/2011)
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| Besondere Bedingungen
 Besondere Bedingungen für die Unfall- versicherung mit dynamischer Erhöhung von Leistung und Beitrag (BB Dynamik 2011) 1. Die Versicherungssummen werden jährlich um den vereinbarten Pro-
 zentsatz erhöht. Dabei werden die Versicherungssummen– für den Invaliditäts- und Todesfall auf volle Tausend EUR,– für Unfallrente auf volle Zehn EUR,– für Tagegeld, Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld auf volle EUR
 aufgerundet. Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungs-
 summen. Die Versicherungssummen für beitragsneutrale Leistungsarten bleiben von der Erhöhung ausgeschlossen.2. Die Erhöhung der Versicherungssummen erfolgt jeweils zum Beginn
 des Versicherungsjahres, und zwar erstmals zum Beginn des zweiten Versicherungsjahres.
 3. Sie werden über die erhöhten Versicherungssummen unterrichtet, spätestens mit der Aufforderung zur Zahlung des neuen Beitrags. Über die neuen Versicherungssummen erhalten Sie einen Nachtrag.
 4. Sie können die Vereinbarung über die Erhöhung jederzeit zum Ende des Versicherungsjahres widerrufen, spätestens jedoch sechs Wochen nach Unterrichtung über die Erhöhung gemäß Ziffer 3 dieser Besonderen Bedingungen. Sie sind auf den Fristablauf hinzuweisen. Der Widerruf ist schriftlich an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versiche-rungsschein oder dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-schäftsstelle zu richten. Auf Ihren Antrag wird die Versicherung wieder mit Zuwachs von Leistung und Beitrag fortgeführt.
 5. Wir können die nächste fällige oder alle weiteren Erhöhungen von Versicherungssummen und Beiträgen mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich widerrufen.
 WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 Besondere Bedingungen für die Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit (BbA 2011) 1. Werden Sie (Versicherungsnehmer) während der der Laufzeit des
 Versicherungsvertrages arbeitslos, so wird dieser Vertrag beitragsfrei weitergeführt. Eine Beitragsfreistellung erfolgt nicht, wenn nicht Sie, sondern eine andere versicherte Person arbeitslos wird.
 2. Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie keiner bezahlten Vollzeitbeschäf-tigung nachgehen, beim Arbeitsamt als arbeitslos gemeldet sind, Arbeitslosengeld oder gleichzusetzende Leistungen beziehen und sich aktiv um Arbeit bemühen.
 3. Der Anspruch auf beitragsfreie Weiterführung der Versicherung be-steht für die Dauer der Arbeitslosigkeit, längstens jedoch für die Dauer von zusammenhängend 12 Monaten und nur bis zum vereinbarten Ablauf des Versicherungsvertrages. Während der Gesamtlaufzeit des Versicherungsvertrages erfolgt eine Beitragsfreistellung für zusammen max. 18 Monate.
 4. Ausschlüsse der Beitragsfreistellung im Falle der Arbeitslosigkeit4.1 Die Beitragsfreistellungg ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:4.1.1 wenn Sie bei Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht mindestens 24 Monate
 vollzeitbeschäftigt waren (Unterbrechungen von weniger als zwei Wochen bleiben außer Betracht);
 4.1.2 bei Selbständigen;4.1.3 wenn Sie innerhalb der ersten 120 Tage nach Versicherungsbeginn ar-
 beitslos werden oder Ihre Kündigung (gleich ob schriftlich oder münd-lich) innerhalb dieses Zeitraumes ausgesprochen wird (Wartezeit). Ein Anspruch auf Versicherungsleistung wegen erneut eingetretener Arbeitslosigkeit kommt in diesem Fall erst nach einer Beschäftigungs-periode von 180 aufeinander folgenden Tagen in Betracht;
 4.1.4 wenn Sie bei Versicherungsbeginn die bevorstehende Beendigung des gegenwärtigen Arbeitsverhältnisses kannten;
 4.1.5 wenn Sie bei Versicherungsbeginn die bevorstehende Beendigung des gegenwärtigen Arbeitsverhältnisses fahrlässig nicht kannten.
 4.2 Die Beitragsfreistellung ist ferner ausgeschlossen, wenn die Arbeitslo-sigkeit durch einen der folgenden Umstände eintritt:
 4.2.1 im Zusammenhang mit einem rechtswidrigen Streik, an dem Sie teil-genommen haben;
 4.2.2 aufgrund eines Fehlverhaltens Ihrerseits (z.B. Betrug, Diebstahl, Unter-schlagung, Untreue);
 4.2.3 wenn Ihre Tätigkeit saisongebunden ist und die Arbeitslosigkeit ein normales Merkmal der von Ihnen ausgeübten Tätigkeit ist;
 4.2.4 wenn Sie Ihren Arbeitsvertrag kündigen, aufheben oder wenn Ihr Ar-beitsverhältnis ruht. (Wird der Arbeitsvertrag aufgehoben, nachdem Ihnen gekündigt wurde, so gelten Sie ab dem Zeitpunkt als arbeitslos, zu dem diese Kündigung Ihr Arbeitsverhältnis beendet hätte.);
 4.2.5 wenn Sie unmittelbar vor der Arbeitslosigkeit aufgrund eines befri-steten Arbeitsvertrages oder eines Arbeitsverhältnisses auf Probe tätig waren;
 4.2.6 wenn Sie ein Projekt oder Werk vollendet haben, für das Sie speziell angestellt wurden;
 4.2.7 für Zeiträume, in denen Sie kein Arbeitslosengeld oder gleichzuset-zende Leistungen beziehen.
 5. Mehrfache Arbeitslosigkeit Sollte eine Beitragsfreistellung wegen Arbeitslosigkeit erfolgt sein, so
 müssen Sie nach Ende dieses Zeitraumes und vor Eintritt einer erneu-ten Arbeitslosigkeit 180 aufeinander folgende Tage vollzeitbeschäftigt gewesen sein, um einen Anspruch wegen der erneuten Arbeitslosigkeit geltend machen zu können.
 Besondere BedingungenDie folgenden Besonderen Bedingungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich verein-bart und dokumentiert sind.
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 | Progressive Invaliditätsstaffeln
 Progressive InvaliditätsstaffelnDie folgenden progressiven Invaliditätsstaffeln sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.
 Besondere Bedingungen für die Unfallversiche-rung mit progressiver Invaliditätsstaffel (225 %)
 Ziffer 2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2011) wird wie folgt erweitert:Für den 25 % übersteigenden Teil erfolgt die Abrechnung gemäß nachfol-gender Tabelle.
 Tabelle zur Leistungsberechnung:
 von auf von auf von auf von auf % % % % % % % %26 27 45 65 64 117 83 17427 29 46 67 65 120 84 17728 31 47 69 66 123 85 18029 33 48 71 67 126 86 18330 35 49 73 68 129 87 18631 37 50 75 69 132 88 18932 39 51 78 70 135 89 19233 41 52 81 71 138 90 19534 43 53 84 72 141 91 19835 45 54 87 73 144 92 20136 47 55 90 74 147 93 20437 49 56 93 75 150 94 20738 51 57 96 76 153 95 21039 53 58 99 77 156 96 21340 55 59 102 78 159 97 21641 57 60 105 79 162 98 21942 59 61 108 80 165 99 22243 61 62 111 81 168 100 22544 63 63 114 82 171
 Besondere Bedingungen für die Unfallversiche-rung mit progressiver Invaliditätsstaffel (350 %)
 Ziffer 2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2011) wird wie folgt erweitert:Für den 25 % übersteigenden Teil erfolgt die Abrechnung gemäß nachfol-gender Tabelle.
 Tabelle zur Leistungsberechnung:
 von auf von auf von auf von auf % % % % % % % %26 28 45 85 64 170 83 265 27 31 46 88 65 175 84 270 28 34 47 91 66 180 85 275 29 37 48 94 67 185 86 280 30 40 49 97 68 190 87 285 31 43 50 100 69 195 88 290 32 46 51 105 70 200 89 295 33 49 52 110 71 205 90 300 34 52 53 115 72 210 91 305 35 55 54 120 73 215 92 310 36 58 55 125 74 220 93 315 37 61 56 130 75 225 94 320 38 64 57 135 76 230 95 325 39 67 58 140 77 235 96 330 40 70 59 145 78 240 97 335 41 73 60 150 79 245 98 340 42 76 61 155 80 250 99 345 43 79 62 160 81 255 100 350 44 82 63 165 82 260
 Besondere Bedingungen für die Unfallversiche-rung mit progressiver Invaliditätsstaffel (5oo %)
 Ziffer 2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2011) wird wie folgt erweitertFür den 25 % übersteigenden Teil erfolgt die Abrechnung gemäß nachfol-gender Tabelle.
 Tabelle zur Leistungsberechnung:
 von auf von auf von auf von auf % % % % % % % %26 28 45 85 64 170 83 265 27 31 46 88 65 175 84 270 28 34 47 91 66 180 85 275 29 37 48 94 67 185 86 280 30 40 49 97 68 190 87 285 31 43 50 100 69 195 88 290 32 46 51 105 70 200 89 295 33 49 52 110 71 205 90 400 34 52 53 115 72 210 91 410 35 55 54 120 73 215 92 420 36 58 55 125 74 220 93 430 37 61 56 130 75 225 94 440 38 64 57 135 76 230 95 450 39 67 58 140 77 235 96 460 40 70 59 145 78 240 97 470 41 73 60 150 79 245 98 480 42 76 61 155 80 250 99 49043 79 62 160 81 255 100 500 44 82 63 165 82 260
 Besondere Bedingungen für die Unfallversiche-rung mit progressiver Invaliditätsstaffel (1000 %)
 Ziffer 2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2011) wird wie folgt erweitert:Für den 25 % übersteigenden Teil erfolgt die Abrechnung gemäß nachfol-gender Tabelle.
 Tabelle zur Leistungsberechnung:
 von auf von auf von auf von auf % % % % % % % %26 30 45 125 64 496 83 762 27 35 46 130 65 510 84 776 28 40 47 135 66 524 85 790 29 45 48 140 67 538 86 804 30 50 49 145 68 552 87 818 31 55 50 150 69 566 88 832 32 60 51 314 70 580 89 846 33 65 52 328 71 594 90 860 34 70 53 342 72 608 91 874 35 75 54 356 73 622 92 888 36 80 55 370 74 636 93 902 37 85 56 384 75 650 94 916 38 90 57 398 76 664 95 930 39 95 58 412 77 678 96 944 40 100 59 426 78 692 97 958 41 105 60 440 79 706 98 972 42 110 61 454 80 720 99 986 43 115 62 468 81 734 100 1000 44 120 63 482 82 748
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
 Merkblatt zur Datenverarbeitung
 Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie be-treuenden Vermittlers. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeichnen wir im Folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. Diese Datenverarbeitung ist zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie eingewilligt haben.
 Bedeutung Ihrer Einwilligungserklärung
 Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinaus bedarf Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versicherungsantrag eine „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ aufgenommen. Das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Einwilligung entgegenbringen, wissen wir zu schätzen. Wir werden mit Ihren Daten sorgfältig umgehen. Die Einwilli-gung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus. Bei einer Antragsablehnung endet sie jedoch sofort – außer in der Kranken- und Unfallversicherung.
 Schweigepflichtentbindung
 Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z.B. der ärzt-lichen Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis voraus, die „Schweigepflichtentbindung“. Für die Antragsprüfung werden solche Daten in der Regel nicht benötigt. Sollten wir diese Daten im Ausnahmefall dennoch brauchen, werden wir Sie direkt um Ihre Erlaubnis fragen. Im Leistungsfall werden wir Sie um die Entbindung von der Schweigepflicht bitten, wenn dies zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich wird.
 Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-arbeitung und -nutzung nennen.
 1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer Wir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, die für den
 Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungs-technische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche-rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Sachschaden oder bei erfolgter Schadenregulierung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).
 2. Datenübermittlung an Rückversicherer, andere Versicherer und exter-ne Dienstleister
 Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen Aus-gleich der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Versicherer und Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese benötigen im Einzelfall versicherungstech-nische Angaben von uns wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall ggf. auch Ihre Personalien.
 Darüber hinaus bedienen wir uns im Leistungsfall qualifizierter exter-ner Dienstleister um Sie – z.B. bei einem Schadenereignis im Ausland – unterstützen zu können. Hierzu werden Ihre Personalien und die nötigen Daten zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weitergegeben.
 3. Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-AG Um eine effiziente, kostengünstige und dem höchsten Stand der
 Technik entsprechende Abwicklung der Datenverarbeitung zu gewähr-leisten, ist die Würzburger Versicherungs-AG auch berechtigt, externe und nicht in Deutschland beheimatete Dienstleister mit der Sicherung oder der Verwaltung der Daten zu beauftragen oder deren Leistungen einzubeziehen. Die Würzburger Versicherungs-AG ist dafür verant-wortlich, dass die Vorschriften des BDSG und auch die oben skizzierten Regelungen eingehalten werden. Die externen Dienstleister werden bezüglich der Vorschriften und Vorgaben entsprechend geschult und deren Einhaltung wird überwacht.
 4. Betreuung durch Vertriebspartner In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des son-
 stigen Dienstleistungsangebots der Würzburger Versicherungs-AG bzw. ihrer Kooperationspartner werden Sie durch einen Vertriebspartner be-treut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzangelegen-heiten berät oder den Sie als Versicherungsmakler mit der Betreuung beauftragt haben, bei Finanzdienstleistungen auch die betreffenden Kooperationspartner.
 Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vertriebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versi-cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vertriebspartner auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung. Auch werden sie von uns über Änderungen der kunden-relevanten Daten informiert. Jeder Vertriebspartner ist grundsätzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige Vertriebspartner wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit (z.B. durch Kündigung des Vertriebspartnervertrags), regelt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht selbst einen anderen Vertriebspartner bestimmen; Sie werden darüber informiert.
 5. Ihre Datenschutzrechte Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf unent-
 geltliche Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und deren Verwendung, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
 Nach dem Teledienstedatenschutzgesetz haben Sie außerdem das Recht, eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbei-tung und Nutzung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen sowie eventuell zu Ihrer Person oder unter einem Pseudonym gespeicherte Internet-Nutzungsdaten jederzeit ein-zusehen.
 Bei Bedarf wenden Sie sich bitte stets an unseren betrieblichen Daten-schutzbeauftragten.
 Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 WürzburgTelefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95-291Sitz der Gesellschaft Würzburg, Amtsgericht Würzburg HRB 3500Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ronald FrohneVorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vors.), Timo Hertweck
 | Merkblatt zur Datenverarbeitung
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